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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 9.

(No. 482.) Gesetz über den Zoll und die Verbrauchs-Steuer von ausländischen Waaren

und über den Verkehr zwischen den Provinzen des Staats. Vom 23östen

Mai 1 818.

Wie Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Kbnig von
Preußen c. 7.

Haben bereits durch die Finanz-Gesetze vom 27sten October 1810. und
Vten September 181I. die Vorzüge einer einfachen Steuerverfassung aner-
kannt. Eine gründlich verbesserte Finanz-Gesetzgebung kann sich jedoch um
so mehr nur allmählig entwickeln, als der Staatsbedarf niemals dem Zufalle

preisgegeben werden darf.
Die bisher erwogene Verbesserungen des Steuerwesens beruhen auf be-

sondern Verhältnissen des Innern, und unterliegen noch der naähern Prüfung.
Allgemein und klar zeigt sich aber schon jetzt das Bedürfniß, die Beschränkun-

gen des freien Verkehrs zwischen den verschiedenen Provinzen des Staats selbst
aufzuheben, die Zoll-Linien überall auf die gegenwärtigen Grenzen der Monar-
chie vorzurücken, auch durch eine angemessene Besteuerung des außern Handels
und des Verbrauchs fremder Waaren, die inländische Gewerbsamkeit zu schüz-
zen, und dem Staate das Einkommen zu sichern, welches Handel und Luxus,

ohne Erschwerung des Verkehrs, gewähren können.
Wir haben alle sich hierauf beziehenden und zu Unserer Kenntniß ge-

kommenen Verhälknisse sorgfaltig prüfen lassen, und verordnen, nachdem Wir
darüber das Gutachten Unsers Staatsraths vernommen haben, deshalb nun-

mehr wie folget: 6

§. I. Alle fremde Erzeugnisse der Natur und Kunst können im ganzen1.erkebemitdem Aus-
Umfange des Staats eingebracht, verbraucht und durchgeführt werden. 1. Allsemeine Grundscte.

a. Einsuabend Verbrauchmier Waren.

§. 2. Allen inländischen Erzeugnissen der Natur und Kunsi wird die Fns Furlung. inländischer
Ausfuhr verstattet. Grzeu

Jahrgang 1848. 2 . 3.

(Uusgegeben zu Berlin den 5ten September 1818.)



a. Ausnabmen —* h. 3. Ausnahmen hiervon sind zulässig aus polizeilichen Rücksichten,
a. allgemeinewegen po- - «-

tizestkchekacüapchkemundauf.bestuninte3ect.
heb-HEFTfür Salzund &amp;. 4. Der Verkehr mit Salz und Spielbarten ist, nach den besondern

"# Anordnungen deshalb, zu beurtheilen.

3. Besondere Verhaltnisse K. 5. Die vorstehend ausgesprochene Handelsfreiheit soll den Verhand-
veeifere s ziugelnen lungen mit andern Staaten in der Regel zur Grundlage dienen-

a. Welchbdendiesseitigen Erleichterungen, welche die Unterthanen des Staats in andern Ländern
Handel erleichten, bei ihrem Verkehr genießen, sollen, soweit es die Verschiedenheit der Verhält-

nisse gestartet, erwiedert, und zur Beförderung des wechselseitigen Verkehrs,
sollen, wo es erforderlich und zulässig, besondere Handelsverträge geschlossen
werden.

— —im · Dagegen bleibt es aber auch vorbehalten, Beschränkungen, wodurch der
Verkehr der Unterthanen des Staats in fremden Ländern wesentlich leidet,

durch angemessene Maaßregeln zu vergelten.

m—eese &amp;. 6. Bei der Einfuhr wird von fremden Waaren ein Joll erhoben,
der in der Regel einen halben Thaler für den Preußischen Zentner beträgt.

Die Waaren, welche, von dieser Regel ausgenommen, zollfrei eingehen,
oder mit niedrigern oder höhern Zollsätzen belegt sind, weiset der Tarif (die
Erhebungs-Rolle) besonders nach.

3
( Einfubrhon.

. Ausfubrhon. §. 7. Bei der Ausfuhr gilt die Zollfreiheit als Regel. Die Ausnah-=

men ergiebe der Tarif.

erdrauchssteuer. #. 8. Außer demEinfuhrzollesollvonmehrerenfremdenWaarendesAus-

landes, bei deren Verbleiben im Lande, eine Verbrauchssteuer erhoben werden.

Diese Steuer soll bei Fabrik= und Manufaktur-Waaren des Auslandes,

Zehn vom Hundert des Werths nach Durchschnittspreisen, in der Regel,
nicht übersteigen; sie soll aber geringer sepn, wo es, unbeschadet der inlen-

dischen Gewerbsamkeit, geschehen kann.

Die Maaren, elche der Verbrauchssteuer unkerworfen sind, benennet

der Tarif.
EEIIIEI.SIII .O. Di beb teser Gefa chiebt nach Gewicht, M

gepieereefe Aegobem. od J.? Die Erhebung dieser Gefalle geschieht nach Gewicht, Maaß
Erhebungsart. oder Stuckzahl.

b. Siegel und Jettelgel- .. Außer den Gefällen sind, wenn Waaren nach den Vorschriften
tr.

der besondern Zoll= und Stener-Ordnung mit Begleitscheinen versehen, oder
mit Verschluß belegt werden, die im Tarife besttmuten Zeitel- und Siegel-

gelder zu enlrichlen.

e. Tawie. F. 11. Nach diesen Grundsätzen ist:
ein Tarif für die ölllichen Provinzen,
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namlich: Prenßen, Westpreufen, Brandenburg, Pommern, Shhlesien,

¶Vosen und Sachsen, unter 4.;
%Tariffür die westlichen Provinzen,
d nemlich: Westphalen, Cleve, Julich, Berg und Niederrhein, unter B.;

eine Zoll= und Verbrauchssteuer-Ordnung, 4. ZJol- und Verbrauchs-
welchedie Maaßregeln zur Sicherung der Einnahme und zum Schutze —

des inländischen Gewerbfleißes durch Aufsicht an den Grenzen, und

die dabei statefindenden Komrollen und Formen, auch die Folge der

Uebertretung dieser Vorlschrifken bestimmt,

vollzogen, und gegenwärtigem Gesetze beigefügt worden.

§. 12. Von Gegenstanden, die nicht im Lande bleiben, sondern blos 4. Beenln des Tran-
durchgeführt werden, wiro als Durchführabgabe nur der Einfuhr= und Ausfuhr= sito·ut

Zoll nach dem Tarif erboben.

§. 13. Gegenstände der Durchfuhr können innerhalb des Landes unter Erleichterunz *
der geordneten Aufsicht umgeladen, auch, der Spedition oder des Zwischenhan= 3.rürchErlaubniß zum
dels wegen, gelagert werden, ohne deshalb eine Verbrauchssteuer zu zahlen. Umladen und Lagern,

§. 14. In nachstebenden Fällen findet ausnahmsweise eine Vermi bö. durch Ermaeigung
derung der Jollgefälle bei der Durchfuhr statt: nr wrl n

a. In den öfstlichen Provinzen sollen alle Gegenstände, welche im Tarife
mit mehr als einem halben Thaler Zoll für den Zentner, sey es bei der

Einfuhr oder bei der Auofuhr, oder bei beiden zusammen genommen, oe-

legt sind, dennoch überhaupt nur einen halben Thaler für die Durchfuhr
entrichten, wenn sie links der Oder eingehen, und entweder unmittelbar,

oder auch nach vorgangiger Lagerung, zur Spedition oder zum Zwi-
schenhandel auch wiederum links der Oder ausgeführt werden.

Bei der Landfracht kann dieser verminderte Zoll, wo es zu-

lässig befunden wird, nach Pferdeladungen bestimmt und erhoben
werden.

b. Eben diese Ermäßigung des. Jolls gilt für Waaren, die mit der Be-
stimmung zur Frankfurter und Nanmburger Messe links der Oder einge-
hen, und von dieser Messe auch wiederum links der Oder ausgeführt
werden.

Pc. Auch gilt dieselbe Ermäßigung für Waaren, welche seewärks durch die
Odermündungen cinkommen, und links der Oder ausgehen.

§. 16. Wo außerdem in Folge besonderer Oertlichkeit eine Ermaßi-

gung der Jollgefélle bei der Waaren-Durchfuhr begründet ist, wird solche
besonders angeordnet und bekannt gemacht werden.

. 10. Oer Verkehr im Innern soll frei seyn, und keine Beschrän= II. VerkehrimInnern.
kungen desselbe zwischen den verschiedenen Provinzen oder Landestheilen des öreihelt behelben.

Staats künftig stalt finden.
2„2 K. 17.



— 68 —

. Aufbebung der Binnen· K. 17. Alle Staats-, Kommmal= und Prioat-Binnenzölle, welche
Wlebenenen dandel, hin und wieder noch bestehen, fallen daher weg, und zwar mit dem Tage,

ber Binnenzee, wo dieses Gesetz in Kraft trikk.

d. der Kommunal- und 6 1.Auch auf Kommunal= oder Privat-Handels= und Konsumtions=
Privat Abgaben, po '

www-undmpFAbgabenvonausländischenWaaremerstrecktstchdievorbestimmteAufhebnnH
Konsumtion, .

s.o·tp-amiiemschödss H.I9.JstindcssendieKommunaboberPkivat-Erhebung(g.17.
MS mwnvwsspund 18.) durch spezielle lastige Erwerbs-Titel begrundet; so wird dafur sofort

ein Ersatz nach dem Durchschnitts-Betrage des reinen Einkommens aus den

drei letzten Jahren ermittelt, und zur Zahlung in monatlichen Raten auf
die Regierungs-Kassen angewiesen.

3. Vorbehalkt wegen Ent- &amp;. 20. Die Rhein-Octroi-Gefälle, die Elb= und Weser-Zölle, und

sihlungdersLommunt,alleanderewohlbegründeteErhebungenundLeistungen,welchezuUnterhal-
tung der Stromschiffahrt und Flößerei, der Kanäle, Schleusen, Brücken,
Fähren, Kunststraßen, Wege, Häfen, Leuchtthürme, Seczeichen, Krahne,
Waagen, Niederlagen und anderer Anstalten für die Erleichterung des Ver-
kehrs bestimmt sind, gehbren nicht zu den F. 17. und 18. aufgehobenen

Abgaben, und bleiben vielmehr für jetzt ausdrücklich vorbehalten.
4. Vesondere Vorschriften &amp;#. 21. Wird der in den westlichen Provinzen gewonnene Wein aus

ir s Bergeber zuischtn diesen zur Verzehrung in die estlichen Provinzen versendel, so wird ausnahms-
% Vrr4 weise Javon in letzteren ein Nachschuß an Verbrauchssteuer von Zwei und einem

vaes Anhegeue„halben Thaler vom Eimer erhoben, so lange eine Gleichstellung der Steuer von
fremden Weinen in beiden Landestheilen, aus Rücksichten auf den Weinhan-
del, nicht thunlich ist. "“

b. wegen fremder Waa- #. 22. Fremde, blos zollpflichtige Gegenstände, die den völligen tarif-

weWeihe,inen mäigen Einfuhrgoll, und fremde zugleich auch verbrauchssteuerpflichtige Gegen-
dern übergeben. stände, welche auch die Verbranchssteuer kn den östlichen oder in den westlichen

# Verbrauch. Provinzen entrichtet haben, werden bei der Versendung aus einem dieser beiden

Haupltheile des Staats in den andern, wie einländische angesehen und be-

handelt.
Jp. zur Durchfabr. §. 23. Fremde, blos zur Durchfuhr durch beide Ländertheile bestimmte

Gegenstände erlegen nur einmal den Ein= und Ausfuhrzoll, und zwar nach

dem vollen Tarifsatz derjenigen Provinz, welche sie bei der Einfuhr und bei

der Ausfuhr zuerst berühren.
S. Besomere Vorschriften &amp;#. 24. Abgesondert gelegene, auch vorspringende Landestheile, für
wode Ven rgeen,agewelchebesondereVerhältnisse es erfordern, können von Entrichtung des Jolles

und der Verbrauchssteuer für fremde Gegenftände ausgeschlessen bleiben, und

in dieser Beziehung eigenc, der Oertlichkeit angemessene Verfassungen erhalten.
Der Verkehr solcher Landestheile mit dem übrigen Inlande, unterliegt

den Beschränkungen, welche dieses Berhäleniß erfordert.
g. 25.
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k. 25. Wanderungen des Tarifs können, der Regel nach, nur nach ulleigemetne Bestim-
den in diesem Gesetz ausgesprochenen Grundsätzen geschehen. ' ,»Rwisi»«mkwisp»

Mit Rucksicht hierauf und auf die Veranderungen der Waarenpreise soll
der Tarifsatz alle drei Jahr berichtiget, und der Tarif selbst alsdann jedesmal
landesherrlich vollzogen und vollständig von neuem herausgegeben werden.

6. 26. Erläuterungen des Tarifs, welche von Einfluß auf die Steuer--.zuläuterungen tes %
pflichtigensind,sollen nur jährlich auf einmal ausgesprochen, wenigstens acht
Wochen vor dem Isten Januar zur öffentlichen Kenntniß gebracht, und erst von

diesem Tage ab, angewandt werden.

s. 27. Eine Befreiung von den durch dieses Gesetz bestimmten Abgaben,seng der Exem-
eder eine Schadloshaltung wegen etwa behaupteter Eremtionen, findet nicht stutt.

§. 28. Bei der Auslegung dieses Gesetzes und seiner Beilagen soll % Guslegung dieses Ge-
nirgend auf die altern Steuergesetze zurückgegangen, sondern nur in Anwen-
dung gebracht werden, was wegen Auslegung zweifelhafrer Gesetze im Allge-
meinen vorgeschrieben ist.

§6. 20. Die Anordnungen dieses Gesetzes kreten in den drei westlichens.Vollziehung befselben.

Provinzen, sobald das Gesetz bekannt gemacht worden, in den sieben östlichen

Provinzen aber erst mit dem Tage in Kraft, welchen eine besondereBekannt=
machung des Staats-Ministeriums annoch bestimmen sou.

Wir befehlen allen Unsern Unterthanen und Beamten, sich nach dem

Inhalte dieses Gesetzes in allen Punkten genau zu achten.

Urkundlich ist dasselbe von Uns eigenhändig vollzogen, und mit Unserm.

Königlichen Insiegel bedrückr worden.

Gegeben Berlin, den 26ften Mai 1818.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

C. Fürst v. Hardenberg. Altenstein.

Beglaubigt:

Friese.
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A.

Zoll= und Verbrauchs-Steuer-Tarif
für die Provinzen

Preußen, Westprcußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen und Sachsen.

Erste Abtheilung.

Gegenstände, welche gar keiner Abgabe unterworfen sind.

Ganz frei von dem Jolle und der Verbrauchs= Steuer bleiben:

1) Bäume, zum Verpflanzen, und Reben;

2) Bienenstocke mir lebenden Bieuen;
3) Branntweinspülich;
4)Dunger (Lbieristher oder Stall.di

) Eier
Eczeäznisse des Ackerbaucs und der Biehzucht, eines einzelnen, von der Grenze durchschnlt-

kenen Landguts;
1 Fes#yr n' Krrose (krische);

805 tersriar und Heu;
0) artengewächse keische), alle Blumen, Gemüse und Krautarcen, Cichorien (ungetrocknete),

Kartaffeln und Rüben;

10) Geflügel und kleines Wildprekt aller Arcz
110 Gold und Silber, gemanzt, in Barren und Bruch;
12) Hefen oder Bärme;
13) Hausgeräthe (gebrauchtes), von Anziehenden zur eigenen Benußung;
14) Holz (Brenn= und Ruszholz)) welches zu tande verfahren wird, und usche nach einer Holz=

ablage zum Verschiffen bestimme ist, Reisig und Besen daraus, Flecheweiden;

15) Kleidungsstucke der Reisenden, auch deren Reisegerathe und Victualien zum Reiseverbrauch;

16) Lobkuchen, (ausgelaugte kohe als Brennmaterial);
17) Milchz;
18) Obst Giisch-:
10) Nohr und Schilf;
20) Säimereien, für wolsche nicht namentlich ein Darifsaß ausgeworsen ist;

2I) Sand, Lehm, Mergel, und andere gewöhnliche Erdarten, die niche mit einem Jolle nament-
lich betrossen sind;

) Steine (alle behauene und unbehauene Bruch,), Schlefer,, Jiegel- und Mauerstelne, bei dem

tandtrausporc, in sofern sie nicht nach einer Ablage zum Verschiffen bestimmt sind;

23) Stroh

22



23)
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Stroh, Spreu, Hackerling;.
24) Thiere (alle lebende), für weiche kein Tarifsatz ausgeworfen ist;
25)
20)

Torf und Braunkohlen;
Trebern, Trestern.

Zweite Abtheilung.

Gegenstände, welche dem Jolle und welche der Verbrauchssteuer
unterworfen sind.

Zwöälf gute Groschen, oder ein balber Thaler vom Preußlschen Zentner, wird in der Negel bei

dem Eingange an Zell, und weiter gar keine Abgabe, weder bei der Wiederausfuhr, noch bei dem Ver-

brauche im tande erhoben.

Ausnahmen hievon cereten bei allen Gegenständen ein, welche entweder nach dem Vorbergeben-
den ganz frei, oder nach dem Folgenden, anderen Abgabe= Sägßen namentlich unterworfen sind.

Zu den letztern geböen diesenigen Gegenstände, welche
a) einem geringeren oder häöheren Einfadrzolle, als einen halben Thaler, vom Zentner unterworfen

sind, oder auch #ri der Einfner unbrsaster bleiben sollen;

b) bei der Auefuhr mit einem Zolle belegt sind;

0) bei dem Verbleiben im Lande, neben dem Einganaszolle mit einer besonderen Berbrauchssteuer
belastet sind.

Es sind folgende Gegenstande, von welchen die beigesetzten Gefalle erhoben werden:

Abgaben-Satze.Maaßstab
Os- der Zoll beim er-

Gegenstände. Verue — ES—
rung. JEingange. Ausgange. Steuer-

Ntl. (Gr. Pf. Ril. Gr. f#Kkl. Gr Pf.

1. Abfalle von Gerbercien (Leimseder), von Sei—

fensiedereien, Vitriolfabriken, Glashutten und der

Fabrikacion der Salpecersärer Zentner. fret. ++

2. Aaaunmnmnmnn.......Jeurner.— —18

5.Apotheker= und Droguertc-Waaren:
Chemische Fabrikace für den Medizinal= und Ge-

werbe gebrauch, und Präparate, welehe in diesem

Da if nicht namentlich genanne sind, als: Aeibe- .

rische Oehle, wehlriechende Wasser, Sämen,
Salze u.trroooeee .. Zenenerh 21 412-



Maaßstab Abgaben-Säge.
+. der Zoll beim Ver-

Ge 1 st ande. Versteue — brauchs-
rung. Eingange. Ausgange. Steuer.

« ILXLGLPLMLGLHPf.Ntl.Gk.Of.

Anmerkung. Von rohen Erzeugnissen des
Thier- und Pflanzenreichs zum Medizinal-

gebrauche, welche in diesem Tarif nicht
ausgenommen sind, wird blos der gewöhn=
liche Zoll von 12 gGr., und keine Ver-

brauchssteuer bezahlk.
4. Baumwolle,

a) roHH ZZZemnecner.—4— 112 –

b) Baumwollen Garn,
1) weißes und Watten .LZentner. —

H gefarbtes ..

c) Baumwollene Waaren,
1) weiße einfarbige und mehrfarbig ceet

öSot -(ouumwolene, mie Wolle,

Haaren oder teinen gemisst Pfund. 0
2) gedruckte und feine weiße, als: Mousselln,

Gaze, Mull und dergleichen brochirte- und
gestickte Waaren, Petinec und alle Serumpf,
waanen: .. fkund. 1— –

7. Deschwor „ Kienruß, „Seeinkohlenruß. .. ... An — 4 —1 12 —
· lei

„in Blocken und altes ........ JZenener.4 16—
ü„ Waaren, grobe, als: Kessel,Nötren, Schrooo,

Platten c. .... ............. Zenknek.—12 I—-—-·

feine, als: Spielzeug csieh- ordinaire

kurze Waaren)
* wei ... .... Zentner. —8 161.—

7. Burstenbinder- undSiebmocher= Waaren,
a) groboboon .........Zentner. I 1 11

b) feine Getbe kurze Waaren).
8. Eisen, "

 Guß in Gänsen und Masselen, Rohbeisen,
alces Brucheisen, Eisenfeile, Hammerschlag.. emtner. frei.12 —

b) ge-
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Maaßstab Abgaben-Satze.
' der oll beim * -

Gegenstände. Vetem. m
rung.Eingange. Ausgange.)] Seencr.

Rtl. Gr. Pf.]Ril. Gr. Pf.]Rtl. Gr. M.

b) geschmiederes, als: Stab oder Stangen,

Reifen, Schlösser, Reck, Kneip, Band,
JZain, Kraus, Bolzen, Wellen...Henn.0 –18 —

) Eisenblech,
1) Schwarz- und Sturzblech aller Art. . .. Zentner. -18 —111

2) Weißblech aller Arc Zentner. 2 — 121

d) Eisendrath und Anker ..... .„. . . Zentner. 1 —11Z

e) Waaren:

1) grobe Gußwaaren in Oefen, Platten,
Gittern u. s. w. . . . ...............JZennee.—+60 —–3

2) grobe, die aus geschmiedetem Eisen, Ei-

senblech, Scahl und Eisendrath gefertige

sind, als: Hespen, Aerte, Stemmeisen,

Sensen, Sicheln, Degenklingen, Tuchma,
cher, und Schneider-Scheeren, Halfterker-
ten, Kaffeetrommeln und Mühlen, Brat-

pfannen, Schaufeln, Pletteisen, Suiegeln-
Holzschrauben, Nägel .

Ferner: Zentner. 2 1

grobe Waagebalken, Schraubstocke, Schlos Pfund. 1
ser, Feilen, Hammer, Zangen u. s. w.

35) feine: Werkzeuge der letztern Art und andere

feine Eisenwaaren (siehe ordin. kurze Waaren.)

Erden,
a) (Farbe) gelbe Erde, Braunroth, Ocker, Um-

bra, grüne und rothe Erde, Rothstein, Kreideß Zentner-—1114

b) (andere)

aàa) Walkeredddie Zentner. frei. 1—
bb) Töpfer= und Pfeifentbon) desgleichen

für Steinauc, und Porcellan-Fabriken.. Benener. frei. —

Erze aller Art, als: Eisen= und Srablstein, Siu-
sen, Braunstein, Reiß, und Wasserblei, Kobalr,

Galmei, und alle, die nicht namentlsch in diesem

Tarif aurgenommen sind Senener. frei. 1
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Maaßstab Abgaben,Satze.
der Zoll beim Ver-G. e 4e nst 4 N d e. Versteue= brauchs,

rlung. Eingange. Ausgange.Sleuer.

M#nNJNNEN93

** *—5
!a) Maler- und Waschfarben, welche in diesem

Darif nicht namentlich genannt sind Zentner. 116 112—

b) Miniatur, Pastel-Farben und Tusche, in
Blasen, Flaschen, Gläsern, Dafelchen und
Kästchen (wie ordinalre kurze Waaren)

12. Farbe- und Gerbekräuter, Wurzeln, Rinden,

Bläcter, Krapp, Waid, Sumach, Knobpern,
Gallapfel, Kurkume, Querzitron. ... ... Zentner. frei.

Anmerkung. Alle übricgen zahlen den 6..

wöhnlichen Eingangszoll.

13. Flachs, Hanf, Werg, Heedd Zentner. frei. I —

Ausnahme: seewärtts. Zentner. frei. I- 611—

I4.Getränke,, Eßwaaren und Spezerelen.
Tonnen

9 von 100

a) Biere aller Art in Fassern (auch Meth). . . Quar..—

Quart. ——14

b) Brannewelne aller Arc

auch Arrack, Rum, Franzbrannewein und
Eimer von

versetzte Branntweine in Fässen 60 Quart.l [

" Quart.——H——933

c) Welne und Most in Fässern,

Ka) fremde aller Urt l Sier-. iex #—3# 3 —
bb) aus den westlichen Provinzen, zahlen

beim Uebergange in die östlichen Provinzen

einenNachschuß vgoa... Quar—————
d) Esüg aller Arcin Fässen Eimer 1—1—

e) Speiseohl aller Art in Fässen Jentne.——————1—

1) Mineralwasser in Krügen und Flaschen Zenener. 56•1 —



M Abgaben-Sätze.)
Gegenist a n de. K. Varseug. kee. buer

rung. Eingange. Ausgange.Sreuer.

Ge. MA1# Gr. „KMIZ Gr..Er.W#.

5 Alle andere Flüstigkeiten zum Tofelgenuß, «
welche in Flaschen, Glasern und Kruken ein-

gehen, als: Liqueure, feine Weine, Biere, Es-
sige, Oehle und Eingemachtes .......... . Zentner. 1 — —

und nach der Wahl des Steuernden entweder Pfund. 1

oeer Quart. –1
ha) Fleisch, frisches, ausgeschlachretes, gesalzenes,

geräuchertes, auch Schinken, Speck, Wurste,
desglelchen großes Wll. 5# Temner. 2 —
 dishe Pfund. 6

a a) Heringe aller Att .. . . . .. .. . . . . ..Tonne. s8 8—

bb) Alle andere gesalzene, getrocknete oder

geraucherte Fische .Zemner. —
k) Austern, Muscheln, Hummer Zenener — — r121—

1) Mehl aller Arr, Graupe, Grutze, *
 Kraftmehl, Stärke, Puder, Reiß Zentner. — 12 11——

m) Butter und Kase allet Art.... .. .. .... Zentner. 1 —

n) Syrup. ..... ..................Zentner.-121-11121—
o) Rosinen, Korinthen, Kastanien, torbeeren

und torbeerblarter, Auis, Cirronen, limonien, ZFentner «
PommekaazemOrang.n............. IV v« —l2-—·«'-——

Verlangt der Steuerpflichtige die Auszah- Pfund. 8
lung derfrischen Sudftuchte, so zohlt er für das! Stück— ——.s

Verdorbene blriben unversteuert, wenn sie in "

Gegenwart des Steuer, Amtes weggeworfem,
werden.

pzKaffee und alle Kassee= Surrogate mit Ein- „! ’

schluß des Cichorienpulvers, Kakdo, Mandeln,

Feigen; Datteln, Kubeben, trockne Orangen,
Orange und Cüronenschalen, Pfeffer, Rl-sl- .

mentoderatglischeserüq,JngtveyGalgam Name-' 1 —
9) Zucker alltr Art, Zuckerwerk, trockne Konfi- Pfun M. 1I1II

t okolate ago apern 55

————————————n HNM99 10
M 2
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Gegenstände.

Fur die inländische Raffinerien geber aller
rohes Zucker ohne Unrerschied ein, für nebenste-

bende Joll, und Verbrauchs, Steuersätzea) Thee, Muskatennüsse und Blumen (Mozis1

Nelken, Zimmt, Kassia, Kardamommen,
Vanille, Safen

s) Taback,

1) fabrizirker und unfabrizirter aller Art
2) für Fabrikanten zahlt ausländischer Taback

in ungedrehren Blättern und Stengeln.RXH Getreide, Hulsenfruchte und Samereien.
a) Waizen und Kleesaamen

b) Leinsaat
oder in Donnen verpacke) welche nach der Maaß.

und Gewichtsordnung vom ibten Mai 1816.

373 Metzen enthalten sollen
c) Erbsen, Bohnen, Linsen, Spelz..
d) Roggen, Gerste, Malz, Hirse, Schwaden

und Buchwaizen

e) Hafer und Wicken

s) Rubsaat, Raps, Leindotter oder Doder, Hanf-

saamen, Mohn
6) Wacholderbeeren

Alle vorgenannte Getreidearten, Sämereien

undHülsenfrüchre sind ganz zollfrei, wenn die
Quantitäc zwei Scheffel niche übersteigr.

*) Anmerkung. Die mit einem Stern hier
und sonst bezeichneten Gegenstände gehen an

der Grenze mit Sachsen und Schwarzburg
frei ein und aus.

— 2 —2 2222222222222222 222 2242

·e

 16G las,

grünes Hohlgllss
dasselbe beim Dransito zu Wasser von Mecklen-

burg nach der Elbe ins Ausland

Maaßstab Abgaben= Sätze.
der Zoll beim Ver[

Lerfsteue brauchs-
rung. Eingange. Ausgange. Steuer.

Resl. Gr. Pf.]Rtl. Gr. Pf. Vtl Gr. f.

Zennr.0 –

Pfund—— 8

Zentner 11 — —

Pfund. 12 26

Zentne. - - –

Pfund.— ————

ZentnerB110— — —

Pfund. — — — 8

Scheffel.—H—1|—
Scheffel.—0———I

Tonne.16—2
Scheffel. — 1 —1 —112

Scheffel. — —..

Scheffel.— 3— 11——

Scheffel.—11—1 —

Scheffel.—— 1 —

Jenener.—8— 18—

l—— 4
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Maaßstab Abgaben-Säßze.
der oll beit *

Gegenstände. ————
rung. Eingange. Ausgange. Steuer.

Rtl. Gr. Pf. Xtl. Ge Vf. IRtl. Gr. Pf.

Anmerkung. Bei loser Verpackung werden
54 Kub. Fuß zu einem Zentner veranschlagt.

b) weißes Hodlglas, Dafelglas ohne Unterschied
der Fareeeee#6 Jeuene.——

*. geschliffenes und massives Glcs, Glosperlen
und Behönge . . .. .. . . .. Jentner. I1

d) Spiegelglas, belegtes oder unbelegtes 1 Pfund——1—
„ (1) wenn das Srück niche einen

pi CSuß Oberfläche bak.4# 4r 1 —
F# oleK. ven 144I3ed. bis 30 ff

feiglas) Oberflache einschließli ). . . . . Etuck. ———
5) über 500 Ugoll bis Soo UZollSeue# pr. — — 

Geaaossenes (4) über 60% g8. bis roo #S#.S#.e–—3

und Gebla- là  % J. bis 1400 JN..SStück. ner 88—

*pm aune 8 öber 1700 HN. bis 900. 83. tüc. 4% —–I -
uterschie 8) über 1900 3. bis2200 3. S.ülk. ——18|

und alle welche eine größere Höhe und Vreite

baben. I
e)GlasschekbmundBkuch......»...... Zentner. frii. 1

7. Glätte (Blei-, Gold- und Silber-)...... .. . Zentner. — 8— — 1|

18. Häute und Feile
rohe) grüne und trockne zur Gerberei asgleichen
Haate aller Art) ... . . . . Zentner. frei. 1121—–

Ausnahme. Scewärrs über Danzig, vi B5
lau, Memel und landwärts nach Polen Zentner. frei.

10. Holz, Holzosthe, Holzwaaren
a) alle Farbebolzer in Dlocken und geraspelt, (mit

Ausuahme des Fernambuck) desgleichen Kork,
Pockholz und Burboaon Zentner. frei. 8S
(Fernambuck und alle außereuroydische Tischter-
dölzersinddem gewöhnlichen Joll von 12 Gr.

teim Eingang unterworfen.) 1
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Maaßstab Abgaben--Satze.
der ·

Gegenst ände. Versteue- — ***
" rung. Eingange. Ausgange.Sceuer.

Ril. Gr. Pf. Rtl. Gr. Pf.Rtl. Gr. Pf.

*I#b) Brenn= und Nußbolz,

1) Brennholz in Bäumen, Kloben oder Schei-
ten. ... Klasceer.—

2) Stangen, Bandstöcke und dergleichen.Schok.——1—
3) Spieren) Buchspriete ....... Stück.1—

4)Masten................. ...... Stück.t.I2-—

5) Bohlen, Bretter ohne Unterschied der Länge,
Breite und Dicke

ee. von Tannen- und Kiehnenholz.. . . .. 4 Stuck. -1 — —

G. von Eichen- und Hartholz........ 5 Stück.—
6) Balken

Z. von Tannen= und Klebnenholl. Scück.— —

G. von Eichen= und Harthol Scück.—

7) Klapp= und Miepenholz, Staabholz, Bo-

denstite. 233# #386.15. ii —

3) Kommen vorstehend niche benannte Nut,,K tast
holz-Gattungen,als:Latten,Splitthoh,à4000

Schindeln c. vor, so wird davon erhoben — 42
oder

pro Pferds,

c) Asche (tobe) ladung.3 –
e..... . ·

4) Waaren, Jerbe..2

grobe, Böetcher, Drechsler, Korbflechter,
Stellmacher, Dischler, Wagner und alle
robe Holzwaaren, welche nicht bemale, ge,
beitzt, lackirt oder polirt sind, tragen blos

den gewohnlichen Zoll.

feine5 (siehe kurze Waaren)
20. Horner, Hornspitzen, Klauen und Knochen .. .. J Zentner. .52—
21. Körner, , (geßilzttg Iicne- —F 4 —
22. Instrumente musikalische, mechanische, mathe- 8—

matische, optische, astronomische, chirurgische. Zentner. 2 —



Maaßstab Abgaben-Sätze.

Gegenständec. Ves Zell dein Va-
ersteue- . brauchs-
mng.Eingange. Ausgange.) Steucn.

Rtl. Gr. Pf.] Rtl. Gr. Pf.] Rtl. Gr. Pf.

die

23.]) Kalk und Gips (gebranncer) ame
oder

*) stehe Anmerkung No. 15. 4Scheffe.—4 dW4

24.Karden oder Weberdistenn Jencnerse. -
25.Kleider (fertige neue) Pfund. — — 408 —

26. .Kohlen, · —112

Pferds-
a) Holzkohlen ladung

oder ro

Zentner. frei.
9 HBMerds-

b) Sten##und Gruß ladung
oder 10

27. Kupfer E —

Garkupfer und altes Bruchkupfer, Aupferfeilel ier 1
b) geschmiederes, gewalztes, geschlagenes, Ge- zenener. „————— 8

schirrkupfer, Bleche, Dachplatten, Nferdrach. eaf und. 11 —1
a28.Kurze Waaren, 4

a) grobe, aus Messing, Kupfer, Zinn, Blei,
gewöhnlichem Stahl, unvergoldet oder unver-
silbert, ferner aus Porzelan) Glas, Holz,

Horn, teder, tack;
Nüruberger Waaren, feine Drechsler- und

Tischlerwaaren, Spielzeug, Klavierdrath, Sie
gellack, Blei= und Rotystiste, feine Bimsten, 6

Scecknadeln, Nähnadeln, Kuspfe u. s. w.; "

Weffen aller AUrc, feine Schlösser, feine !

Eisengußwaaren, seine Sattler= und Riemer=
arbeilen, Sattel, und Reitzeuge, Peitschen

Briestaschen, ordinaire lackirte Waaren, Röhre D4

und Stöcke, Brillen, Dosen, Kämme, feine

Seife, Parfümersewaaren, Messer, Schee-
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Maaßstab Abgaben-Säse.
der Soll beim

Ge gen st ande. Bersteue- ’
rung.Eingange. Ausgange.Stener.

Ril. Grx. Pf. IRtl Gr. Vi. IRtl. Gir. f.

ren, Ringe, Schnallen, Fingerhute, Pfei- 1

fenröhre, Knöpfe, feine Werkzeuge, welche
aus den i#m Eingange genannten Urstoffen ge- #

ferrige sind DPfnd.. ——5—
b) feine, alle Waaren, welche zum Dheil oder " ·

ganz aus Gold, Silber, Platina mit Gold-

oder Silber, Belegung, oder aus Semilor,
Bronce und andern feinen Metallgemischen, n

oder aus feinem Steabl, Alabaster, Elfenbein

Schildpart, Perlmutter, Bernstein, unächten
und achten Steinen und Derlen, Kristall, ge-

fertigt sind, michin außer den in der vorigen 4

Rubrik zuletzt genanmten Waaren;

Uhrketten, Flakons, Etuis, Degengehaat;
Etu verl · bolbblatt, feine lockirte Waaren.

Manner- und Frauenputz, gehakelt, gestrickt,
gestickt, Bonnets, Fächer, Blumen, Schmuck,
federn, Bast= und Strebhüce, feine Posa-
mencier-Waaren, Tressen, Tragebänder, seine

* lederne Handschuhe, Perückenmacher,
rbeit

 PDfund.

20. Leder.

Alles #eder ohne Unterschsed, lohgares, welßgares,
sämischgares, Juchten, Korduan, Safstan, Ma,!
rockanisches u. s. w. EEEIEEEEEEEEE

30. einengern Pfund.— +a) robes .. .

seewarts ausgehend uueeer er 2 5551
b.) gebleiches Jennee.i 4
() gefärbtes und Zws# Zenner *“ —

3r.Leinwand, « · — I

a) graue Packleinwand und Segeltuch Jenener.— " —



Maaßstab Abgaben-Satze.
der o «

Gegenstände. —————
 frung. Eingange. Ausgange.Soeuer.

m—m—F(ül-NMENENMNECI

b) robe ungebleichte teinwand und Drillich Zentner—2 —111 -

Ausnahme. Behmische teinwand, roh und
halbgebleicht, auf der Grenzlinie von Leob-

schüs bis Seidenberg, beide einschließlich,
geht zum Markrverkehr und für Schlesische
teinwandhändler frei ein.

P) gebleichte, gefärbre und gedruckte keinwand,
Zwillich und Drillich, Tischzeug, Sterumpf-
waaren, Bänder, Bateist, Kammertuch, tinon Pfund. 4 —L

32.] Lohe und Borke von Eichen, Fichtcen und BirkenHBenener. frei.—2 —

33. Lumpen . Zentner. frei 2—
e s 5 nach Pohlen Zentner. 6 ·

34.Matten (von Bast) Zentner.—————
36.Mennige Jenner.—4 |
30.Messing,

a) robes und Bruchmessing, Glockengut, Mes
singfeile Z Zentner. 1— —

b) gewalztes, gedammertes, gezogenes, in Ble- Pfund. 8
Zenmer.2———

chen und Drath d.
37. Metallwaaren. Pfund. —

Ganz grobe aus Kupfer, Mesiing und Jinn, ge- 6

gostene und geschlagene, als: Kessel, Pfannen,
Töpfe) Mörser, Teller, Schüsseln, töffel und
dergleichen, die nicht unter den groben kurzen
Waaren begriffensind Pfan — —

38. Mineralalkali, · »—--"—19

1)Soda(ungeteh-kgke) Zenkner.—8 —

2) gerelnigte (Mineralalkali) Zentner. -12 1

39. Papier,
a) raues tösch und Packpapler . Jencne.—

b) alle Paplergattungen und Pappdeckel mie

Ausnahme des grauen tösch= und Packpapiers Zeue#ner.——11

c) Papier,Tapeten nar % r

Jahrgang 181# N



Maaßstab Abgaben-Säbe.
der oll beim

Gegenstände. Verstur.— s5
rung. Eingange. Ausgange.Steuer.

Ril. Gr. Pf.]Rtl. Gr. Pf.Rél. Gr. Yf.

40. Pelzwerk,
a) (halbgares) auch gegerbte Schaaf- und täm Zentner. 1 1— —

merfelle, imgleichen Schaafpelze „Pfund. !1 #

b) andere Kürschnerarbeic, Rauchwaaren Aier: 2 —.x 2 3
u.] Poliermittel, als: Bolus, Bimmstein, Blur, « ·-

stein, Schachtelhalm, Schmirgel, Tripel Zentner. frel. —
42. Pottasche, Waidasche u. s w. Zentner. - 4265 —

Anmerku Waidasche ist frei vom Ausfuhtzoll,
wenn selbige über See ausgeführt wird.

43.Riemer-, Sarcler-, Schuhmacher, Waaren:
grobe Handwerks-Waaren dieser Arr, desgleichen Zentner, —

Wagen, die niche zu den Arbeiten 19d. Lchven Pfund. ——6

feine (siebe kurze Waaren)
44. Salz (Kochsalz, Sceinsalz) zum Verbrauch im

tande einzuführen, verboten, bei gestattecer Durch-

fubr wird der allgemeine Jollsaß erhoben.
45.Salzsäure . Jeucner.—12

46 Schließpulver Zen##er.———1
47. Schmalte „Cblaue Farbe;, Blauseh JZentner.—4 121—

48. Schwefel Zentner. — 8 — 1

49. Seide,
a) rohe= Seide Zentner.—L—512
b) gezwirnte undMäzeide, gefarbt und ungefärbe Pfund 10.—
c) balbseidene Waaren aller UAlier Pfund 16 —

d) seidene Zeuge aller Art, glatte undbrochirte,Tofe,

Arlas, Samme u. s.#w., wie auch Strumpf-

und Bandwaaren und Petinet von Seide Pfund-

50. Seife. "

a) gemeine, grune und schwarze Zentner. — 8 —.

b) weiße, französische, spanische Sentner.2—
*is Spiclkarten, zum Verbrauch im ande einzufübren,

« verboten; beim Transito wird der gewohnliche Zoll

à 12 Gr. pro Zentner beim Eingange an der

Grenze erhoben.



Maaßstab Abgaben-Satze.
der oll beim

Gegenstände. a#ffk — 9
rung. Eingange. sAusgange. Steuer.

Ril. Or. Pf. IRtl. Gr. Pf. Rtl. GOr. Pf.

52. Spießglanz (Antimonium) . Zentner. — 81 8—
53.Spitzen aller Arr, geklöppelr, gestickt, gewebt und

Blonden Pfund141———10
54.Stahl, NRohstabl-Eisen, Stablkuchen Zentner. frei. 1

Rohstahl . Zentner-O —18....

Raffinirter Stahi Zentner. J- 6. —

Scahldrath Zentner. 11 112—
55. Steine,

*) a) Bruchsteine und behauene Steine aller Art,

Muhlen= und Schleifsteine, Tuff, Draß beim
Dransport zu Wasser . Last-s —

b) Ziegel- und Backsteine aller Art bei dem 1000
Dranspore zu Wasser Stuct. - 8 - — — —

c) Flintenstelne und Wetzsteine Zeucner.—0 6– —

*) siehe Anmerkung No. 15.

56. Talg und üuchre,
a) Talg Zentner. -12 1—
b) siche Zentner. — 12 112—

57. Terpenthinöhl (Kiehnöbh Zentner. —8 —-

58. Theer, Daggert und Pech Zenuer.—
50. Thran " Zentner.9— —

bo. Tdpferwaaren,
a) gemeineTaopferwaaren, Fliesen, Schmelztiegele Lentner —

b) Steingut, Fayance, irdene Pfeiffen uien T 8 — J

c) Porzelan, weißes * 12 *1 2 –
1 Jenntce.1————

d) farbiges pfm.— +—

e) - bemaltes und vergoldetes Ferr 1q
61. Uhren, (Taschenuhren) —...

a) von Gold Dubend.————20

· .Dutzeud.——— 8
b) von Silber, Tomback u. s. w. l Sent#er.  –

N2



Maaßstab Abgaben-Sätze.
2 der oll beim —

Gegsenstände. —— —
rung. JEingange. Ausgange. Steuer.

Etl. Gr. VfI.Gi. es.Ii. Ge

62. Vicech, «

a) Pferde, Maulesel, Maulthiere, Esel Stuck. 11 12— —
b) Ochsen und Stieren. . -Stück.—1ci·8 —-
Anmerkung. Vorgenannte Thiere sind steuerfrei, wenn

aus dem ebrauch, der von ihnen beim Eingange ge-

macht wird, hervorgehet, daß sie nicht des Handels we-
gen, sondern als Zug= oder Lastthiere 2c. eingehen.

c) Kühe und Fersen Stüäkk.81—— 4 —

d) kleines, als Schweine, Schaafe, Hammel «
und Ziegen Stuck. —2 1 —

63. Vitriol,
a) grüner (Eisenvitrios) Jeun.|—— —

b) weißer C(Zinkoltriol) und gemischrer Kupfer,
und Eisenvitriol NFeutner.——2 —8

) blauer cyprischer (Kupfervitriol) Zentner.—12|ö 10|—

64. Vitriolohl alsche Schwefelsaure) Sen#ner.—12—— 8—
65.]Wachsfabrikare, Zen#nee. 1UO-

a) Wachsleinwand 6 Pfund. %%
Sentner. dd.*

b) Wachskafft Pfendo.E 1

c) Wachs, und Wallraehlichte Jen#er. 2————1|12s

66.Wolle,
#a) rohe Zentner. srei 381— —

b) wollenes und Kameelgarn gefärbtes . e 2
c) wollene Waaren, "

1) alle gewalkte und ungewalkte wollene Tu-
che und Jeuge von 1 Breite und darunter,
Strümpfe, Bänder, Borten, Schnüre und

! Fuo#bdecken oder Teoppiche Pfund.— — 40

2) seines Tuch, geralktes und ungewalttes
von 2 Breite und darüber, Kasimir,Digogne

Zr und Merinos • Pfund. — 99

67.Zink,
a) roher. Zeutner. J-12 — 2

b) in Blechen Zentner. n —
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Dritte Abtheilung.

Gebuhren fur Zettel, Siegel und

Es wird bezahlt

Ein Begleltschein mit

Bleie.

Ein Blei No. 1. zur Verschließung von Wagen und Schifen mir
Ein Blei No. 2. zu den Kollis von und über einem Jentner mie

Ein Blei Ne. 3. zu den Kollis unfer einem Jencner mie

Ein Siegel zum Verschluß mit

Vierte Abtheilung.

2 Groschen.

2 Groschen.

1 Groschen.

4 Pfennigen

2 Pfennigen

Von der Verbrauchssteuer-Berechnung nach dem Gevichte.

Tarif

für die Thara.

Art Thara
Benennung der Gegenstände. der von 100 Pfun

Verpackung. Brutto-Gewick

Kaufmanns-Waaren, als:
Kaffee, Anls, Inqgwer, Lorbeeren, Citronen= und Pommeranzen-)] In Fässern 12 Pfund.

Schaalen, Mandeln, Rosinen, Pfeffer, Piment, Zimmt, in Säcken 3s Pfund.
Syrup, Butrter und dergleichen mehr in kleinen Ballen 6 Pfund.

Speiscöble in Fassern 15 Pfund.
Vittiol, Wachs, Talg, Weinstein und Alaun in Fassern 10 Pfundb.

in Kisten 20 bis
Thee, mit Ausnahme des russischen Karavanen Thees nebsh Blei 25 Pfund.

* in Fässern to Pfund.
Dabacksblätt und Stengel in Ballen 5 Pfum.

„ .. in Fassern

Daback, bolléndischer Preßcaback und Kisten 10 Pfund.

Jucker, roher weißer in Fässern 12 Pfund.

Jucker, roher gelber und brauner in Fässern 15 Pfund.
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Allgemeine Bestimmungen.

1) Der Joll wird vom Brutto-Gewicht, die Verbrauchssteuer-Abgabe aber vom Netto-Gewicht erhoben.

2) Es bleiben bei der Zoll- und Steuer-Erhebung außer Betracht, und werden nicht verzollt oder versteuert:

2) Duartäten unter &amp; Zentner, wenn der Joll und der Steuersatz einen halben Thaler oder weniger
beträgt;

b) Quantitkten unter J Zentuer, wenn die Abgabensätze über einen halben Thaler bis 4 Thaler betragen;

D) Quantitéten unter einem Pfünde, auch bei höher besteuerten Gegenständen;

d) Quantitäten von einem Quart bei Flüssigkeiten, welche nach Maaß versteuert werden.

3) Die Jahlung der Gefälle geschieht unter 5 Thaler ganz in Silbergeld. Wenn aber 5 Thaler oder mehr
in einer Post zu zahlen ist, muß der Joll, so wie die Verbrauchssteuer halb in Golde (den Friedrichs-

d'or zu 5 Thaler gerechnet) halb in Silbergeld entrichtet werden. Bei der Ausmittelung des Goldantheils

dürfen beide Arten von Gefällen nicht zusammen gerechnet werden. Zwischen, Summen, welche in Golde

nicht zahlbar sind, werden nicht zur Berechnung des Goldantheils gezogen.

Gegeben Berlin, den 36sten Mai 1818.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

C. Furst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt:

Friese.



B.

Zoll= und Verbrauchs-Steuer-Tarif
für die Provinzen

Westphalen, Cleve, Jülich, Berg, und Riederrhein.

Erste Abtheilung.

Gegenstände, welche gar keiner Abgabe unterworfen sind.

Ganz frei von dem Zolle und der Verbrauchs-Steuer bleiben:

1) Bäume, zum Verpflanzen, und Reben;

2) Bienenstöcke mir lebenden Bienen;

3) Branntweinspülich;
4 Dünger (tbierischer oder Stall)
5) Eier; "

0) Erzeugnisse des Ackerbaues und der Viehzucht, elnes einzelnen, von der Srenze durchschnte,
tenen zandgurs;

7) Fische und Krebse (selsche);
8) Futterkräuter und Heu;
0) Gartengewächse (#rüche) alle Blumen, Gemüse und Kraurarten, Echorien (ungetrocknete),

Kartoffeln und Rüben;

10) Geflügel und kleines Wildprett aller Art;
11) Gold und Silber, gemünzt, in Barren und Bruch;

12) Hefen oder Bärme;
13) Hausgeräthe, (gebrauchtes), von Anziehenden zur eigenen Benußtzung;
14)0 Holz, (Brenn= und Nußbols), welches zu tande verfahren wird) und niche nach einer Holz,
" ablage zumVerschiffen bestimmt ist. Reisig und Besen daraus, Flechtweiden;

15) Kleidungsstucke der Reisenden, auch deren Reisegeräth und Viktualien, zum Reiseverbrauch:
16) Lohkuchcen, (ausgelaugte Lohe als Brennmaterial);

17) Milch;
18) Obst, (srisches);
10) Rohr und Schilf;
20) Sämereien für welche keln Tarlfsohß namenrlich ausgeworfen ist;
21) Sand, Lehm, Mergel und andere gewöhnliche Erdarcen, die niche mic elnem Jolle namene

lich betrossen sind;
22) Steine) (alle bedauene und unbebauene Bruch-) Schiefer-, Ziegqel- und Mauerstelne bei den

tandtransport, insofern sie nicht nach einer Ablage zum Verschiffen bestummt sind;
23) Strol
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23) Stroh, Spreu, Häckerling;
24) Thiere, (alle lebende), fürwesche kein Tarifsah ausgeworfen ist;
255 Torf und Braunkohlen;
20) Trebern, Trestern.

Jweite Abtheilung.
Gegenstände, welche dem Jolle und welche der

uUnterworfen sind.
Zwölf gute Groschen, soder eln halber Thaler vom Preuhischen Zenener wird in der Regel bei

dem Eingange an Loll, und weiter gar keine Abgabe, weder bei der Wiederaussuhr, noch bei dem Ver-

brauche im tande erhoben.
Anuswahmen hiervon treten bei allen Gegenständen eln, welche eneweder nach dem WVorhergeben,

Ten ganz frel, oder nach dem Folgenden andern Abgabe-Süäben, namenclich unterworfen sind.

Zu den letztern gehören dlesenigen Gegenstände, welche
a) einem geringeren oder böhern Einfuhrzolle als einen halben Thaler vom Zenener unterwor-

fen sind, oder auch bei der Einfuhr unbelastet bleiben sollen;

b) bel der Ausfuhr mit elnem Folle belege sind;

P) bei dem Verbleiben im tande, neben dem Eingangszolle mic elner besondern Verbrauchssteuer be-

lastee sind.

Es sind folgende Gegenstände, von welchen die beigesetzten Gefälle erhoben werden:

Verbrauchssteuer

Maaßstab Abgaben-Sätze.
[—

der ll bei Ver-
Gegenstände. ————— ,

rung. Eingange. Ausgange.S#euer

Rtl. Gr. Pf.el. Gr. Pf. Rll. Gr. Pf.

1. Abfälle von Gerbereien (elmleder) von Sein I

fensiedereien, Vitriolfabriken, Glashutten und der
Fabrikation der Salpetersaure ......... .. . Zentner. fret.— —

2.Alaun .............. is Zentner.—12——-———18—

3.Apothekcr-undDroguerce-Waaren:
ChemischesabrikarefurdenMedizinaliuudGe-
werbsgebrauch, und Praparate, welche in diesem
Tarif nicht namentlich genannt sind, als: atherische
Oehle, wohlriechende Wasser, Säuren, Salze u. .s. Zenener.—2——|ö

Anmerkung. Von rohen Erzeugaissen des Thier-
und Pflanzenreichs 2c#. c. zum Medizinal-Ge-

brauche, welche in diesem ar nicht ausge-
nommen sind, wird blos der Zoll von zwolf

Groschen bezahlt.
J) Baum-



Maaßstabl. Abgaben-Satze.
der - .

Gegenstände. V»»««»ZO««"" »Es-Hm
rung. JEingange. Ausgange. Steuer.

INtt. Gr. pf. IRtl. Gr. Pf. IRtl. Gr. Vf.

4.Baumwolle,
a) robe #.— Zentner. — 4—— 81—

b) Baumwollengarn,
1) weißes undWatten......Zentner.1 1 —

2) gefärbtttton i utne 1 —
c) Baumwollenwaaren, « ——l—

1) weiße einfarbige, und mehrfarbig gewebte,
A#mgleichen balbbaumwollene, mit Wolle, gentner. ——.—

Haaren oder teinen gemischt Pfund.J — —
2) gedruckte und seine weiße als Mousseline, und. 0

Gaze, Mull und dergleichen brochirte und «
gestickteWaaren,PetinekunyalleStrumpfiZenknek,2— ·—-— —

waaren .·............ Pfund. ——2

5..Beinschwarz, Kiehnruß, Steinkohlenruß.Sen#ne————00/0
6. Blei

In Blöcken, und altes —2 —2 —2 22 22220222 224 Zentner. — 8 — 161—

Waaren:
grobe, als: Kessel, Rohren, Schroot,

Platten c. . . . . . . . . . .. . . ... Zentner. — 12 -1211211 —

seine, als: Spielzeug (siehe ordinaire
kurze Waaren).

wei56 Iemner.———60—

7. Bürstenbindere und Sikimeg, Wetn
a grobl enuene——
b) feine (siehe kurze Waaren.)

8. Eisen,
a) buß in Gansen und Masselen, Roheisen, altes *

Brucheisen, Eisenfeile, Hammerschlag Zentuer. frei.
b) geschmiedetes, als. Stab, oder Stangen,, ·

steifen-,Cd)ldnirRck-,Knetp-B.md-,
Zain-, Kraus= Bolzen-, Wellen- Sencner.———PE6|

c) Eisenblech;
1) Schw erz- und Sturzblech aller Art. JZenener. —2— 112—
2) Weißblech aller Art. ... .... ....... -3enkner.-—12————-2——

d)EisendrathundAnkck................ Zenkucr.-—12—— 112—

Jahrgang-In- O



Gegenstände.

Maaßstab
der

Versteue-
rung.

Abgaben-Satze.

Zoll beim

Eingange.

Rtl. Gr. Pf.

10.

II.

12.

e) Waaren:

1) grobe Gußwaaren in Oefen, Platten,
Gittern u. s. w. ...

2) grobe, die aus geschmiedetem Eisen, Eisen-
blech, Stahl und Eisendrath gefertigt sind,
als: Hespen, Aexte, Stemmeisen, Sensen,
Sicheln, Degenklingen, Tuchmacher, und
Schneiderscheeren,Halfrerketren, Kaffectrom,
meln und Mühlen, Brarpfannen, Schaufeln,

Mierteisen, Serlegeln, Holsschrauben, Nagelerner:

grobe Waagebalken, Schraubstocke, Scherser, Feilen, Hämmer, Jangen u. s. w.
5) feine Werkzeuge der letztern Art, und an-

dere seine Sisenwaaren (siehe ordinalre kurze
Waaren.)

Erden,
a) (Farbe) gelbe Erde, Braunreth, Ocker, Umbra,

grüne und rorhe Erde, Rothstein, Kreide
b) andere:

aa) Walkererde

bb) Töpfer= und Pfeifenthen, desgleichen
für Sreingut, und Porzelan-Fabriken.

Erze aller Arr, als Eisen= und Stahlstein, Stufen,
Braunstein, Reiß= und Wasserblel, Kobalt, Gal-
mei und alle, die niche namentlich in diesem Tarif
ausgenommen sind

Farbewaaren,
a) Maler, und Waschfarben, welche in diesem Da-

rif nicht namentlich genannt sind
b) Minlarur= Pastel- Farben und Tusche, in Bla-

sen, Flaschen, Gläsern, Täfelchen und Kästchen
(wie ordinaire kurze Waaren.)

Farbe= und Gerbefräurer, Wurzeln, Rinden, Blät=
ter, Krapp, Waid, Sumach, Knoppern, Galläpfel,
Kurkume, Querzicron

Anmerkung. Alle ubrigen zahlen den gewöhnli-
chen Eingangs-Joll.

— 2 2 22 222 222 2232224

Zentner.

Zentner.
Pfund.

Zentner.

Zentner.

Zentner.

Zentner.

Zentner.

Zentner.

Ausgange.

Rtl.Gr. Pf. IRtl

Ver-

brauchs-
Steuer.

12

frei.
1I
frel.

frei.

frel.

12

12
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O2

Maaßstab Abgaben- Satze.
der Zoll beim Ver-

Ge gemn st ande. Verstene- brauchs-
rung. Eingange. Ausgange. Steuer.

Rel. Gr. Pf. IRtl. Gr. Pf.Rel. Gr. Bf.

13.Flachs, Hanf, Werg, Heede .. Zenkner.fkei.—16
I4. Getränke, Eßwaaren und Spezereien, Tonne

a) Biere, aller Art, in Fässern (auch Mech)4 uare“ 1 — ——

b) Branntweine aller Art; auch Arrak, Rum, Quart. 1—
Franzbranntweine und versehte Branntweine in Eimer von „
Fäassen .. . .... 60 Quatt. s-16 

c) Weine und Most in Fässern: #or- *1rz 533
imen— — —

aa) fremde aller Art. ... ............ 9

Ausnahme: Franken-, Pfälzer. und Rheln. uart. 23
Weine und Most, welche über die Grenze
mit Baiern, Darmstadt und Nassau zu

Lande, oder auf dem Rbein zwischen Blucrimee.+——

gen und Ehrenbrelcenstein eingehen Quart. —13

d) Essig, aller Arc, in Fässen Eimer. 6 1

e) Speiseöbl, aller Arr, in Fässeen Zeurner.2 —1–—

f) Mineral, Wasser in Krügen und Flaschen. Henener.— —

) Alle andere Flussigkeiten zum Takelgenuß, wel-
che in Flaschen, Glasern und Kruken eingehen,
als Liqueure, feine Weine, Biere, Esñge, Oehle
und Eingemachttes... Zentner.——-0O’.
und nach der Wahl der Sceuernden, entweder Pfund— —13

oderl Quatt. — 4—.

D) Fleisch, frisches, ausgeschsachtetes, gesalzenes, -

gerauchertes, auch Schinken, Speck, Wurste, Zentner. -12 —.
desagleichen großes Wild ....... . . . ... pPfund 5

i) Fische, ·

sa)HeringeallerArt............... Tonne.—8--———8-
bb) Alle andere gesalzene, getrocknete oder ge-

raucherte Fische .. ... ............ Zentner.—4 —

k) Austern, Muscheln, Hummer Jentuerl—12 1112
1) Mehl, aller Art, Graupe, Grüte, Gries,

Kraftmebl, Stärke, Puder, Rei. Jentner.21 1 1.——

m) Buceer und Käfe aller Arc Zentner. — 12 — 1—

n) Syruo ............. Zenkner.—12—— 112—



Maaßstab Abgaben-Satze.
der ol beim

Gegenstände. Vesceue — D
rung. JEingange. Ausgange. ] Steuer.

Rtl Gr. pf.Itl Gr Vt. IRtl. Gr. Vi.

0) Rosinen, Korinthen, Kastanien, Lorbeeren und

gtorbeerbläcrer, Anis, Jitronen, timonien, Pom-
meranzen, Oranggenn Zentner. — 12 — –

Verlangeder Steuerpflichtige beemürtln Pfund –•. 8

der frischen Südfrüchte, so zable er für das Stück.—————————2
Verdorbene bleiben unversteuere, wenn sie in

GeLhemwar des Steneramts weggeworfen werden.
nmerkung. Kastanien, welche über die südliche

Grenze zwischen der Mosel und dem Rheine,
wie auch durch das Herzogkhum Nassau eingehen,

sind, wie frisches Obst, Fruerftei
P) Kaffee, und alle Kaffee-Surrogace, mit Ein-

schluß des Cichorienpulvers, Kakao, Mandeln,
Felgen, Datreln, Kubeben, trockne Orangen“
HOrangen, und Zitronenschaalen, Pfeffer, Pi- Jencner.— —e
ment oderenglisches Gewürz, Ingwer,Geigone fund -si-is *

 FJuckeraller Arc, Juckerwerk, crockne Konftüren, Zeniner % s——--- 1—
Cbekolate, Sago, Kapern, Oliven, Aupian Me#no 4 2 —

Für die inländischen Raffinerien geht aller Pfund, — 1

rohe Zucker ohne Unterschled eln für nebenste- Zenener.—2
bende Zoll= und Verbrauchs-Steuersätze 4 vg) Thee, Muskatennüsse und Blumen Eere Nel, Pfund———— 8

ken, Zimmet, Kassia, Kordemommen, Vaniu, Jentner——
Saftnanananan 1 pfun ——65%
2 Zenner.1———

1) fabrizirter und unfabrizirter aller Art. 5 |5 —lel-
2) für Fabrikamten zahlt ausländischer Taback Pfun ie les# 26

in ungedrehten Bläctern und Stengeln. Zutuer. 1 **m
5. Getreide., Hülsenfrüchte, Sämereien. Pfund. 8

a) Waißen und Kleesaanen Scheffel.M||A11 —

b) Leinsaat ..... E Scheffel.— 6——I
oder in Donnen verpackt,welche nach derMaag,
und Gewichtordnung vom 164en Mals 1816.

50)3 Meßzen entbalten sellen Tonne. 0|—21—–—
c) Erbsen, Bohnen, tinsen, Spelsz Schefsel.——1—-

d) Roggen, Gerste, Malz, Hirse, Schwaden
und Buchwasen ..... ..... Scheffel.—I1—— HT
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Maaßstab Abgaben, Sätze.
der oll beim -

G e 9 en st a n d e. Versteue- 8 E
rung.Eingange. Ausgange.) Sreuer.

Rtl. Gr. Pf.] Rtl. Gr. Pf. Gr. Pf.

e) Hafer und Wickken Scheffel. 3 1

f) Rubsaat, Raps, Leindotter oder Doder, Hanf-
saamen, Mohn ............... Scheffel.—--—I—I

)Wacholderbeeren...-............... Scheffel.——l—1— ——«
Alle vorgenannte Getreldearten, Sämereien

undHülsenfrüchte sind ganz Jollfrei, wenn die
Quancität 2 Scheffel nicht überstelge.

Glas,
a) grünes Hoblgllss SZenenee.4 18—

b) weißes Hoblglas, Tafelglas ohne Unterschied
EEL # Zenener.—12 — — —

—— —
Pfund. — 1—

d) Spiegelglas, beläigtes oder unbelegtes 4
1) wenn das Stück nicht 1 #uß —i .

Gegossenes Oberfläche boar Ten 2 L 1—
(geblasenes 5 von 1 44 goll bis 300 IZoll Pfund.

wie Tafel,Oberfläche einschließlich Stuck. — 10—

glas).) von 300 IZoll bis 600 IZoll

Oberflache einschließlich ..... Stuck. pro-———114|

4) von 600 )I. bis 1100 ..S.Stêück. Zen.—-

*ss— 5) von 1100 3. bis r400 UlS.Slrück. ner———8|1–

penes opne 6) von 1400 . bis 100 J#.rück.% 1312—
Unterschiev J) von 1760 3. bis 1900 .S.Srock. ————–22%% —

"6 8) von 1900 3. bis 2200 IS./0lck. 2881—

und alle, welche eine größere Höhe und Breite
baben.

ee) Glasscherben und Bruch .......... Zentner. frei.—2 —

Glätte (Biei-, Gold= und Silber-.4 NFentner.— 8|— —

Häute und Felle (rohe zur Gerberei) desgl. Haare, ·

a)ktockne,amerikanischeoderandreHäute».Zentner frei.— 13 —

b)grune oder gesalzene Haute, so wie alle Felle

und Haare ohne Unterschid#. Zentner. frei. —



94

Maaßstab Abgaben-Satze.
der Zoll beim Ver—

G egen st a nde. Verstene- Bers
rung.Eingange. Ausgange.) Secener.

Ril. Gr. Pf.1Ktl Gr.f. Rtl. Gir Pf,

10.Holz, Holzasche und Holzwaaren,
a) alle Farbehölzer in Blöcken und geraspele (mir

Ausnayme des Fernambuck) desgleichen Kork,
holz, Pockdolz und Burban Zentner. frei. 6—

(Fernambuck und alle auHereuropätsche Disch-
lerhölzer sind dem gewöhnlichen Zollsatz von 12
Groschen belm Eingange uncerworfen.)

b) Nutz- und Bauholz in Blöcken oder geschnitten,
als: Brercer, Faßbolz (Dauben), Bandstöcke,
Stangen, Faschinen, Pfahlbolz, Flechewei-
den, Reisig u. #. w.

bei dem Wassereransport die tast von 4000 Pf. dast.—q —

Anmerkung. Bei den Flbssen in Blbcken werden
80 Kubikfuß auf eine Last gerechnet. Wird
Holz zur Ablage gefahren, so wird auf 4 Pferde
eine Last gerechnet.

c) Brennholz in Kloben zu Wasser Klaster.— 1—83|—/ 00)

4) Asche (rohe) Zentner,free.——
e) Waaren,

grobe, Bottcher, Drechsler, Korbflechter,
Stellmacher, Tischler Wagner und alle rohe
Holzwaaren, welche nicht bemalt, lackirt, ge-
beitzt oder politt sind, tragen blos den gewohn-
lichen Zoll.

feine (siehe kurze Waaren.)

20. Hörner, Hornspitzen, Klauen und Knochen.entner.]ei.2— —

al. Hutmacherarbeit Ges#ztete l- 2— –0
22. Onstrumente, musfskalische, mechanische, marhe-

matische, optische, astronomische, chirurgische. Lencner.2 ————
die Tonne

23.| Kalk und Gips (gebrannter). ..........oder4

Scheffel. —– —

24. Karden oder Weberdisteln......... .Herner. frei. 4——–—
- , entner. — —

25. Kleider (fertige venee 1 anner 2 –
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Gegenständec.

26.

27.

28.

Kohlen,
a) Holzkohlen .......

b) Steinfohlen .....................

(Pferde, welche Kohlen tragen, [Saum-
kblere)werden zu 3 Zencner angeschlagen).

Kupfer,
a) Garkupfer und alces Bruchkupfer, Kupferfeile,

Kupfermüngeg
b) geschmiederes, gewalztes, geschlagenes, Ge-

schirrkupfer, Bleche, Dachplarten, Jupferdroch
Kurze Waaren:

a) grobe, aus Messing, Kupfer, Ilnne Blei,
gewöhnlichem Srabl, unvergoldet oder unver

stlbert; ferner: aus Porzesan, Glas, Holz
Horn, teder, tack;

Nürnberger Waaren, seine Drechsler- und
Tischler= Waaren, Spielzeug, Klavierdratb,
Siegellack, Blei und Rothstifte, felne Bürsten,
Scecknadeln, Nähnadeln, Knöpfe u. f. w.;

Waffen aller Arc, feine Schlösser, feine Eisen-
gußwaaren, feine Sartler und Riemer- Arbeiten,

Sarcel= und Relrzeuge, Peieschen, Briefraschen
ordinaire lackirte Waaren, Röhre und Stöcke)
Brillen, Dosen, Kämme, feine Seife, Par-
fümerie Waaren;

Messer, Scheeren, Ringe, Schnallen, Finger,
büte, Pfeisenröbre, Knöpfe, feine Werkzeuge,
welche aus den im Eingange genanncen Urstoffen

gefertigt sind
feine, alle Waaren, welche zum Theil oder
ganz aus Gold, Silber, Plarina mir Gold,

2 2 22 —2 2 2 2 2 222 222 222

b

oder Silberbesegung, oder aus Semilor, Bronce
umd andern feinen Metallgemischen, oder aus

seinem Sradle, Alabaster, Elfenbeln, Schild.

f

Maaßstab Abgaben--Sätze.
der Zoll beim Ver-

Versteue- brauchs-
rung. JEingange.Ausgange. Steuer.

I#ntl. Gr. Pf. [A. Gr. pf. et. Gr. Vf

die Pferde

ladung
oder 0 —

Jenener. frel. 116 — —

die Pferde-

ladung
oder 10

Zentner. /-4

Zentner. -12 —

Zenenee.—2——
Pfund. ——

3

Zentner. 21

Pfund. — "1 — 4—

.

1 1



Maaßstab Abgaben-Satze.
der « bei

Gegenstände. Bani — NPT%
rung. Eingange. Ausgange.Steuecr.

Nel. Gr. Af. ##el. Gr. W.Rel. Gr. Ml.

patt, Perlmutter, Bernstein, unachten und

achten Steinen und Perlen, Krystall, gefertigt
sind; mithin außer den in der vorigen Rubrik
zuletzt genannten Waaren:

Uhrkeccen, Flakons, Etuls, Degengebänge,
Stuß= und Pendul= Uhren, Kronenleuchter,
Goldfäben, Goldblate, feine lackirte Waaren;

Männer, und Frauenpuß, gehäkelt, gestrick,
gestickc, Bonners, Fächer, Blumen, Schmuck-
federn, Bast- und Stroh, Hüce;

feine Posamencier-Waaren, Tressen, Trag-
bänder, feine Schube, lederne Handschuhe, Zent
Peruckenmacher-Arbeit. .. ... .. ....... pfam. 2————

20.Leder, fund. 10—

allek Leder ohne Unterschled, lobgares, weißgares,
sämtschgores, Juchren, Korduan, Saffian, Maro- Zentner. 2— ——

kanischesu.k.tvrrrr. Pfunn. 14
3o. Leinengarn, "

a) rosss . Zentner. frei — 12

b) gebleichtes, gefärbres, auch Zwirn ....... Zentner. J 1 — — —

z1. Leinewand und teinen-Waaren,
a) graue Packleinewund und Seegeleuch Zeenener.—

b) robe unglbleichte teinewand und Drillich. Zencne.——60112|
Anmerkung: Geht für inländische Vleicherrien frei

von Zoll-und Verbrauchssteuer ein.

) gebleichre, gefärbre und gedruckte telnewand,
Zwillich und Drillich, Tischzeug, Strumpfwaa- Zentner 2 —
ren, Bänder, Bartist, Kammerruch, tinon ftnd. +–

32.] Lohe und Borke von Sichen, Flchten und Birken.. Zenrner.f.——1

33. Lumbden. Zentner. frei. 2— —

34.Matten (von Bast .Semntner.— — —

35. Mennige. Zentner.— 8— 10|
30.Messing

a) 545% und Bruch= Messing, lockenzur, e
#ungseiillelell ..· Zenkaer.— — 1———

b) gewalz-



Maaßstab Abgaben-Sätze.
. der oll beim ger-

Gegenstände. Vesuc — Ver,
rung. Eingange. Ausgange. Sterer.

Rtl. Gr. Pf. IRtl. Gr. Pf. Rtl. Gr. Pf.

b) gewalztes, gehammertes, gezogenes, in Blechen, IEEEEEEEEE
und Drath .. ... .................. Pfund. · ——l

37sMctallwaarm,
ganz grobe aus Kupfer, Messing und Zinn, gegos-
fene und geschlagene, als Kessel, Pfaunen, Topfe,

dorser, Teller, Schusseln, öffel und derg'eichen, die Gäen#er.—————
nicht unrer den groben kurzen Waaren begriffen ** Mund.————1 ü#

38.Mineralalbalt,
a) Soda (ungereinigte) Zentner.89—————
b) Soda (gereinigte) Mineralalkall.. Zentner.— 1 –

30. Papier,
a) graues tösch= und Pack-Papier Zencner—— — —

b) alle Papiergattungen und Parpdeckel *-

Ausnahme von grauem tösch= und Packpapier),enner. 1121—
Zentner.—2 *

c) Papiertapeten ............... Pfund. — —6

40. Pelzwerk,
a) (halbgares), auch gegerbte Schaaf- und Lam— Sentner.——

mer-Felle, imgleichen Schaafpele Pfund. — %
Zentner.—2 — — —

b) andre, Kürschner, Arbeic,Rauchwaaren. Miund. –
41. Polier- Mittel, als: Bolus, Bimstein, Vlusstein,

Schachtelhalm, Schmirgel, Tripel ...... ... Zentner. frei. — 8 —

42. Pertacche, Waidasche u. s. w. ...... ... ..Dencner.—1—8 —
43. iemer-, Sattler,, SchumacherWaaren: "„#

grobe: Handwerkswaaren dieser Arr;desgleichen Zentner.—2—
Wagen, die nicht zu den Arbeiten 19e. getbrnl Pfund. . 1 6

feine: (siehe kurze Waaren).
44 Salz, (Kochsalz, Sceinsalz,) zum Verbrauch im

tande einzuführen verboten; bei gestarteter Durch= i

fuhr, wird der allgemeine — erdoben.
45. Salzsäurrer ..Venner.— N—8NB
46.Schießpulver. .......................Zentner. ———-
47., Schmalte kblaue Farbe Jenner. +81———1„
48.Scchwefsffee .. .NZeuener.1—N

Jahegang 1618.



Gegenstöände.

Maaßstab Abgaben-Satze.

49.

50.

51.

52.

53#.

54.

Seide,
a) rehbe Seided .............

b) gezwirnte und Nahseide, gefarbt und ungefarbts

c) halbseidene Waaren aller Art....... .

d. Sridenzeuge aller Urt, glatte und brochtrre,
. Taffr, Atlas, Sammt u. s. w., wie auch

Stumof= usundBandwaaren und Perinet von
Sn%iddöM ..........

Seife,
a) gemeine, grune und schwarze. . ...... ...

b) weiße, französische und spanische
Spielkarten, zum Verbrauch im Lunde einzuführen

verboten.

Beim Dransieo wird der gewöhnliche Zoll von
12 Groschen pPr., Zentner bem Eingange an der

Grenze erhoben.
Spießglanz (Animonium)) ..

Spitzen aller ucl gelldppel/ sestict gewebt,und Blonden. .

Stahl, Noznehh ein, Stazlluchen ..
Rodstahl. .. ... ... .................

AassnurtekSmhl..................
Stahldcath...... «..... .

szi,Stcine,
a)Bkuchstesneu-IdbchaueneSteineallcrAkn

Muhlen- und Schleifsteine, Tuff/Duck- und
Weibersteine, Traß, beim Trausport zu Wasser

b) Ziegel- und Backsteine aller Ant- bei dem
Dransport zu Wasser

c Flintensteine und Wehsteinn . ..

Talg und üuchte,
4 DTlagn
d tichte ............ ......

der Zoll beim Ver-
Versteue- — brauchs=

rung. JEEingange. Auodgange. Sttuer.

Rtl. Grx. Pf. INtl. Gr. Vi.IRtl. Gr. pf.

Zentner. % M1I--.
Zentner. 1

Pfund. 100

Zenener— — —

Pfund——————0
1

Jentner.2————
Pfund.— ———

Zeucner.–-)
Zeg##ner.— 12 ———

Zentner.— —

Zeucner.—
Nund.———————10—

Zentnet. feei.2 —

Zentner.——6———0|—
Zen##ner.5 12
Jens.2 —111

tast.-.,1t–
1000

Sck.— 8 —

Jeucner.—%61———

Zencnrer.— 1—



Maaßstab Abgaben--Statze.
der Zoll beim

Gegenstände, erstene, ders,
rung. Eingange. Ausgange.SSeer.

Rtl. Gir Pf. IRtl. ve. »f IRtl. Gr. Pf.

57. Terpentinöhl (Kiehnsbl) Zem##nce.9

58. Thert, Daggert und NPc Jene... —
50. D##n. ................... ....... Zetctnes-.—8——· --
Opfctwaarcm

s)gemeineTöpferwaakemFliefetySchmelzttegelZenk-;ek.-8———— — —

„ 6. Jenee.—81———
b) Seeingur, Fayence, irdene Pfeisen Pond. +–

 i Zennere.2 — —

c) Porgzelan, weißes......... ......... Pfund. „—

. Zemuek--12-———-—-.—-,

chPokzelamfakbtges................. fund. 5 —*z6

e) Potzelan, bemahltes und vergoldetes ... ae —12 — . —

61.Uhren (Taschennhren) « —

a) von Goldddd.....Dugtend. 11120

b) von Silber, Tomback u. s. w. ....... *- *# * 8—
62. Vieh, 12

a) Pferde, Maulesel, Maulthiere, Esel . . ..] Stuck. —12

b) Ochsen und Seirer Stuck.— 1168
Anmerkung. Vorgenannte Thiere sind steuerfrei,

wenn ans dem Gebrauche, der von ihnen, beim D
Eingange gemacht wird, hervorgebt, daß sie nicht
des Handels wegen, sondern als Zug= oder Last-
thiere cingehen.

c) Kühe und Feren Stück. 81——4— 0-

d) kleines, als: Schweine, Schaafe, Hammel,

Siieggggggegaaa Stück. 2 —ê
63.] Vitriol, ·

a)gsuncr(usenvtkktol).»...........·.. Zustand-h —

b) weißer (Zinkvitriol) und gemischrer Knpfet-
und Eisenvitriol .................. , Zenkuer.——12—-————18-

c)blauerzypuscher(Kupfervtmol).».»... »Zei!kner.-—12"—-———10—
64. Vitriolohl Cenglische Schwefelfaure) —.—————.—
bs. Wachsfabrikate, Zentner. -121 I1 1

. à) Wachsleinwannndnd.....Plund. %

P 2
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Maaßstab Abgaben-Satze.
der Zoll beim Ve

G egen st a n d e. Versteue- brauchs,
rung. Eingange. Ausgange.Seeuer.

Rtl. Gr.f. Rtl. Gr. Af. INtl Gr. Vf.

Zennere.—2————
b) Wachskafffeeee: Mfund. 1

c) Wachs-= und Wallrarhliche Jenere. —1

66. Wolle,
a) rohe Zentner. frel. 38———

4% s t . — — —

b) wollenes und Kameelgarn, gefarbtes ... .. . zun. 2 EEE

c) wollene Waaren,

1) alle gewalkte und ungewalkte wollene Tuche
und Zeuge von 2 Breite und darunter,

Ströümpfe, Bänder, Borten, Schnüre, Zentner. —
und Fußdecken oder Teppiche .. . .. ... Rfund. B5 6

2) seines Tuch, gewalkres und ungewalktes « 4

von &amp; Breite und darüber, Kasimir. Pi-

gogne und Merino's. Tur- 21— dii
67. Zink, Pfünd. —

a) ror.......Zentner.J-12 — 12—
b) in Blechen Zennr.1————1—

Dritte Abtheilung.

Gebühren für Zettel, Siegel und Bleie.

Es wird bezahlte:

Ein Begleicschein mit

Ein Blei No.

— 2 2 22 2 2—2 2 22 2—22 22 2 2 22 2 22 222 222 22222222—2

zum Verschließen von Wagen und Schiffen mit

Ein Blei No. 2. zu den Kollis von und uber einem Zentner mit

Ein Blei No. 3. zu den Kollis unter einem Zentuer mit

Ein Siegel zum Verschluß mit

2222202222222

2 Groschen.

2 Groschen.

1 Groschen.

4 Pfennigen.

2 Pfennigen.
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Vierte Abtheilung.

Von der Verbrauchssteuer-Berechnung nach dem Gewichte.
Tarif

 für die Thara.

4

,„ Art Thara
Benennung der Gegenstände. der von 100 Pfund

Verpackung. Brutto-Gewicht.

Kaufmanns,= Waaren, als: · .

Kassee,21nis,Stigma-,LorbeeiemZikrdnemuadPommetanzm in Fassern 12 Pfund.

Schaalen, Mandeln, Rosinen, Pfeffer, Piment, Zimmt, in Sacken 5 Pfund.
Syrup, Butter, und dergleichen mehr. .... .......... inkleinenBallen6Pfund.

Speiseöhle....... ........ ..... . ..... ... in Fassern 15 Pfund.

Vitriol, Wachs, Talg, Weinstein und Alaun in Fässern to Pfund.
# !81—“ in KRisten 20o bis

Thee, it Ausnahme des russischen Karavanenehees nebst Biei 25 Pfand.

 · in Fassern 10 Pfund.

Tabacksblätter und Steezzzz ........ in Ballen 5 Pfum.

., «, in Fassern

Taback, bollandischer Preßtaback ... ....... ... ... und Kisten 20 Pfund.

Zucker, roher weißer... .... .. . ... ............ ..... in Fossern 12 Pfund.

Jucker, roher gelber und braurtr .... in Fässern 15 Pand.

Allgemeine Bestimmungen.
Der Joll wird vom Brutto-Gewicht, die Verbrauchssteuer-Abgabe aber vom Netto-Gewicht erhoben.
Es bleiden beu ver Zoll= und Steuer-Erhebung außer Betracht und werden nicht verzollt oder versteuert:

a) Quantiäten unter ## Zentner, wenn der Joll= und der Steucrsatz einen halben Thaler oder weniger be-
tragt; «

h)OI-stiititdtenuntcrxszZenhnywcnndic Abfabcnsälze über einen halben Thaler bis 4 Thaler betragen;
Wc) Onantuckten unter einem Pfunde auch bei höher besteuerten Gegenständen;
a#I) Quantitäten von einem Quart bei Flüslgkeiten, welche nach * leat versteuert werden.

Die Zahlung der Gefälle geschteht unter 5 Thaler ganz in Silbergeld ; wenn aber 5 Thaler oder mehr in einer
Post zu zahlen ist, muß der Zoll, so wie die erbrauchszkeuer, halb in Golde (den Friedrichsd'or zu 5 Thaler

erechnet) halb in Silbergeld entrichtet werden. Bei der Ausmittelung des Goldantheils dürfen beide Arten von
Gefauen nicht zusammengereilurt werden. Juischensummen, welche in Goldenichtzahlbar sind, werden nicht

zur Berechnung des Goldantheils-gerogen. "

Ergeven Berlin, den 20filen Mai 1818.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. v. Alkenstein.

Beglarbigt:

Friese.
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(No. 433.) Joll= und Verbranchs-Stener-Ordnung. Bem 36sten Mal 1818.

Uebersicht des Inhakts.

I. Aufsicht zur Sicherung des richtigen Einzangs der Steuern.

1) Orte wo eine besondere Aufsicht statt findet
) Erenzbezirr### .... ·S. 1. 2.
1) Jollstraßen und Nebenwegge FKKBV. 3. 4.

P) Transport im Grenzbezirk
—— — E 2222222222222222232722 K 5.

bb) auf Nebenwegen

222) Poä .
bbb)amSeestrauddme..skukkbr.7.

eac) Beschränkung desselben auf die Togesslundes . ... ...-... .. . F. #

2) Aufsichtsbehbrden ·

a) zur Grenzaufsicht Ö HH#a

3a) Jollämter, Ansageposten, Kontrollämter und —— 2 K 9.

aaa) Legitimation derselben durch Bezeichnung und Bekauntmachueig . ... . .. . . .. 10.

bbh) Befugnisse der Hauptzollamter
Nebenzollumter ister Klasse .... ,- .

NebenzvllännekUekmasse·». .»·.-.».-· .·...»,.-...»... on.

Konkkollämter».......... '

Grenzausseher s.Gs—8—.—.—.Pç.-.çx . 22 22 2 ... . . s. 12.

bb) durch Polizel- und Forsibeamte - .... .. . ..... J. 13.

b) zur Aufsicht im Innern
durch Steucrämter Ister Klasse ·6———————— 3 22 8. 14.

durch Steucrämter 2ter Klasse

3) Verfahren bei Ausübung der Aufsicht

a) überverdächtige Waarenlaorgen:: K. 1

und heimliche Mihrru ...».
b) im Grenzbezirk ... ... .....

aa) bei Aransperten, 1 .. .. ... ... . F. 16.
durch Erforderungbesonderer Vegitimakion

bb) beim Betriebe der Gewere .. .. . . .... 4. 17.
ch wegen Waaren, die zwar angegeben, aber noch nicht oustänoig verlleuert find

aa) Waarenverschluß . .............. .. ............ ... K. 18.

##a#a) was darunter verstanden wind ..........

bbb)weiiiiekstattsiiidet.»» ......... .......,.......... .....H.19.

ccc)iiiidivieci-ansiilegeiiist......... ..·........ ......... 20

ddd) Kosten desselben.....-.............J.a21.
eee) Felgen zufölliger Verletzung desVerschlufses. be. 25

Bb) Waarenrevision.
aaa) Zweck derselden,

allgemeine Revisson,
besondere Revision.

SÖÖÖ KK 1i113.— — 23.
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###b) Obliegenhelten des Stenerpstichtigen bei der Revisseon .... . . . 8.

ecc) Fälle, worin es nur der allgemeinen Kevision bedarf,

bei TransitonntL. 5. 23
bei verbrauchssteuerpflichtigen Waaren

beim Ausgaoneee —

ec) Begleitscheine . 26
a)Sweck "· % % o vele.l]rrl —2 2 2 ole s ·*· % “

dbb)) und wesentlicher Inhalt verselbben SEG. 27.
ccec) Perpflichtung des Waarenführers aus dem Begleitscheinn 2

ddd) Nachweisung daß dieselbe erfüllt worden seeeen - . 20.
ese) Erleichterungen hierbe .. .... ... . ... .. . . . G. 30.

flI) Verfahren mit den Begleitscheinn .... 31
wenn die Ladung an verschiedene Orte oder Empfauger bestimmit ist 6 31.

wenn die Bestimmung der ganzen Ladung unterweges vcrändert wird 4K. 32=

wenn eine Ladung unterweges getheilt werden mut. EHEHS. 33.

14) Porhöftet 464646464.34aaa) Ertlärung was packhise
Niederlagerecht, kagerfrist und Lagergeke

bbb) Regeln, wem das Niederlagereccbt iI. 55.
und auf wie lange die Lagerfrist zu gestatten ist.

ercc) Ausnahmen hiervon für den JZolll 95. 36 3
in den Handeksplätzen an und links der Obrr. .

für den Speditionshandel von Stettin insbesondren ... ... h. 40.

fur Handelsptatze links der Weser....... EaEu. 41.

add) Betrag des Lagergeldes in Packhoferzumen,
die EigenthamdesStaactsfinnnnE. 42.
die Privateigenthum iidddddddd b 43.

eee) Rechte des Staats auf die Waarenim %4 iot S. 44.
 .) Verfahren auf den Packhöfeen ..... ... .....

beim Eingange und der Versendung der Waaten.im Allgemeinen 6. 45.

dei der Revision von Waaren ......... Ho»

diezurweitekeaVekseavqugsogleichangegebeawekben«
die vorerst am Abladtorte bleiben EEIEIIEEIEIIEIIII .. . .. .. ... . .. . 5. 47.

bei der Bearbeitung der Waaren auf dem kager .. . .. .... .. ..... . . . g. a48.
Besondere Packhofsreglemenss 6E6 . 40.

Verpstichtungen der Verwaltung in Rücksi46derlagerndenWana &amp;. 50.
Verfahren mit unabgeholten Waaren,

deren Eigenthumerunbekannt ist, ... . . . .. . . . .F. l.

deren Eigenthumer bekannt ist.

seg) Bestimmung, welchen Hondelsplätzen das Niederlagerecht zustehen — . 52
und Bedingung wegen Gewahrung des Packhofsraums daselbst ... ...

e#i) Privatkagrreeerrrrrnr......... 5
aaa) was unter dieser Benennung vverstanden irdiii . G.
bdbd) wem Privatlager gestattet werden . ..... K. 54.

ece) Perpflichtungen, welche dem Inhaber eines Peivattagers obliegen. .. ... .. . 8. 56.
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.Erhebung der Steucen.

1. Bei der Steuererhebung anwendbare Maaße. ......
a) Versteuerung nach Gewichtt....« .

aa) Anwendung des Bruttogewichts auf die Berzollung. .. . ... E

des Nettogewichts auf die Entrichtung der Perbrauchsabgaben

bb) Thara

ana) verhältnißmäßige Vertheilung derselben bel zusammengepockter, ver-
schicden bezollter Waaren

bbb) Ausmittelung derselben bei Entrichtung der erbrauchsstener durch den Tharatarif
durch unmittelbare Verwicgung.

b) Versteucrung nach Maaßen für Flüssgketen2) bei der Verzolllnggg sisssss—s—- 6. 59.

bb) bei Entrichtung der Verbrauchssseeeer s6565. öo.

a. Steuerpslichtigkeit.
a) Von welchen Waaren Steuer erhoben wird. ...

aa) allgemeiner Grundsatz fur eingehende Waaren
bb) Ausnahmen hiervon

aaa) bei der Einfuhr im Allgemeinen zur Erleichterung des-Verkehrs

. 58.

 ... .... . ........5.G1.

Falle worin Statt findet: 285. 62.

ein Erlaß aller Einfuhrabgben

eine Ermäßigung der Eingangsgeslll fA63. 64.
ein Erlaß der Verbrauchssteuer . ............565

bhb)bndemEm-undAuSgangcfolchek fremden Waaren, diennurwegen besonderer

Verhältnisse der Seefahrt * Gebiet des Staats berühten
in Schiffen. K. 66.

deren Ladung nur zum Theil für das 7beslimme ist... 4(. 67.
die Winterlager halten .... . . . . . . F. 68.

cccc) wegen erst nach erfolgter Einfuhr entstandener erminderung der Waare.. (J. 69.
b) wo die Steüer zu entrichten tt) »

aa) allgemeine Verpflichtung, beim Eingange zu EI g. 70.

bb) Ausnahme hieron
aaa) fur den Zoll. ## *7*o"’"„ ss——— 4W.— Deee.e“ 4—

Fälle worin sie Statt fiuden
Bedingungen doiiiiiiiii e.... u u bubob(b(„(. 72.

bbl.) für die Verbrauchssteuerl
Fäle worin chern5 73.

Bedingungen dabl......F.74.75.
uKc) besondere Begünstigung des Meßguiss bb6b6b6b(. 76.

3. Verfahren bei der Verlleuernnzzzz .. . ... . . . ...

a) allgemeine Vorschriften.......
aa) für eingehende Waarnen . . .. 8. 717.

aaa) Verhalten beim Eingange über die Grenzlinie, bis zur Erreichung des Grenz=
Jollamts unmitteleernrnrnrnynn.....

oder nach vorgängiger Anmelduns bei den etwa vorliegenden Unsageposten. .. F. 78.

bbb) De-



Lbb). D.klaration bei bem Greuz-Zollamt . -— H
mündliche Deklaration. 222 222222 22222222222 n " 78.

schriftliche — 5. 8.Inhalt derselbeen ...§§§.§§§§.ö+.§### r**
Ausfertigung derselben 22 2 222 222 222 2282 222 222 222 220 . . . S. B1 — 83.

cec) Revision auf den Grund der Deklaration und Vertteneruns in Sels derfelben Xin wiefern die Reoision abgelehnt werden kaun ... ... 1

Ausnabme in letzterm Falle, wegen Verdacht eines beabsischligten Perbrrchens . . 8s.

ddd) Abfertigung nach voustandiger VersteuerunsQuittuen
Anweisung wegen des weelteren Verhaltens GErenzbezirkkeee . 87.

oee) Anmeldung bei dem — 5.88.bei Landtrauporten. ...... . . . I

bei Wasertransporten 2 222 222 222 222 223 222222 ... ... ...8. .89.

Ef. Abanderung des vorstehend vorgeschriebentu Verfahrens:

wenn von verbrauchssteuerpflchtigen Wa#zren nach “ 73. beos der Eingangshode 5. 90.
an der Grenze entrjchtet wird... .......-.

wenn steuerpflichtige Wnaren auch ohne Zahlung dses Eingangszoues an der Grenze ·

nachs- 71. eingelassen werden 4..§..# . di.
ub) für ausgehende Waaren

aua) wenn Ausgangszoll vavon entrichtet wird
am Absendungsorte ————— 66565655. 92.
im Kontrollamte. 642
im Erenz-Jellameeen

bbb) wenn der Beweis der wirklich erseiglen üussfbr zu führen ist , . 93
vorschristsmätige Förmlichkeiten dieses Bewelsses 9.
wiezufällige Mängel daran zu erganzen sind............. . .. . . . 8. 94.

 babweichende Vorschriften für besondere Läll. 5. 55
aa) Gepuck der Reisenden, wenn sie nicht mit der Post reiseonnnn. H

bb) Postgt "HDoodeee
aan) Orbinaire Posten. .. ...

inkartirtes Postgut .. ...
Passagiergut. K.. 2 22 222 2222222 22 222 222 222 222 ien 96.

bbb) Ertraposten
die Reisende führen
die Kaufmannsgöter führen

aoc) Ubgabenfreie Gegenftände
— beim ingange. . #§————— –rs. 97.
bbb) beim Ansgange. ..

4d) Waaren die einem geringern, als bem gewöhalichen Zolle unterworfen sind. . . . 5. ob.

ee.) inneres Berkehr, wobei das Ausland berührt wird +.
ana) allgemeine Grunosätze für dassele 6. v5·

bbb. S#nsa- Auwenoung bri dem Verkehr zwischen beidenwrrtüerriteien 5. 1009
Besondere Vorschriften in Hiusicht auf Mchgntt.2

und auf fremde völlig versteuerte und inlänsische. Wohren, In uwueng o 6 K. vortEingangszol
Auasgangszool sit--

Jabrgang 1818.
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Verbrauchssteuer e· ese oso osssededreaeeoeoeroerdres "5.#— 102.

und den von Westen nach Osten gehenden inländischen Weinen EG. 103.

eecc) Fbrmmlichkeiten beim Uebergange steutrpflichtiger Waaren aus einem Hauptlan-
destheile in den andrrn.

ddd) Anwendung der Vorschriften unter bbb. und ccs. auf den Verkehr anderer

Landestheile mit einander, sofern dabei fremdes Gebiet berührt mird S.

K 101.

105.

.Allgemeine Verpflichtungen sämmrlicher Steuerbeamten bei Ausubung ihres Dienstes
gegen das Pubukum.

H Bereite Abfertigung ————————. oe#erreeeeedededoedbreode *
) Anßndige Behandlung, besonders

2) Beschen##enhit bei den Nachfragen und Revisioen:

Wbleh#en allerPrivatrenrunerationenoberGeschenkss...

106.

e) wetche auchnichs angeboten werden dürfen 207.
 FErleicheerung des Anbringens von Beschwerden über das Betragen der Steuerbeamten.

e) Gegenseitige Pflicht des Publikums, sich eanstinois zegen die Steuerbeamten zu betragen
3) duchtige BerechnungundErhebungderGSefalle. .... ... .. . ...5.108.

. Uebertretung derSteurrgesetze und deren Strafen.
1) DienftverghederBeamen2323.
a) JZoll- und Stenerverbrachen .56

Strafenderselben §§.—— .°—2û 64 LII.

Scharfung derselben
beit Wiederholungen... .. G. 113 —

auserschwerenden Umstenden 33535—9
Strufe beim Verkebr mit fremden Spielkacten ....... .. . . ... ....... H.

«..heklaeWaqukb-echen«..........«..«... ...·............W.1its.
BefousekeVokschrtstra.«««

a)Pfl-chtdte Stettikgcsegeznkmnm ·«·««««««««·«·"«"«««".

b). die Waaren bei der Ein= oder Uusfuhr gebdrig anzuzrigrrer LFEK. 11.

6 ) für Fälle die beun Waarentransport im Grenzbezirk als ein brüsürts:. Verbrechen an-
zunehnen 4864
 Wenn eine Perletzung der für den Waarentransport im (GErenzbe#urk“ heltenden Bestim-

mungen bios mit einer Ordnungsstrafezuahndend 3#.
e.. Wiefern Jurückschaffung verbotener Waaren zuläsfsig * 8. 725 —

4) Bestimmungen wegen der Konfiskotion der Maarngnen 583535"58W 130.—
5) Verrretungsverbindlichkeit für die verwirkten. Geldstrafen ...... . ... . . 6.

6) Besondere Strafen der Gewerbetreibenden wegen Unlcischleifen1 it Woaren, welche ihnen,
zur Erleichterung ihres Gawerbedetriebs, verabfolgt................ .. .. . . . 5.

oder unversteuert anvertrauet werddean 5656E—lr.
7) Konkurrenz mehrerer Verbrechen « ,

OWMWkaMM«»«H.
d)OmfekmikutmendkkFalsch-sagen....».,..

wenn verfälschte oder unrichtige Papiere-grbraucht

e##r der Waarenverschluß verletzt worden aasaEseé. 144.

&amp; SelrrafederBestechungderSteuerdeamteen..............9.

9) Strafe der Widersetzlichkeit gegen Steuerbramtt. gs.7 —

to) Anlegung des Beschlags und Verfahren wegen Kontraventionen. . . 15a — 157 un

11) UnwendungdieserOreungggaga u 6656868686.

.44E.-

109.

110.

112.

17 /.

I16.

117.

L19.

120.

122.

123.

124.

129.

733.

139.



Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von

Preußen rc. #.

Die Bestimmungen, welche der Zoll= und Verbrauchs-Steuer-Ordnung
imF.11.des Gesetzes über den Zoll, die Verbrauchs-Steuer von aus-

ländischen Waaren und über den Verkehr zwischen den Prooin=
zen des Staats vorbehalten worden, ertheilen Wir, nach erfordertem Gut-

achten si Staatsraths, hiermit wie folge:
Zum Schutze des inländischen Gewerbfleißes, und zur Sicherun 2. Außiichr#urSicherungder Abdba, soll eine besondere Aufsicht langs der Landesgrenze einem itsð2—der

me Statt finden, dessen Breite nach der Oertlichkeit bestimmt wird. n ru-
§. :. Dieser Raum heißt der Grenzbezirk; seine Begränzung gegendas — Erenh-Bezir

Ausland die Grenzlinie, und gegen das Inland die Binnenlinie.

§. Z. Durch den Grenzbezirk führen besonders bezeichnete Jollstraßen. v.— undNeben.
Alle andere Wege durch denselben sind Nebemwege.

## 4. Gewässer, auf welchen Güter Versendungen Statt finden,, sind
als Jollstraßen anzusehen; wenn sie den Grenzbezirk durchschneiden.

Die Häfen am Meere, mit den polizeilich dazu angewiesenen Ein-
fahrten, sind die Zollstraßen an der Seeseire.

K. S. Der Transport über die Grenze und im Grenzbezirke von allen Krazsport im Grens-=

Heentnen ohne Unterschied, darf in der Regel nur auf den Zollstraßen Statt ahanp Zelstrazßen,
nden.

H. 6. Als Ansnahme von der Regel ist der Transport auf Nebenwegen e# aul. Wehree.
nur zulässig: S#

a) bei Gegenständen, welche völlig abgabenfrei (Tarif Abtheilung I.) und
zugleich unverpackt sind, oder dergestalt vor Augen liegen, daß deren
Beschaffenheit ohne Weitläuftigkeit sogleich erkannt werden kann;

b) bei rohen Erzeugnissen des Bodens und der Viehzucht einer und der-

selben Landwirthschaft, welche entweder ganz im Grenzbezirk liegt, oder
von der Binnenlinie, oder von der Landesgrenze durchschnitten wird, im

letzten Falle jedoch nur unter besonderen, von den Regierungen nach

der Oerklichkeit vorzuschreibenden Aufsichtsmaaßregeln;
) bei völlig abgabefreien Gegenständen, welche verpackt und nicht unter

der Ausnahme zu a. begriffensind, desgleichen bei fremden abgabe-
pflichrigen und inländischen lecchnamigen Gegenständen, welche ihre
Bestimmung nach einem Orte im Grenzbezirke haben, der außer der

Jollstraße liegt;
d) bei der Aucfon solcher Waaren, von welchen weder ein Ausfahrzoll

erhoben, noch die Ausfuhr erwiesen werden muß.
Q 2 In
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In den unter c. und d. aufgestellten Fallen, muß jedoch der Waaren-

fuhrer, welcher im Grenzbezirke Waaren von einem Orte zum anderen in
großerer Entfernung als eine Viertel Meile, oder aus einem Orte imGrenz-

bezirke ins Binnenland, oder ins Ausland, oder durch den Grenzbezirk, oder
aus dem Auslande (welches aber nur über ein Grenz-Zollamt geschehen

darf) nach einem Bestimmungsorte im Grenzbezirke transportirt, sich durch
besonders vorgeschriebene Bescheinigungen gegen die Beamten ausweisen können,
daß ihm die Erlaubniß ertheilt worden, die gehörig bezeichnete Waare in
einer gewissen Frist auf einem bestimmten Wege im Grenzbezirke unverkheilt
transportiren zu mögen.

bbb. am Seestrande. #. 7. An der Küste leidet die Bestimmung C. J. und §.), daß Waaren
nur in bestimmte Häfen einzuführen sind, Ausnahme:

a) bei Fischerfahrzeugen, welche blos frische Produkte des Meeres einführen;
d) bei der Bergung des Strandguts.

4. t n deetde #&amp;## 8. Der Transport von abgabepflichtigen ausländischen und gleichna-
8 migen inlandischen Gegenstanden, uber die Grenzlinie und innerhalb des Grenz-

bezirks, ist nur in den Tagesstunden erlaubt. Als Tagesstunden sollen in

dieser Beziehung angesehen werden:
in den Monaten Jannar, Februar, Oktober, November, Dezember, die

Zeit von 7 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends;

in den Monaten März, April, August, September, die Zeit von § Uhr

Morgens bis 8 Uhr Abends;
in den Monaten Mai, Juni, Juli, von 4 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends.

Ausnahmen hiervon finden nur Statt:

) in Ansehung der Waaren, welche mit den gewöhnlichen Posten ver-
sandt werden, oder welche Reisende mit Ertrapost bei sich führen, wel-

ches sich aber auf Transport von Kaufmannsgutern durch Extrapost

nicht erstreckt;
b) wemn in außerordenklichen Fällen die Erlaubniß des betreffenden Haupt-

Zollamts oder Neben-Zollamts erster Klasse, so weit dieses an sich zur

Expedition der Waarentransporte kompetent ist, vor der Ueberschreitung
der Grenz= oder der Binnenlinie ertheilt worden, welche Erlaubniß den
Waarenführer, die Waare selbst, die Straße und die Zeit, für welche

solche gilt, benennen muß.

ua, §. O. Zur Aufsicht sollen auf der Grenzlinie oder zunächst derselben Joll-
Släter, Asage amter und Ansageposten, auf der Binuenlinie selbst aber, wo es fur nothig er-

— achtet wird, noch Kontrollamter errichtet werden. Im Grenzbezirke selbst sollen
Grenzaufseher in allen Richtungen zu Pferde und zu Fuß patrouilliren.

2 riuiabi io. §. 10. Ein jedes Amt und jeder Ansageposten soll ein Schild mit dem
Adler und einer Inschrift erhalten, woraus hervorgeht, welche Behörde dort

lhren Sitz hat.
Die



Die Grenzaufseher sollen mit einem durch die Oberkleidung bedeckten
Brustschilde (worauf der Königliche Namenszug, die Umschrift: Grenzauf-
seher, und einer Nummer) versehen seyn.

Der Minister der Finanzen soll eine, die ganze Monarchie umfassende

Bekanntmachung erlassen, woraus sich ergiebt, welche Zollstraßen gebildet
worden, wo sich die Ansageposten, die Haupt-Zollamter und Neben-Zoll-

dmteg erster Klasse, so wie die Kontrollämter an denselben befinden.

K. II. Die Erhebung des Zolles und der Verbrauchssteuer bei dem Ein-

gange über die Grenzlinie, oder des Ausfuhrzolles bei dem Ausgange, geschieht
durch die Zollämter; sie sind entweder Haupt-Zollämter, oder Neben-Joll-
ä4’mter erster oder zweiter Klasse, oder endlich Kontrollämter.

Bei den Haupt-Zollmtern ist jede Zoll= und BVerbrauchssteuer-Enc-
richtung zulässig,siemagnochsobedeutend seyn, die Einfuhr oder Ausfuhr
betreffen. Sie sind in der Regel an den Grenzen allein ermächtigt, Begleit-
scheine (F. 20. u. f.) zu ertheilen, so wie die Eingangs= und Ausgangs-

Bescheinigungen über Waaren, welche aus einem Länudertheile in den andern

übergehen, und zugleich fremdes Gebiet berühren. Sie allein ertheilen die

Ausgangs-Bescheinigungen über steuerpflichtige unversteuerte Waaren.

Bei den Neben-Zollämtern erster Klasse können nur solche Gegenstände

ohne Unterschied ein= und ausgeführt werden, welche blos den Einfuhrzoll
oder den Ausfuhrzoll entrichten, tragen sie aber auch Verbrauchssteuer, nur
dann, wenn diese von einer ganzen Ladung unter zehn Thaler, oder wenn

die Verbrauchsabgabe, womit der Gegenstand betroffen ist, nicht über einen
Thaler vom Zentner beträgt. Begleitscheine und Ein= oder Ausgangs-Be-

scheinigungen, dürfen sie nur dann ausnahmsweise ausstellen, wenn sie durch

den Minester der Finanzen besonders dazu ermächtigt sind.

Wo örtliche Verhältnisse Neben-Zollämter zweiter Klasse für den
kleinen Grenzverkehr erforderlich machen, sollen deren Erhebungs-Befugnisse
bestimmt, und der Umgegend bekannt gemacht werden.

Kontrollämter haben nur die Befugniß zur Erhebung des AusfuhrzJolles.

K. I2. Die Grenzaufseher sollen sich durchaus mit keiner Gelderhebung

befassen: sie verrichten ihren Dienst nur auf den Ansageposten, oder durch

patrouilliren.
Ansageposten werden da errichtek, wo das Haupt-Zollamt nicht nahe

an der Grenzlinie, sondern weiter in den Grenzbezirk hinein liegt.

Bei den Ansageposten geschieht die Anmeldung eines Waarentrans-
ports, und die Begleitung desselben bis zum Grenz-Zollamte.

Durch den Dienst der Parrouillen, soll die Grenzlinie, der Grenzbezirk

und die Binnenlinie in allen Richtungen ununterbrochen unter Aufsicht gehal-
ken werden.

Die

und Bekanntmachung.

bbb. Befsfugnise der-

Haupt-3Z°##Mmter.,

Reben-Jolldmter er-
der Klasse.

Neben Zollämter zwei-ter Klasse.

Kontrollamter.

Grenzausseher.
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Die Grenzaufseher, welche sich als solche nach §F. 10. ausweisen,

sind befugt:

a) Frachtfuhrwerke und Heerdenführer anzuhalten, sich ihre Zettel voxzei-
gen zu lassen, und sie, dei Augenscheine nach, mit den Ladungen zu

vergleichen. Stimmen diese nicht überein, so behalten sie die Bezette-
lung an sich, und begleiten die Gegenstände in der Richtung, worin

sie selbige finden, bis zu dem nächsten Grenz= oder Steueramete.

b) Reisende zu Wagen mit Gepäck, oder zu Pferde und zu Fuß mit
Felleisen und dergleichen, welche sie auf einer Zollstraße in der unbe-

zweifelten Richtung nach dem Grenzamte finden, dürken sie gar nicht
anhalten.

It das Grenz-Jollamt aber im Rücken; so können sie, mit Aus-
nahme der mit gewöhnlichen Posten oder Erxtrapost Reisenden, den

Nachweis der geschehenen Meldung fordern. Erfolgt dieser, so müssen
sie Personen und Sachen ohne Störung reisen lassen; im entgegen-
gesetzten Falle aber zum Jollamte zurückführen.

c) Kiepen= und Packenträger, Handfuhrwerke, Banerfuhrwerke, beladene
Lastthiere, welche nicht verpackte Waaren führen, sind sie auf der
Stelle zu revidiren befugt, in sofern es erforderlich ist, um sich Ueber-

zeugung zu verschaffen, daß entweder keine steuerbaren Gegenstände

geladen, oder diese gehörig angemeldet sind. Bei förmlich verpackten
Waaren verfahren sie, entweder wie oben unter a. vorgeschrieben ist,

oder führen solche zur Obrigkeit des nächsten Orts, um mit dieser eine

Nachsuchung vorzune men.

4) Ledig angegebenes Fuhrwerk ohne Ausnahme können sie anhalten, um
Ueberzeugung zu nehmen, daß es wirklich unbeladen ist.

e) Fährer von Schiffsgefäßen, welche weniger als fünf Lasten tragen kön-
nen, sollen auf ihren Anruf, sobald wie zulassig, anhalten, und, je
nachdem die Grenzaufseher es verlangen, entweder deren Ankunft auf

Zollböten abwarten, oder dem Ufer zusteuern, und dort an dazu schick-

lichen Stellen anlegen.

OSteuerbare Gegenstände, welche nicht mit dem vorgeschriebenen Ausweis
versehen sind, damitnicht übereinstimmen, oder aufeiner Straße angetrof-
f#een werden, welche von der darin norgeschriebenen abweicht, sind von

den Grenzaufsehern in Beschlag zu nehmen, und in das nächste Amt ab-

zuliefern.
Wer Fuhrwerk, Gepäck oder steuerbare Gegenstände führk, ist den

Grenzaufsehern bescheiden Folge zu leisten, und dasjenige zu unterlassen
verpflichtet, wodurch er sie in Ausübung ihres Amts hindern würde.

§. 13.
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. 13. Polizei= und Forstbeamte werden hierdurch ausdrücklich verpflich-
tet, die Grenzbesetzung thätig zu unterstützen. Sie haben insbesondere Ver-

letzungen der Steuergesetze, welche bei Ausübung ihres OienfkeszuihrerKennt-
niß fommen, möglichst zu hindern, und auf jeden Fall zur näheren Untersuchun

sogleich anzuzeigen.
Um dieser Berpflichtung vollständig zu genügen, haben sie die Befugniß,

bei erheblichem Verdachte, daß eine Verletzung der Steuergesetze beubsichtigt
werde, Personen und Waaren in soweit anzuhalten, als di#eses den Grenzauf-

sehern selbst verstattet ist. Sie müssen jedoch entweder in ihrer Unifo#rm geklei-
der, oder durch ihre Bestallungen oder durch Brustschilde (F. 10.) sich sogleich
zu legitimiren im Stande seyn.

é. 14. Im Innern werden Steuerämter erster und zweiter Klase gebil-
det, wetchen die Erhebung des Zolles und der Berbrauchssteuer, und die Auf-

sicht auf die Steuerpflichtigen übertragen wird.

Steuerämter erster Klasse sind zu jeder Erhebung des Eingangszolles und.
der Verbrauchssteuer von fremden Gegenständen befugt, welche gesetzlich im
Innern geschehen darf.

Sie nehmen den Auefuhrzoll ein, wenn ihn der Versender im Absen-

dungsorte zahlen will; sie sind im Innern in der NRegel allein befugt, Begteit-
scheine zu ertheilen.

Steuerämter zweiter Klasse dürfen den Ausfichrpoll ohne Ausnahme
erheben.

Den Einfuhrzoll und die Verbrauchssteuer von fremden Waaren sollen

sie, wenn auch die Entrichtung im Innern erlaubt ist, nur dann erheben, wenn

letzterc Abgabe für Einen Empfängerin Einem Transporte nicht über Ein Hun-
dert Thaler betnigt, und derselbe im Bezirk des Steuerames wohnhafft ist.

Für Orte, welche der Sitz eines lebhaften Verkehrs mit gewissen. Ge-
genständen sind, wirdder Minister der Finanzen angemessene Ausnahmen ver-
statten.

Zur Extheilung von. Begleitscheinen sind sie ohne Genehmigung der Re-
gierung nicht ermächtigt, es sey denn, daß die Theilung eined Waarentrans-
poris nach F. 33. nöthig würde.

§5. 75. Smi Grünve vorhanden, zu vermmhen, daß ein Gewerbtrei-

bender sich einer Uebertrekung der Steuergesetze schuldig gemache habe; so sind
zu deren Ausmittelung Revisionen der Waarenlager und Untersuchungen uber die

erfolgte Versteuerung der vorgefundenen Waaren, und selbst Hausvisitationen
zulasig. Es muß jedoch ein dem Steueraufseher vorgesetzter Steuerbeamter nach

Pr#ungdrr Verdachtsgründe die Reoisionoder Bisiration des Waarenlagers keiten;
bei Hausvisit kbingegenein Beamter der Komunatbehorde zugezogen werden.

Ist

i
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—an- Nlcher- Ist begründeter Verdacht vorhanden,k i86 andere Personen ein steuer-
· pflichtcgcssGewerbeheimkehrte-demoderhennuchNiederlage-istetxekpsicchtcgek

Waaren halten, solche bei sich bergen oder dulden, so sollen Nachsuchungen un-

ter Beobachtung obiger Förmlichkeiten, jedoch nur auf schriftliche Anweisung
eines Oberbeamten oder einer höhern Behörde und nur von Sonnenauf= bis
Sonnenuntergang geschehen können.

Leeneenu F. 16. „Die zum Transport von Waarenin und durch den Grenz-Joll-
Seserung wrhurh bezirk auf Nebenwegen erforderlichen Bescheinigungen, werden ertheilt:
rer Legitimation; a) über Gegenstände, welche aus der Fremde eingehen, von dem Grenz-

Sellamte;
b) über Gegenstände, welche aus dem Innern des Landesin den Grenzbe-

zirk eingehen, um darin zu bleiben, oder um ausgeführt zu werden, von
jedem Steueramte oder von einem Kontrollamte auf der Binnenlinke;

P) über Gegenstände, welche von einem Orte des Grenzbezirks zum andern,
aus dem Grenzbezirk über die Landesgrenze ins Ausland, oder über die
Binmenlinie landeimwärts gebracht werden, von dem JollamteimAbsen-

dungsorte, oderin dessen Ermangelung, von dem zunachst belegenen;
) in besonderen Fällen kann verstattet werden, daß die Cigenthümer gewisse

Gegenstände selbst mit Legitimationen versehen, oder daß die Legitima-
tionsscheine von der Ortöbehörde ausgestellt werden. Der Minister der

Finanzen soll hierüber die näheren Bestimmungen treffen.

——7 Betriebe der K 17. Innerhalb des Grenzbezirks können früher bestandene Gewerbe
* mit verbrauchssteuerpflichtigen fremden oder gleichnamigen inländischen Gegen-

ständen nur fortgesetzt und neue nur angefangen und betrieben werden, unter.

Beobachlung derjenigen Vorschriften, welche die Regierung nach der Oertlichkeit
anordnen wird, um das Gewerbs= und Abgaben-Interessezu sichern.

Die deshalb zu erlassenden Verfügungen sollen von beiden Abtheilun-

gen der Regierungen gemeinschaftlich erwogen werden.
#ten Waaren, kie §S. 18. Unter dem Waarerverschluß wird der Verschluß der Waare

.iisrzu dem Zweck verstanden, sich bei Ortsveränderungensicherzustellen,daß die
ersber gna:nMeaare dieselbe bleibt.
au. waf darumter ver. Er beschränkt sich nicht allein auf das Verbleien (PMombage), sondern

standen wird; begreift auch die Anwendung eines jeden andern passenden Verschlußmitrels,
z. B. Versiegelung, in sich. Die Bestimmungen der Amtsinstrukrionen, welche

ie Waarenverschluß betreffen, sollen durch die Amtsblatter zur Kenntniß der
teuerbehörden und des Publikums gebracht werden.

*— er Statt 10. Der Waarenverschluß muß, so weit die Natur der Waare es
V zulaßt, dann Stätt finden:

wenn Waaren unversteuert versendet werden, deren Menge und besondere

Art, bei Ertheilung eines Begleitscheins, nicht so bestimmt ausgedrückt

werden kann, daß eine Verkauschung unmeêglich wäre. 9
r
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Er kann nach der Willkuhr des Versenders statt finden:
wenn es bei vollkommen bekannten Waaren, welche zum Ausgang dekla-

rirt werden, auf den Beweis der wirklich erfolgten Ausfuhr ankommt.

Dem Grenz-Zollamte verbleibt indessen die Befugniß zur nochmaligen
Revision, wenn dasselbe dazu eine Veranlassung findet.

# 20. Das Abfertigungsamt bestimmt allein, welche Art des Verschlus-
ses angewendet werden soll, und welche Zahl von Bleien, Siegeln u. s. w. an-

zulegen ist. Es kann von dem Waagenführer fordern, daß er diejenigen Vor-

richtungen treffe, welche es für nöthig hält, um den Verschluß anzubringen.
Wie die Emballagen, Behufs des Waarenverschlusses, beschaffen seyn

müssen, ergiebt der Inhalt der Amts-Instruktionen der Zollbehörden, welche
nach §. 18. bekannt gemacht werden.

# 21. Das Material an Blei, Lack und Licht, liefert das Abfertigungs-

amt ohne weitere Vergürung, gegen Bezahlung der im Tarif bestimmten Säthze.
Das übrige zu diesen Verrichtungen erforderliche Material muß der Waaren-
führer liefern.

#. 22. Wird der Verschluß durch zufällige Umstände verletzt, so kann der
Inhaber der Waare bei dem nächsten Steueramte erster Klasse auf genaue Unter-

suchung der Thatsache, Revision der Waare und auf neuen Verschluß antragen.

Er läßt sich die darüber aufgenommenen Verhandlungen zustellen und giebe sie
im weiteren Ammeldungsorte ab. Die Regierungen werden alsdann entscheiden,

in wiefern die Wirkungen des verletzten Waarenverschlusses zu mildern sind.
Trifft die unter Verschluß gesetzte Waare ohne, oder mit verletztem Ver-

schluß im Anmeldungsorte ein; so folgt daraus, im Fall des nothwendigen
Waarenverschlusses, das Rechr des Staats, die Emrichtung des höchsten Zoll-

und Verbrauchs-Steuer-Satzes zu verlangen, im Fall des willkührlichen Ver-
schlusses aber die genaueste Revision der Ladung.

g. 23. Die Beamten sollen sich vermöge der Revision, entweder durch
den Augenschein, oder durch Werkzenge, die Ueberzeugung verschaffen, daß die
Gegenstände nach Gat#ung, Zahl, Maaß und Gewicht mit der Angabe überein-
stunmen, und daß, — wenn die Revision der Gefälleberechnung wegen

geschieht — kein mit einer höhern Abgabe belegter Gegenstand, als der ange-

zeigte — wenn es aber auf eine Ausgangsbescheinigung ankommt — daß kein in

der Abgabe niedriger belegter Gegenstand als der angegebene, vorhanden ist.
Geschieht die Vergleichung nach Zahl, Gewicht und Menge, ohne Eröff-

nung der Kollis, Fässer u. s. w., so ist die Waarenreviston blos cine allgemeine.

Fludet außerdem noch Eröffnung Stattc, um sich die Ueberzeugung zu ver-

schaffen, daß dieselbe Gattung Waare, und daß sie in ihrer ursprünglichen
Beschaffenheit vorhanden ist; so ist dieses eine spezielle Waarenreoision.

g. 24. Der Steuerpflichtige muß den Beamten die Waaren in einem

Zustande darlegen, worin sie sich obige Ueberzeugungverschaffen,können, und
Jsbegang 1018. R die
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die dazu erforderiichen Handleistungen, nach der Anweisung der Beamten, auf
elgene Gefahr und Kosten verrichten.

h. 25. Bei Transitogut unterbleibt die spezielle Revision im Ein= und

Ausgange dann, wenn die Waaren entweder auf denjenigen Straßen transpor-
tirt werden, fur welche kein Unterschied in der Abgabe den Gegenstanden nach

Statt findet, oder aber, wenn der Einbringer den hochsten Satz an Eingangs-
zoll entrichtet; jedoch in beiden Fallen unter der Boraussetzung, daß sie — wel-

ches das Jollamt zu beurtheilen hat — unter völlig sichern Waarenverschluß ge-

nommen werden können, und mit diesem dergestalt im Ausgangsamte anlangen,

das dies keinen Verdacht einer vorgenommenen Verranschung hegen darf.
Verbiuchssteuerpflicheige Waaren sind alsdann von der speziellen Re-

vision im Eingangsamte frei, wenn deren Versendung nach einem Packhofe

oder Steueramte, ohne Emrichtung der Verbrauchssteuer, zulässig. ist, und ein
völlig sicherer Waarenverschluß, nach dem Ermessen des Abfertigungsamtes,
Sctatt finden kann.

Die spezielle Revision bei dem Ausgange der Waaren findet nur dann

Statt, wenn es auf den Beweis des richtigen Ausganges ankommr, indem nur

wenige Gegenstände mit tinem Ausfuhrzolle belegtsind,und diese sich leicht von
selbst unterscheiden. Wählt der Absender denVerschlus im Absendungsorte;
so erleichtert dies die Revision.

#. 20. BegleitscheinesindDokumente, welche von den Behbrdenin der

Ablicht ausgestellt werden, den richtigen Eingangim inländischen Bestimmungs-=

orte, oder die wirklich erfolgteAusfuhr außer Landes bei solchen Gegenständen
nachzuweisen, von welchen

àa) die Verbrauchsstwuer noch nicht erhoben ist;
b) von welchen die Jollgefälle gar nicht, oder nur nach geringeren Sätzen, die

in bestimmten Fällen statt finden, entrichtet sind;
JP) auf welchen bei der Bestimmung außerhalb Landes ein Gefäll-Erlaß oder

eine Ausfuhrprämie ruht.
#. 27. Der Begleilschein soll ein genaues Verzeichnit, der Waaren,

worauf er lautet, nach Maaßgabe der vorhandenen Deklaration, die Zahl der

Kollis, Fässer u. s. w. und deren Bezeichnung, ferner den Bestimmungsort, so

wie den Zeitraum enthalten, für welchen er gültig ist, oder innerhalb dessen der

Beweis der erreichten Bestimmung geführt werden muß.
Der nach Umständen und Entfernung zu bestimmende Zeitraum der Gül-

tigkeit des Begleitscheins, soll jedoch in der Regel für den Transport zu Lande

und auf Strômen, nicht vier Monate, beim Transport uber See aber nicht
sechs Monate uberschreiten. In ungewohnlichen Fallen bestimmt die Regie-
rung, ob, wenn der vorgeschriebene Zeitraum nicht beobachtet wird, die gesetz-

lichen Folgen dieser Versaumniß sogleich eintreten sollen, oder eine weitere

Nachsicht zu gestatten ist.
Auch
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Auch soll in den Begleitscheinen bemerkt werden, ob und durch welche
Pfander oder Burgschaften Sicherheit fur die Erreichung des Bestimmungs-
ortes geleistet ist, so wie ferner: welche Art des Waarenverschlusses gewahlt,
und wie sie angelegt ist.

&amp;. 28. Der Waarenführer ubernimmt aus dem Begleitscheine die Ver-

pflichtung, fur die Gefaile zu haften, und dieselbe Waare in dem bestimmten
Zeitraume, an dem angegebenen Orte zur Revision und weitern Abfertigung un-

verandert zu gestellen.

F. 29. Diese Verpflichtung erlischt nur dann, wenn dem Waarenfuh-

rer durch das ihm bestimmte Amtbescheinigtwird, daß er allen jenen Obliegen-

heilen völlig genügt habe, worauf sodann die Löschung der geleisteten Bürg-
schaft oder Sicherhen erfolgt.

6. 30. Findet sich im Ausgangsamte, in der Packhofsstadt oder im

Versteuerungsamte, eine Abweichung von zwei vom Hundert mehr oder minder,

als in den Begleitscheinen angegeben ist; so soll sie, um den Verkehr nicht mit

Kleinigkeiten zu belästigen, zum Vortheil der Staatskassen nicht in Anspruch
genommen werden. "

Sollten Naturereignisse oder Unglücksfälle den Waarenführer bei dem
Transport innerhalb Landes verhindern, seine Reise fortzusetzen, und den Be-
stimmungsort in dem durch den Begleitschein bestimmten Zeitraum zu erreichen;
so ist er verpflichtet, dem nächsten Steueranme Anzeige davon zu machen, wel-

ches entweder den Aufenthalt auf dem Begleitscheine bescheinigen, oder, wenn

die Fortsetzung der Reise ganz unterbleibt, die Waare unter Lageraufsicht neh-
men muß.

Privatzeugnisse sollen jene amtliche Bescheinigung nicht ersetzen können.
§#. 31. In Rücksicht der Bestimmungen (F. 20.) braucht der Waaren-

führer so viele verschiedene Begleitscheine, als er Abladcorte für seine Fracht

hat; und die Aemter sollen ihm selbige hiernach, und wenn er es verlange, so-

gar für jeden Waarenempfänger besonders ausstellen.
§. 32. Wenn eine Waarenladung, worüber mi#r ein Begleitschein er-

theilt worden, eine veränderte Bestimmung erhält, so muß dies sofort dem

nächsten Steueramte angezeigt werden, welches den abgeänderten Bestimmungs-
ort auf der Rückseite des Begleitscheins nachrichtlich bemerkt.

# 33. Machen besondere Verhältnisse es nörhig, daß eine Waaren-
ladung, worüber nur ein Begleitschein ausgefertigt ist, während des Trans-

ports, der Kolliszahl nach, (nicht aber nach dem Inhalte der Fastagen, wel-
ches nicht erlaubt ist) getheilt werden muß; so soll dem Waarenführer frei stehen,
den Begleitschein bei dem nächsten Steueramte erster Klasse abzugeben, und die

Ladung daselbst so unter besondere Lageraufsicht zu geben, daß neue Begleit-
scheine auf einzelne Theile der Ladung ausgeferligt, werden können.

R 2 8. 34.
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 DaghBn &amp; 34. Oeffentliche Niederlagen, in welchen fremde Waaren, von de-Faabife. 8, wa /nen die Steuer gar nicht, oder nur zum Theil entrichtet ist, unter Aufsicht des

Staats aufbewahrk werden, heißen Packhöfe.

Adelasescht, . 35. Das Recht, fremde unversteuerte Waaren auf gewisse Zeit in
 2 ; einem Packhofe niederzulegen, heißt das Niederlagerecht, diese Zeit, die Lager-

frist, und die Gebuhr fur die Benutzung, das Lagergeld.

W— Das Niederlagerecht kann nur Kaufleuten und Spediteurs bewilligt wer-
" “ den. Auf Wein soll es ausnahmsweise nur dann Anwendung finden, wenn

dazu geeignete Räume im Packhofe vorhanden sind, und die Weine keinc Be-

handlung erfordern.
Auf Zoll findet in der Regel gar kein Niederlagerecht Start.

Sofietange Auf Verbrauchssteuer aber soll die Lagerfrist zwei Jahre nicht über-
hatten itt schreiten.

Ausnahme Fert §. 36. Als Ausnahme von der Regel, daß es für den Zoll kein Nieder-
*5s t-W lagerecht giebt, soll zur Erleichterung des Handels und zur Vermeidung von
Vand unig der Ruckzahlung, wenn die Waaren westlich der Oder wieder ausgefuhrt werden,

zu Stettin, Berlin, Frankfurth, Breslau, Magdeburg und Naumburg, fur
solche Waaren, welche nur dem Zoll, jedoch mit mehr als zwolf guten Groschen

unterworfen sind, ein sechsmonatliches Lager gestattet seyn.
Der Eingangszoll wird alsdann erst bei Herunternahme der Waarc

vom Packhofe, auf jeden Fall aber nach Ablauf der sechsmonatlichen Frist auch
dann entrichtet, wenn das Niederlagerecht in Bezug auf die Verbrauchssteuer

noch länger dauert.
&amp;#. 37. Wird die Waare innerhalb der Lagerfrist zum Ausgange dekla-

rirt und abgeführt, nach einer Richtung, für welche im Gesetze eine Erleichre-
rung im Joll vorgeschrieben ist; so wird der Eingangszoll darnach erhoben.

Der Versender haftet aber für die volle Abgabe, bis der wirkliche

Ausgang vorschriftsmäßig erwiesen ist.
&amp; 38. Wird verbrauchssteuerpflichtige Waare, nach verstrichener La-

gerfrist für den Zoll, aus dem ferneren Lager für Verbrauchssteuer nach einer

im Zoll erleichterten Richtung versandt; so kann, nach in gehöriger Form ge-
führtem Beweise der Ausfuhr, ein Anspruch auf Vergütung der mehr gezahlten
Jollgefälle gemacht werden.

&amp;. 30. Wird die Waare aus dem Packhofslager nach einer anderen

Packhofsstadt deklarirt und abgeführt, so ist das Niederlagerecht für den Zock
erloschen.

1 Spetlon. ### 40. Für den Speditionshandel von Stektin ist jedoch gestatter, die
Hsstesondere; Waare, bis drei Wochen nach der Einlagerung, nach Frankfurth, Berlin und

Breslau als Speditionsgut zu deklariren und abzuführen, dergestalt, daß das

sechsmonatliche Lagerrecht, vom Eingange der Waare in der zweiten Packhofs-
stadt an, gerechnet wird.

F. 4I.
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8. 41. Erfordert der Handel einiger Stadte in den Provinzen links der
Weser ahnliche Ausnahmen; so bleibt deren Bewilligung den Ministern der
Finanzen und des Handels vorbehalten.

§. 42. Die Entrichtung des Lagergeldes soll nach folgenden Sätzen
geschehen:

Für das Lager bis zu drei Monaten einschließlich wird nichts entrichtet.

Für das Lager bis zu einem Jahre, vom ersten Tage des vierten
Kalendermonals an monatlich:

bei trockner Waare vom Zentner sechs Pfennige,
bei nasser Waare vom Zentner einen Greschen.

Für das Lager bis zu zwei Jahren, für die zweiten zwölf Monate
monatlich:

bei trockner Waare vom Zentner ein Groschen;

bei nasser Waare vom Zentner zwei Groschen
Kollis unter einem Zentner, werden zur Enmichtung gleich solchen von

einem Zentner gezogen.

Bei schwereren Kollis werden die Zwischensummen in Pfunden nicht
mit zur Berechnung gebracht.

Jeder Monat wird nach dem Kalender und für voll gerechnet, wenn
die Lagerfrist auch unter einem Monat dauert.

&amp;# 43. Wo der Packhofsraum Privateigenthum ist, und der Staat nur

die Aufsicht auf das Lager und die Verwaltung führr, wird das Lagergeld nach
dem örtlichen Kostenbedarf für das Gelaß und die Ausfsicht festgestellt.

§. J4. Die im Packhofslager befindliche Waare haftet dem Staate un-

bedingt für die davon schuldigen Gefälle nach demjenigen Tarif, der am Tage
der Versteuerung gültig ist. Eine Herausgabe der Waare kann in keinem Falle,
auch nicht von den Gerichtshöfen bei Konkursen, eher verlangt werden, bis die

Gefälle bezahlt find.
# 45. Beim Eingang von Gegenständen auf Packhöfen und bei Ver-

sendung von denselben, finden im Allgemei#en dieselben Vorschriften Statt,
welche für die Einfuhr von Waaren über die Grenze ohne Entrichtung der
Sceuer, und für die Ertheilung von Begleitscheinen, gegeben werden, und wo-

bei besonders die künftige Bestimmung der Waare, ob sie zur Versendung, zum
Mackhofs= oder Privatlager, ooer zum Verbruuch bestimmt ist, berücksichtigt
werden muß.

#. 40. Transitogut und andere Waaren, welche zur weiteren Versen-
dung angegeben sind, brauchen in den §. 25. bemerkten Fällen nur dann einer

speziellen Revision unterworfen zu werden, wenn der Empfänger es wünscht,

oder Verdacht einer Vertauschung vorhanden ist.
§. 47. Waaren, welche zur Konsumtion im One, zur Niederlage,

oder zum Privaklager bestimmt sind, sollen innerhalb der in den Packhofs Re-

glements
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glements zu bestimmenden Zeit nach ihrer Ankunft, in Gegenwart des Empfän-
gers, speziell revidirt werden. Ueber dielenigen, welche zur Niederlage kom-
men, erhält er einen Niederlageschein, welcher bei der Verabfolgung der Waa-

ren zuruckgegeben wird, und es stehet ihm frei, die Waare seinerseits zu ver-

schließen.
Dem Ermessen der Stenerbehörde bleibt es überlassen, in welchen

Fällen sie den Waarenverschluß der lagernden Waaren nolhig crachtet.
Melder sich der Empfänger nicht innerhalb der bestimmten Zeit nach

Ankunft der Waare, uin jenen Verhandlungen beizuwohnen; so kann das

Verfahren ohne ihn geschehen.

#t4 lwukee, K. 48. Den Eigemhümern und Disponenten der lagernden Güter steht
Lager 6 frei, auf der Nieverlage, unter Aufsicht der Beamten, die Maaßregeln zu

rreten, welche die Erbaltung der Waare nörbig macht, sie zu dem Ende umzu-

stürzen, anders zu vexpacken, oder aufzufüllen.
Das Nertogewicht, oder der Indalt der Waaren bei der ersten Revi-

sion, darf aber durch dergleichen Maaßregeln nie vermindert werden; so wie

auch bei der Herunternahme der Waare, keine Vergütung für versteuerte
Waare erfolgt, welche zur Erganzung der unversteuerten gedient hat.

Veränderungen des Gewichts der Thara sund unter obigen Umständen
erlaubt.

Die besonderen Packhofsreglemenks bestimmen nach den örtlichen Be-
dürfnissen, in wie weit Bearbeitungen der auß# dem Packhofe lagernden Waa-

Fen auch für andere Zwecke, als den der bloßen Erhaltung, statt finden können.

Besondere Packhofs- K. 40. Für eine jede Packhofsstadt soll, nach Maaßgabe der örtlichen
“ms Umstände, ein besonderes Regulativ von dem Minister der Finanzen ertheilr,

und dem Handelsstande daselbst bekannt gemacht werden.

Verostichtungen, der F. 5. Die Packhofsverwai#tung muß für die wirthschaftliche Erhaltung
fet de Egernden der Packhofsraume in Dach und Fach, füur sichern Verschluß derselben, für Ab-

en. wendung von Feuersgefahr eder Brandstiftung aus Unvorsichtigkeit im
Innern des Gebäudes und seiner nächsten Umgebungen, und für Aufrechter-
chaltung von Ruhr und Ordnung unter den im Packhofe beschäftigten Perso-

nen, dem im vorigen F. erwähmen besonderen Packhofsregulativ gemdß,

sorgen, und haftet für Beschädigungen der lagernden Waaren, die aus einer
Unterlassung oder Vernachlässigung dieserFürforgeentstehen.

Andere Beschädigungen der lagernden Waaren, und dieselben treffen-
Den Unglücksfälle, hat sie dagegen nicht zu vertreten.

BsohrenMltunab- S. 51. Sind Güter, deren Eigenthümer und Empfänger unbekannt sind,
rei Wann , ein Jahr im Packhofe geblieben; so soll diee und einegenaue Bezeichnung dersel-

unbekannt is, ben, durch die Amts-,Intelligenz- und Zeilungs-Blätter der Provinz, zu zwei
verschiedenen Malen von vier zu vier Wochen bekannt gemacht, und ein drei-

monatlicher Termin anberaumtwerden, nach dessen Ablauf die Packhofsverwal-
tuna.



tung,wenn sich niemand meldet, berechtigt ist, die Güter öffentlich in Gegen-
wart eines oberen Steuerbeamten meistbierend zu verkaufen. Der Ertrag soll

nach Abzug des Lagergeldes und der Abgaben, Neun Monate hindurch deponirt
bleiben, nach deren Ablauf aber der Armenkasse verfallen.

Sind dergleichen Güter einem schnellen Verderben ausgesetzt; so kann
in früherer Verkauf mir Genehmigung der Regierung in der Art geschehen,

daß der Lizitationstermin im Orte zu zwei verschiedenen Malen innerhalb acht
Tagen öffentlich bekannt gemacht wird.

Ist der Eigenthämer bekannt, so soll er aufgefordert werden, die län-
ger als zwek Jahr lagernden Güter in einer bestimmmten Frist vom Pack-
bofe herunter zu nehmen, welche vier Wochen nicht überschreiten darf, wi-
drigenfalls damit, wie vorhin bemerkt, zum Verkauf geschritten, und der Er-
trag, nach Abzug aller Kosten und Abgaben, dem Eigenthümer zugestellt
werden soll.

#. 52. Welchen Handelsplätzen dasNiederlagerecht un#edingt, und wel-
chen es bedingt auf gewisse Gegenstände zugestanden werden soll, bestimmt das.
Ministerium des Handels.

An Orten, wo keine Packhbfe, und keine dem Staate zugehbrigen Ge-

baude vorhanden sind, welche zu einer Packhofsanlage benutzt werden kön-
nen, ist es Sache der Kaufmannschaft oder Kommune, welche eine solche-

Anlage wünschen, den nöthigen sicheren Raum zur Benutzung, des Staats.
zu stellen, und wenn die Berwaltungskosten die Einnahmen an Lagergeld-
übersteigen, den Mehrbetrag zu decken-

K. ö3. Privaklager heißt die einem Privatmanne zugestandene Befügniß.
Waarer bei sich zu lagern, von welchen Gefälle noch nicht enrrichtet sind.

. S4. Das Privatlager soll bei solchen Waaren nicht Statt finden, bei
„welchen es auf die Identitäkt ankommt; es soll Niemand Anspruch darauf ha-
ben, sondern lediglich von dem Ermessen der Verwaltung, abhängen, wo,

wann und unter welchen Bedingungen sie das Privatlager zu bewilligen,

-aufzuheben oder zu beschränken für gut findet.
· Es bleibt fur Wein in den Provinzenost lich der Weser, allen denen

oausdrücklich versagt, welche mit Landwein haudeln, diesen in ihrem Gewerbe
brauchen oder Weinberge in der Nähe ihres Wohnorts besitzem.

K öSDer Inhaber eines Privatlagers baftet für die ihm. in Rechnung:

gestellten Gefälle von den darim niedergelegten Waaren, in sofern er derenEnt-
rrichtung an andern Orren, oder die Ausfuhr der Waaren in vorgeschriebener-

Art, nichr nachzuweisen vermag.

S. Sn. Der Zoll wird nach dem Brutkogewichk, die- Verbrauchsff

nach dem Nettogewicht berechuet und erhoben.
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4 #been nachGe- Unter Bruttogewicht wird das Gewicht der Waare in völlig ver-
a#nme#dungd#etPackkemZustande,mithinmit ihrer gewöhnlichen Umgebung für die Aufbewah=

enihw sfdie er rung, und mit ihrer besondern für den Transport, verstanden.

Das Gewicht der für den Transport nöthigen besondern Gußern Umge-
bung wird Thara genannt.

Ist die Umgebung für den Transport und für die Aufbewahrung nothwen-
dig, ein und dieselbe, wie es z. B. bei Oehl die gewöhnlichen Fässer sind, so ist
ihr Gewiche die Thara.

zir Ncenth zet Das Nettogewicht ist das Gewicht nach Abzug der Thara. Die klei-
Verbrauchsabgaben, neren, zur unmittelbaren Sicherung der Waaren nöthigen Umschließungen (Pa-

pier, Pappen, Bindfaden und dergleichen) werden bei Ermittelung des Netto-
gewichts nicht in Abzug gebracht, so wenig als Unreinigkeit und fremde Befland-
theile, welche der Waare beigemischt werden könnten.

bb. rher: nlmast % +#. 57. Sind Waaren, welche mit verschiedenen Jollsätzen belegt sind,
r““ bessche in einer und derselben Umgebung verpackt, und ist der Inhaber nicht erbötig, die

ben brie nbelng Gefälle nach dem Zollsatze für die darin befindliche am höchsten besteuerte Waare
berschieden bepollier zu entrichten; so wird die Thara nach dem Verhältnisse der verschiedenen Gegen-

ren; stande vertheilt.
bbb. Ausmittelung der-- g. 58. Dem Abgabentarif, welcher dieser Zollordnung beiliegt, ist ein

— Tharatarif zur allgemeinen Richtschnur beigefugt. Bei Flussigkeiten, welche
durchdenThoratarif, nach dem Gewichte in der Steucr angesetzt sind, und andern Gegenständen,

welche ohne Unbequemlichkeit nicht netto dargestellt werden können, soll die
Thara nach diesem Tarif berechnet werden, und der Steuerpflichtige hat
kein Widerspruchsrecht gegen dessen Anwendung.

durch unmittelbare Bei andern Gegenständen ist es der Wahl des Steuerpflichtigen überlas-

##hung.

Verwiegung; sen, ob er den Tharakarif gelten lassen, die Waare netto verwiegen, oder das

Nettogewicht durch Verwiegung der Thara ausmitteln lassen will.

Bei Gegenständen, für welche kein Satz in dem Tharatarif ausgeworfen
ist, als Zeugwaaren, Hutzucker, gewöhnlicher Rollenkanaster u. s. w., wird die

Thara durch Verwiegung ausgemittelt.

b aun ch g. 59. Bei denjenigen Flussigkeiten, welche nach Eimern oder Tonnen im
Sliissig Zolle veranschlagt sind, geschieht die Verzollung nach dem innern Rauminhalt

#abet der Verzollung, der Gebinde.

Dieser wird alsdann durch dußere Visirung der Gebinde ermittelt, wenn

die Uebereinstimmung des Inhalrs mit der Deklaration durch den Augenschein
nicht unbezweifelt feststeht.

Behauptet der Waarenführer, daß bei dem ganzen Transpork über zehn
vom Hundert Abgang sey; so kann er innere Visirung der Gebinde verlangen,

und die Vergzollung geschieht dann, in sofern jene Behauptung richtig hefunden
wird, nach dem wirklichen Befunde.

Eine
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Einesolche Ausmittelung muß aber jederzelt im ersten Abfertigungsamte
geschehen, und der Waarenführer muß sich bequemen, weniger aufhaltende Ab-
fertigungen anderer vorangehen zu lassen.

# c. Nur von der in einem Gefäße wirklich vorhandenen Flüssigkeit

hat derSteuerpflichtige die Verbrauchsabgabe zu entrichten. Das Gefäß wird
indessenin allen Fällen für voll angenommen, wo der Stenerpflichtige nicht aus-

drücklich das Gegentheil behauptet, und die innere Vistrung verlange, welche
alsdannim ersten Ab= oder Umladeorte erfolgen muß.

Ist diese dem Steuerpflichtigen dort nicht genehm, so tritt Versteuerung
nach dem Rauminhalte der Gebinde ein.

K. ö1I. Eine jede Waare, welche aus dem Auslande eingehet, wird als

fremde betrachtet.
§. 62. Zum Besten des inländischen Gewerbefleißes und Verkehrs sollen

folgende Ausnahmen hiervon Statt finden können:

à) für Fabrikanten, welche mit eignen Fabrikaten, die kein Gegenstand der

Verzehrung sind, ausläurische Messen besuchen, und den unverkauften
Theil dieser, erweislich eignen Fabrikate zurückführen;

b) für Professtonisten, welche die Märkte benachbarter Grenzörter mit ihrer

eiqgnen Handwerksarbeit bereisen, für denselben Fall;
Fß%) Gegenstände, welche aus einem einheimischen Seehafen unmitrelbar nach

einem andern inländischen Seehafen, desgleichen Waaren, welche auf

Grenzstremen, ohne Bestimmung nach dem Auslande, verschifft werden;
d)) Gegenstände, welche vom Inlande zum Inlande durch das Ausland

verfahren werden;
eE) inländische Strandgüter von Schiffen, welche nach dem Auslaufen verun-

glückten, wenn die Thatsache vollständig nachgewiesen, und die Bergung
und Tagerung des Guts unter Aufsicht von Beamten geschehen ist.

Inden zu a. und b. bemerkten Fällen kann jedoch der Minister der Fi-

nanzen und des Handels noch besondere Sicherungsmaaßregeln durch Waaren-
bezeichnung r2c. 2c. anorönen; auch kann die Zollbehörde, wenn sie zweifelhaft

darüber ist, ob ein Ritzbrauch Statt gefunden hat, in allen Fdllen auf Nieder=

legung oder Sicherftellang der Gefälle bis zur ausgemachten Sache bestehen.
§ 0 3. Gegenstänbde, welche zum Verarbeiten oder zur Veredlung mit

der Bestimmung, die daraus gefertigte oder verbesserte Waare wiederum auszu-
führen, eingehen, können in der Steuer erleichtert werden.

In besondern Fällen kann dies auch geschehen, wenn Gegenstände zum
Verarbeiten oder zur Veredlung nach dem Auslande gehen, und in verarbeite-

tem oder verbessertem Zustande zurückkommen.

Nähere Bestimmungen dieferhalb zu ertheilen, bleibt vorbehalten.
. 04. Auf Gegenstände der Verzehrung findet die bewilligte Ausnahme

S. 63. keine Amwendung.
Iöbrgang 1418. S K. 65.
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gun Fe Ver- K. 65. Fremden Gewerbtreibenden, welche inländische Märkke besuchen,
"6 soll von ihren unverkauften Waaren, Erlaß der Verbrauchsabgaben bei der Wie-

derausfuhr, gewährt werden, wenn die nöthigen Maaßregeln getroffen sind,

und man sich dieUeberzeugung verschafft hat, daß es dieselben Waaren find,
welche zum Mark'verkehr eingingen.

bn. Wul d K. Oe. Güter auf Schiffen, welche in einem Nothhafen einlaufen, sind
remdem W. aa, die imm Ein= und Ausgang zollfrei, wenn die Ladung des Schiffes, welches den

eren geson eer Nothhafen erweislich zu suchen gezwungen ist, nach einem andern Hafen be-

7  ut des stimmt war, und wieder ausgeht, ohne daß etwas davon im Orte abgesetzt oder
in Schisen Verkehr damit getrieben worden.

19t — Ist das Schiff so beschddigt, daß es die Ladung nicht wieder einnehmen
kann, so ist der zollfreie Transport nach einem andern Hafen iin andern Schiffen

verstattet. Die Ausfuhr dahin muß aber langstens in einem Jahre erfolgen,
und die Waare bis zur Ausfuhrin einem Packhofe gelagert haben.

una g. 67. Seeschiffe, welche mit Frachten für in= und ausländische Häfen
*8beummteinlaufen, zahlen von demjenigen Theile der Ladung, welcher nach einem frem-
e den Hafen bestimmt ist, dann keinen Zoll, wenn diese Bestimmung unbezweifele

nachgewiesen ist, kein Berkehr mit der Waare im Hafenplatze gerrieben wird,
« und die Waare unberührt bleibt.

11. S. 68. Hiernach sind auch Seeschiffe zu behandeln, welche nach einem
andern Hafen bestimmt sind, aber in der Absicht zu überwintern einlaufen, und

davon gleich bei dem Eingange Anzeige machen.

ie —nachtr. K 60. Eine Verminderung dereingegangenenfremdenWaaren solldann
kiandener hahs. Anspruch auf Steuererlaß begründen, wenn sie erweislich im Packhofslager
Wung der Wiarr; durch zufällige Ereignisse Statt gefunden hat.

*. ——i*- ent- S 70. Die Abgaben, welche von der aus dem Auslande eingefähren
—. Alloemeine Vervgich-Waare zu erlegen sind, sollenin der Regel an der Grenze erhoben werden. So

———7 lange die Abgaben noch nicht völlig bezahlt, oder die Ausfuhrinden dazu ge-
eigneten Fdllen nachgewiesen worden, haftet die Waare den Staatskassen.

Podg ubenin K. 71. Von der vorstehend ausgesprochenen allgemeinen Regel, daß
jür den 304 per Eingangszoll im Grenz-Zollamte zu entrichten ist, können zur Begünstigung

des Verkehrs folgende Ausnahmen eintreten:
Vä#e, werinste gat= 1) für die Seeplätze mit besondern Vorhäfen, als: Stettin mit den Oder-
— ausmündungen; Danzig mit Neufahrwasser; Königsberg und Elbing mit

2) für den Waareneingang über Wittenberge und die Havel aufwärts;
3) für den Landeingang und für den Srromeingang auf der Memel mit rufsi-

schen und polnischen rohen Produklen und mir der Bestimmung nach Kö-

nigöberg und Memel;
 sfar den Waareneingang elbauf= und abwärts, mit der Deklaralion nach

Magdeburg;
5) für



5) für den Waareneingang rheinauf= und abwärts, mit der Bestimmung

nach solchen Orten, wo die Nangsah Srt verfassungsmäßig ist;
6) in denjenigen Fällen, in welchen ein unperzollter Waarcntransport aus

der Bewilligung des Packhofrechts für den Zoll, jetzt nach den Bestimmu-

gen§.30—40.oberk#tignach§. . zulädssig ist.
§. 72. IndenFällen von 1 — 5. des vorftehenden §. geschieht die Ve

zollung im ersten Ab= oder Umladeorte.
Diie Leichterung auf der Rhede und in den Vorhäfen wird, in Bezug auf

die Verzollungspflicht, nicht als Umladung betrachtet.

Gehen Waareneransporte ein, für welche Stundung des EingangszeWes
aus den zu 6. G. 71.) bemerkten Gründenverlangt wird; so muß der Waaren-
führer seine Bestimmung durch ein von dem Empfänger ausgestelltes, und vo

dem Steueramte seines Wohnorts bescheinigtes Zeugnig nachweisen.

§. 73. Eine Versendung ohne Cntrichtung der Verbrauchssteuer, ist
von der Grenze aus (und gleichmäßig bei Versendungen von Packhöfen, nach

K. 4s.) zulässig, wenn die Waare versandt wird,
a) zum Durchgange,
b) nacheinerPackhofsstadt,
c) zur Versteuerung bei einem dazu berechtigten Konsumtions-Steueramte in

Innern.
Sie ist aber auch in den Fällen b. c. unzulässig, wenn die Verbrauchs-

stener von der ganzen Ladung unter drei Thaler beträgt.

 74. In allen jenen Fällen C. 73.) muß der Deklarant für die Ver-
brauchssteuer entweder: durch einen sichern Bürgen, der sich als Selbstschuldner

verpflichtet, oder: durch sonstige Kaution, durch Niederlegung der Gefälle,
durch Begleitung der Waare auf seine Kosten, Sicherheit gewähren.

Die Pandlegung oder Bürgschaft muß, wenn die Waare genau bekannt
ist, auf die zu berechnenden Gefälle, wenn dies nichr der Fall ist, auf den höch-

sten Abgabensatz gerichtet werden.
Von der Bestimmung der Steuerbehörde hängt es ab, in welchen Fällen

sie die Begleitung der Waare nöthig erachtet.
Bekannten sichern In= und Ausländern kann die Waare auch ohne jene

Eicherheitsmaaßregeln, überhaupt nach dem Ermessen der Steuerbehörde, über-

lassen werden.
S. 75. Aus der Bewilligung steuerfreier Versendungen folgt die Erthei-

lung der Begleitscheine, worüber das Nöthige oben vorgeschrieben ist.
§. 70. Die Ausnahmen von den allgemeinen Vorschriften für die Ve-

steuerung, so wie die besondern Bestimmungen über die Amwendung der vorge-
dachten Ausnahmen, sollen, so weit sie den Meß verkehr von Frankfurth an der

Oder und Naumburs bekreffen, in eine Meßordnung gefaßt werden.
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Dieser Meßordnung werden auch die Vestimmungen fur den Falt vorbe-
halten, wenn inländische Waaren dahin und von dort zurückgeführt werden,

und es auf den Beweis ankommt, daß keine Verkauschung mit fremden gleich-

artigen Waaren vorgefallen ist.

&amp;. 77. Bei demEingange der Waare muf die Jollstraße bis zum Grenz-
Zollamte genau eingehalten, und die Ladung unberührt gelassen werden. Ein
Jeder, welcher die Zollstraße zu halten verpflichtet ist, soll vom Eingange über
die Grenze grade auf das Grenz-Zollamt zufahren und daselbst anhalten, ohne

sich unterweges willkührlich aufzuhal#en.
Weas Seeschiffer beim Einlaufen auf den Rheden und in den Häfen und

Binnengewässern zu beobachten haben, enthalten die Hafenordnungen, auf

welche hwrter verwiesen wird.§ 78. Liegt das Grenz-Zollamt nicht unmittelbar an der Grenzlinie,
so findet obige Vorschrift auf den vorliegenden Ansageposten Amwendung. Der

Waarenführer übergiebt säimtliche, seine Ladung betreffende Papiere, welche
in seiner Gegenwart eingesiegelt und an das Grenz-Zollamt adressirt werden
müssen, und sagt überdies an: die Zahl der Wagen und Pferde, wo möglich

auch die der geladenen Stücke. Die eingesiegelten. Dokumente werden einem

Grenzaufseher überliefert, so wie ein, auf den Grund der Ansage, ausgefer-
tigter Ansagezettel zur Ablieferung an das Amt, wohin der Aufseher das Fuhr-
werk oder Schiffsgefäß begleiter.

Diese Begleitung soll regelmaßig ausgeführt werden, und so oft gesche-
hen, als es die Beschaffenheit des Verkehrs, die Stärke der Grenzbesetzung,

und die Enfernung des Grenz-ZJollamts irgend zuläßt;. wenigstens aber müssen
täglich vier Stunden bestimmt werden, in welchen die Ladungen pünktlich von

den Ansageposten abgehen.

§. 70. Bei dem Grenz-Jollamteübergiebt der Waarenführer seine sämme-
lichen, die Ladung betreffenden Papiere,in sofern kein Ansageposten vorhanden ist-

Betragen die Zollgefalle einer Ladung nicht uber funf Thaler, und die
falle auch nicht mehr, so ist der Waarenfuhrer nur zu einer

Angade (Dektaration) von dem Inhalte derselben nach den Vor-

schriften des folgenden F. verbunden.

&amp;K 80. Die schriftliche Deklaration soll enthalten:
a) die Zahl der Wagen und Pferde, aus welchen der Transport besteht;
b) den Namen des Fuhrmanns (bei Schiffen den Namen oder die Num-

mern des Schiffsgefäßes und den Namen des Schiffsführers);

c den Namen der Waarenempfänger und deren Wohnart C(nach den

Frachtbriefen);
d) die Zahl der Kollis und Fastagen, und die Jeichen und Nummern

derselben;
e) die
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e) die Gattung und die Menge der Waaren, nach den Maaßstabben, welche
der Tarif angiebt;

H die Bescheinigung des Waarenfuhrers, daß seine Angabe richtig sey, und
dessen Unterschrift.

g. 81. Besitzt der Waarenfuhrer nicht die hierzu erforderlichen Fahig-
keiten, so entbindet ihn dieses nicht von der Fertigung der Angabe an solchen Or-

ten, wo sich Privatpersonen Gollabrechner oder Guterbestatiger) mit diesem
Geschafte befassen.

Auch soll der Waarenführer in Fallen, wo die Fertigung, der Angabe

durch das Grenz-Zollamt nach dem folgenden §. zulässig ist, sie dann selbst ma-
chen, wenn verschiedene Angabenfürjeden Waarenempfänger nothwendig sind,
um nach F. 31. und 86. verschiedene BegleitscheineoderQuittungenzuerlangen.

&amp;. 82. Die Anfertigung der Angabe durch das Grenz-Zollamt tritt ein:
1) wenn die Unfähigkeit des Waarenführers nicht durch einen Zollabrechner

erganzt werden kann;
2) wenn der Waarenführer keine Frachtbriefe, oder andere über seine Ladung

sprechende Briefschaften besitzt, oder zu besitzen vorgiebt, und die Ladung
zugleich nicht genug zu kennen behauptet,, umdieverlangte Angabe zu fer-
ligen oder fertigen zu lassen..

IndiesenFällen fertigt das Grenz-Jollamt die Angabe, auf den Grund
berübergebenen Papiere oder der mündlichen Anzeige, unentgeldlich aus;
der Waarenführer bescheinigtderen Richtigkeit, und unterschreibt die Bescheini-
gung. Ist er des Schreibens nicht kundig; so muß er sein gewöhnliches Hand-

zeichen oder Kreuz nach vorheriger Vorlesung beifügen. Zwei Beamte beschei-
nigen die Richtigkeit der Unterzeichnung..

In dem Falle zu 2. muß der Waarenführer seine Behauptung an Eides-

statt bekrafrigen.
Giebtersichals Eigenthämeran,sowirddieschriftliche Angabe auf den

Grundeiner genauen speziellen Reofsfion der Waare, in seiner Gegenwart und
in einer darüber aufzunehmenden Verhandlung, gefertigk.,

Giebtersich als Frachtführer an, so hat er die Wahl, sich ein gleiches
Verfahren gefallen zu lassen, oder den höchsten Zollsatz zu erlegen, und Kau-
tipn für die höchst mglichen Konsumtions-Steuergefälle zu stellen,, worauf der
Waarewverschluß und die Verabfolgung der Waare eintreten kann, oder aber

einen Zeitraum zu bestimmen, innerhalb dessen er die Deklararion nachbringen

will, und bleiben sodann die Waaren bis dahin im Gewahrsam des Antes.

g. 83. Die nöthigen gedrucklen Formulare zu den Angaben sollen den.
Steuernden auf Verlangen von den Aemternunentgeldlich verabreicht, und An-

stalten geroffen werden, daß solche bei den preußischen Konsuln im Auslande
zu erhalten sind.

. 84.
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bersel-



— 126 —

ec. Revision auf den K. 84. Auf den Grund der mündlichen oder schrkftlichen Anzabe wird
d der Ceklur.

un nnt Vrrtut- zur Revision der Waare geschrikten, und wenn jene durch diese als richtig be-
w##snn Jolge der. stätigt wird, erfolgt die Emrichtung der schuldigen Gefélle.

n Wunscht der Waarenführer, daß ein Theil der Ladung nicht revidirt wer-
enfam de; so kann hierin gegen Entrichtung des höchsten Abgabensatzes im Tarif ge-

willfahrt werden.

Ausnahme in lehterm K. 80. Ist indessen Berdacht vorhanden, daß unter dem Schutze des
Faeisg h- Privatverschlusses Verbrechen beabsichtigt werden, z. B. Einbringung falscher
igten Verbrechens. Münzen, nachgemachten Stempelpapiers u. s. w., so haben die Grenz-Jollämter

gleich den Polizeibehörden die Verpflichtung, dem nächsten Gerichte davon An-

zeige zu machen, und vorläufig zu sorgen, daß der verdächtige Gegenstand der
Untersuchung nicht entzogen werden könne.

#dl. Abfertigung nach §. 80. Nach erfolgter Abgabenzahlung soll dem Waarenführer eine
Pkdie Ver. Quitkung über den Zoll, und eine * die Verbrauchssteuer, erstere auf dem

Quntunsen; Duplikat der Angabe, wenn schriftlich angemeldet ist, ausgehändigt werden; so“
wie er sämmtliche überlieferte Papiere, ein jedes Stück mit dem Zollstempel ver-

sehen, zurück erhalten muß.

Wünscht der Waarenführer statt dieser allgemeinen Quittung besondere
Quiktungen für jeden Waarenempfänger; so soll seinem Antrage gewillfahrt wer-
den, wenn er nach F. 81. für jeden Theil der Ladung, für welchen er eine beson-

dere Quittung wünscht, eine besondere schriftliche Angabe eingereicht hat.

8— Tdeet K. 87. Außer der Quittung soll auf dem Duplikat der Angabe bemerkt
Grenzbaicte; werden, innerhalb welcher Frist und auf welcher Straße die Waare durch den

Grenz-Zollbezirk zu führen, ob sie in keinem, oder in welchem Kontrollamte

anzumelden ist. Bleibt die Waare imn Grenzbezirke; so ist hiernach das Nöthige
zu bemerken.

kn Ammmekh vel g. 88. Ist die Anmeldung in einem Kontrollamte vorgeschrieben; so
eskanherenporten; werden demselben die Quittungen und Duplikate der. Angaben abgegeben, die

Ladung wird von ihm einer allgemeinen Revision unterworfen, und wenn sich

ierbei nichts zu erinnern findet; so erhalt der Waarenführer obige Papiere, mit

der Bescheinigung, daß die Mumeldung geschehen ist, und mit ciner Anmeldungs-
Nummer versehen, zurück. Das Koutrollamt hat indessen auch die Befugniß-
zu speziellen Revisionen bei erheblichen Grönden.

bei Wassertranspor- §. 80. Versendungen auf großen SerômeninGefäßen,welche in der
“% Regel zum Transport gebraucht werden, sind nur zu einer einmaligen Anmel-

dung un Grenz-Zollamte, und nicht zu einer zweiten im Grenz= Kontrollamte,
verpflichtet. Oagegen unterliegen Versendungen in Gefäßen, die nicht 5 Lasten
zu 4000 Pfund tragen können, wie bei dem Straßenverkehr, einer zweifachen
Anmeldung und Revision, wenn Komtrollmmter vorhanden sind.

g. 90.



. I0. In denjenigen Fallen, in welchen es zälässig ist, nur den Zoll
nicht aber die Verbrauchssteuer iim Grenzamte zu entrichten, dndert sich das vor-

her bestimmte Berfahren nur in Absicht der Revision.
Letztere erstrickr sich atcdann nothwendig nur so weit, als zu Ermittelunz

bes Zollsatzes erforderlich ist. In Bezug auf die Verbrauchssteuer steht es dem
Waarenführer fret, ob er die Waaren zugleich einer solchen Revision unterwer-

fen will, wonach letztere Steuer mit Ueberzeugung richtig berechnet werden kann,
oder ob er den Waarerverschluß vorzieht.

Bei dorAbfertigung tritt hier das Begleitschein-Verfahren nach den Vor-
schriften 9. 20. ein.

&amp;. I. Der Fall, daß weder Zoll noch Verbrauchssteuer an der Grenze
entrichtet wird, rritt nur als Ausnahmenach F. 71. ein, und soll der Minister

der Finanzen deshalb das Nähere nachder Oertlichkeit anordnen, in sofern die
vorher, wegen blos verbrauchssteuerpflichtiger Transporte gegebenen Vorschrif-
ton nicht ausreichen, oder nicht ohne Beldstigung anwendbar seyn sollten.

§. 0oz. Werden Waaren ausgeführt, welche mit einem Ausgangszolle

belegtsind;sokann derselbe nach der Wahl des Versenders oder Waarenfuh-
rers, jevoch in jedem Falle unter Gestellung der Waare zur Revision, entweder

im Steueramte des Absendungsortes —wenn ein solches vorhanden ist — oder
beim Kontrollamte, und in dessen Ermangelung, entweder in dem Steueramte)

welches zuletzt vor Erreichung des Grenzbezirks bei dem Transporte berührt
wird, oderin dem Gtenx-Jollamte, über welches die Waare ausgeht, entrich-
tet werden.

Ist der Ausfuhrzoll im Amte des Absendungsorts entrichtet; so erhält der
Führer eine Quittung über die geschehene Zahlung, worin bestimmt ist, auf wie

lange sie gültigsind,und welche Straße nach seiner Angabe befahren werden
muß. Det Waarenführer ist dann weder an Einhaltung eines Kontrollamtes,

noch des Grenz-Zollamtes gebunden.
Ist die Verzollung im Kontrollamte, oder bei einem Steueramte an der

Binnenlinie geschehen; so ist der Waarenführer an Einhalmung des Grenz-Joll-
amtes nicht gebunden.

Mählt er die Verzollung im Grenz Jollamfe; so I er jedesmal zur An-
meldung und Gestellung der Waare im Kontrollamte, oderin dessen Ermange-

lung, in dem zunächst vor dem Grenzbezirke belegenen Steueramte verpflichtet.
Er stellt dort Sicherheit für die Entrichtung der Gefälle im Grenz-Jollamte,
und löset einen Legitimationsschein über die Waare, um sich un Grenzbezirk

ausweisen zu können. Die erfolgte Steuerberichtigung wird von dem Grenz-
Jollamte auf dem Legitimationsscheine bemerkt, und dient zur Einlöfung des
Pandes im Kontrollamte.

&amp;8 3A# Im Fall es auf den Beweis der wirklich erfolgten Ausfuhr an-
kommt, muß der Waarenfüyrer die Waare mit einem Begleitscheine versehen,
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Berschriftsmahige Viesen von dem Kontrollamte (wenn eins an der Jollstraße liegt) bescheinigen

suicheen die·lassen, und die Waare daselbst zur allgemeinen Revision gestellen. Hierauf,
oder, wenn kein Rontrollamt vorhanden ist, muß die Waare in demjenigen

Hauptgrenzzollamte angemeldet und gestellt werden, uber welches die Ausfuhr
laut Bescheinigung geschehen soll; und dieses bewirkt die Abfertigung, nachdem
res sich durch genaue Revision der Waare die Ueberzeugung verschafft hat, daß
diejenigen Gegenstände vorhanden sind, worauf der Begleitschein lautet.

rwerfirge A *. 94. Ist eine dieser Förmlichkeiten übersehen; so bleibt es dem Er-
fer# # ersnten messen des Ministers der Finanzen überlassen, ob der Ausgang, im Bezug auf

das Steuerwesen, als erwiesen, anzunehmen sey.

uv eschee Ver &amp;. Oo. Reisende, welche Gepäck bei sich führen, und nicht mit der Post
P—2. Gepäck der Reisen: oder mit Extrapost reisen, sind der Anmeldung nach den Vorschriften des K. 77.

— li 78. unterworfen, mit dem Unterschiede, daß sie dem Ansageposten nur
ihren Namen, Stand und Wohnort, so wie den des Fuhrmanns anzeigen, und

einen Schein darüber erhalten, womitsiesich bis zum Grenz-Zollamte ausweie
sen, bei welchem er abgeliefert wird.

Nur in besondern Fällen kann der Ansageposten, wenner es nöthig er-
achtet, den Reisenden begleiten lassen, jedoch ohne Aufenthalt.

Ueber die geschehene Meldung im Zollamte erhält der Reisende eine Be-

scheinigung, um sich im Grenzbezirk für den Fall auszuweisen, daß dies nicht
durch eine Steuerquittung geschehen kann.

bb. Peslsüter: &amp;. 00. Die orbinairen Posten sollen im ersten Stationsorte, in Absicht

v at io des Postgurs, blos in der Beziehung revidirt werden, ob nichr Sachen beigela-
den worden, awelche nicht inkartirt sind; für das gehdrig inkartirte Poügut haf-
tet die Postbehbrde in sofern, daß, ohne vorheriges Mitwissen und Zuziehung
der Steuerbehb#rde, nichts verabfolgt oder direkt transportir#t werden soll.

Passaglergut; Das Pussagiergut soll hingegen im ersten Stationsorte revidirt, und
nach den in gegenwärtiger Zollordnung enthaltenen VWorschriften versteuert
werden.

. Das Reisegepäck der mit Ertrapost Reisenden soll im ersten Stations-
orte oder im ersten Zollamte, welches für die verschiedenen Eingangsstraßenin
der §. 10. gedachten Bekanntmachung zu bestimmen ist, revidirt, und die Steuer
von steuerbaren Gegenständen erhoben werden.

Gegen Leistung vollständiger Sicherheit für den höchst möglichen Ge-
fälleberrag kann die Revision im Grenzzoll-Amte unterbleiben, der Waaren-
Verschluß muß aber angelegt, und die weitere Behandlung dem inländischen
Bestimmungsorte, oder dem Ausgangs-Amte vorbehalten werden.

die Kaufmannss#- Extraposten mit Kaufmannswaaren sind den allgemeinen Vorschriften
zer führen uncerworfen; sie werden jedesmal im Haupt-Grenz-Zollamte, ohne Rück-

sicht auf den Stationsort, revidirt, gehen aber in der Abfertigung anderen
Waaren vor.

S. 97.
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. 07. Die Anmeldung bei dem Eingange abgabenfreier Gegenstände
soll bei dem Ansageposten oder Grenz-Zollamte geschehen, um sich durch eine

Bescheinigung darüber im Grenzbezirk ausweisen zu können.
Bei dem Ausgange zollfreier Waaren bedarf es einer Anmeldung nur

in sofern, als sie verpackt sind, welchen Falls sie den F. 0. vorgeschriebenen

Förmlichkeiten unterworfen sind. Das gewöhnliche Reisegepäck eines Rei-
senden ist bei dem Ausgange keiner Reviston unterworfen.

&amp;. 08. Bei Waaren, dic nach F. I4. des Gesetzes über den Zoll und

die Verbrauchssteuer einem geringern als dem gewohnlichen Jolle unterworfen
sind, soll nur insofern ein abweichendes Verfahren eintreten, daß die zu lei-

stende Sicherheit, bei Ertheilung des Begleitscheins, auch auf den Unterschied
zwischen dem geringeren und dem gewöhnlichen Zoll zu richten ist.

§&amp;. 00. Die allgemeinen Grundsätze, welche in dem Gesetze über den
Zoll und die Verbrauchssteuer für den innern Verkehr, wobei das Ausland

berührt wird, enthalten sind, sollen, wie folgt, in Ausübung gesetzt werden.
#K# o. Fremde Waaren, welche blos durch beide Ländertheile gehen,

zahlen den Eingangszoll der Provinzen, wo sie--zuerst eingehen.
Int die Waare zugleich dem Ausgangszolle unterworfen; so bezahlt sie

diesenindemjenigenLbändertheile, wo sie zuerst eingeht, und die Bescheini-
gung darüber befreit sie von jeder fernern Zahlung der Ausgangsabgabe.

' EincAusnahmehicwonistdurchdkng.98.inAbsichtderWaatenbe-

grundet, welche zur Messe in Frankfurth an der Oder oder Naumburg transitiren.
§. 101. Fremde zollpflichtige Waaren, von welchen der Zoll und die

Verbrauchssteuer, oder bei blos zollpflichtigen Gegenstanden der Zoll allein,
Behufs des innern Verkehrs, entrichtet ist, so wie inlandische Waaren ohne

Unterschied, gehen nachschußfrei von einem Landertheile in den andern ein.

Ist solche Waare einem Ausgangszolle unterworfen, so wird dieser
bei einem der F. 0z. bestimmten Aemter pfandweise niedergelegt, oder sonst

sicher gestellt, und ein Freischein darauf ertheilt, der die Förmlichkeiten der

Begleitscheine erfüllt. Die Bescheinigung des richtigen Eingangs der Waare
auf dem Freischeine bewirkt die Löschung der gestellten Sicherheit.

##. Verbrauchssteuerpflichtige Waaren, es mögen inländische oder
im freien Verkehrbefangene —mithin vollständig versteuerte — ausländische

seyn, sind bei der Versendung aus einem Hauptländertheile in den andern ei-

nem Steueramte erster Klasse oder einem Haupt-Zollamte zu deklariren und zur

Revision zu gestellen. Dieses ertheilt die Ausfuhrbescheinigung, auf deren
Grund die gedachten Waaren nicht nur zollfrei, sondern auch frei von Ver-

brauchssteuer und ohne allen Nachschuß in den andern Hauptländertheil ein-

geben, sobald ihre Uebereinstimmung mit der Ausfuhrbescheinigung erwiesen
ist. Der Eingang kann jedoch solchergestalt auch nur über ein Hauptgrenz-
Jollamt Statt finden.

Jssbraans 1678. T #. 103.
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-* ##en s 6. 103. Nur Weine, welche mit der vorgedachten Ausfuhrbescheini-
un ndischen Wei= gung C. 102.) aus dem westlichen Haupt-Ländertheile in den östlichen über-
nen; gehen,sindeinemNachschusse von zwei und einem halben Thaler vom Eimer

zurErgänzung der Verbrauchssteuer unterworfen, ohne Unterschied, ob siein-
ländisches oder ausländisches Erzeugniß sind.

in lichkeitene,e In allen diesen Fällen finden bei ber Absendung, dem Ein-
erpsiichtiger Waaren gange und Ausgange die allgemeinen Vorschriften Anwendung, welche über
Sateinem guntlan die Revision, über die genaue Bestimmung der Gattung und Menge der Waa-

dern. ren in den sie begleitenden Dokumenten, über die Bescheinigung des Ein= und
Ausganges und der etwa geleisteten Sicherheit uber die Begleitscheine, uber
den Waaren-Verschluß u. s. w. allgemein ertheilt sind.

44 e neder g. 105. Die obigenGrundsatze fur den Verkehr zwischen den ostlichen
bb. und cce. uf und westlichenProvinzen sind auch in anderen Fallen zu beobachten, wenn das

den Beßehe anderer Ausland bei dem innern Verkehr beruhrt wird, oder Waaren durch Küstenfahrt

dn—l von einem Hafen des Inlandes zum andern gebracht werden.
S. 100. Die Steuerbeamten in den sämmtlichen Grenzzoll-, Kontroll-

n n und Steuer-Aemtern sollen in folgenden Dienststunden zur Abfertigung der

Warrnes une Steuerpflichtigen im Geschäftslokal gegenwärtig seyn.
das Publikur In den Wintermonaten Oktober bis Februar einschließlich, Vormittags
Winisees-s von 71 bis 12 Uhr, und Nachmittags von# bis 57 Uhr.

In den übrigen MonatenVormittags von 7 bis 12, und Nachmittags
von 2 bis 8 Uhr,

Bei lebhaftem Verkehr, besondersi in den Sommermonaten, muß, wenn

es nothig ist, mit der Abfertigung fruher angefangen und spater damit fort-
gefahren werden.

Die Abfertigung soll ohne Aufenthalt geschehen, und kein Steuerschul-
diger dabei ungebuhrlich aufgehalten werden.

2. Anftndise Bebandluns/ K. 107. Es ist Pflicht eines jeden Steuerbeamten, den Steuerschuldi-
a. un den gen anständig zu behandeln, bei seinen Dienstverrichtungen bescheiden zu ver-

Pachtragen und Repi fahren, und seine Nachfragen und Revisionen nicht über den Zweck der Sache

auszudehnen.
b. Ablehnen aller Privat- « - . .

ijsllsmrwms W« Insbesondere durfen die Steuerbeamten unter keinen Umstanden fur
eschente; irgend ein Dienstgeschaft, es bestehe in Nachfragen, Revisionen, Ausfertigen

u. s. w. ein Entgelt oder Geschenk, es sey an Geld, Sachen oder Dienstlei-

stung, es habe Namen wie es wolle, verlangen oder annehmen.

 id denndtnh Reisende und andere Steuerpflichtige durfen dergleichen dagegen unter.
keinen Umständen und unter keinerlei Vorwand. geben oder nur antragen,

ohne sich straffallig zu machen.

Erlelchterung der eln- Damit gber gegründete Beschwerden der Steuerpflichtigen, besonders
den Uber das Betragenan den Grenzen, wo der Fremde keine Zeit zu einem umständlichen Verfah=
iir iunrbeamern" ren hat, zur Kenntniß der vorgesetzten Behörden kommen, soll in einem je-

den



den Grenzzoll= und Kontroll-Amte ein Beschwerderegister vorhanden seyn,
welches von dem Beamten einem Jeden, welcher sich zur Revision im Amte

melder, er mag Stener zu bezahlen haben oder nicht, unaufgefordert vorge-
legt werden muß.

Der Beschwerdeführer kann seinen Namen, Stand und Wohnort in

dieses Register, so wie seine Beschwerden, eintragen.
Die Thatsache, welche eingetragen wird, muß von ihm richtig darge-

stellt, und daß dieses geschehen, an Eidesstatt versichert werden. Bei Be-
schwerden gegen Grenzaufseher, deren Namen ihm unbekannt sind, reicht es

hin, die Nummern des Brrustschildes anzuführen, welches derselbe vorgezeigt
haben muß, um sich als Beamter auszuweisen.

Hat ein Steuerpflichtiger oder Reisender Grände, seine Beschwerden
nicht in das Beschwerderegisier einzutragen, so kann er sie bei irgend einer

Regierung anbringen.
In solchen Fällen soll der Anzeigende durch keine weiteren Unterfu-

chungen belästiget, sondern die Anzeige dazu benutzt werden, die Beamten
bei der monatlichen Reoision des Beschwerderegisters zur Rechenschaft zu

fordern, sie genauer zu beobachten, oder für das Publikum unschädlich zu
machen.

Uebrigens wird von den Reisenden und Steuerschuldigen erwartet, daß #nsn 28
sie ihrerselts zu keinen Beschwerden über ihr Betragen gegen die Stenuerbe= ks9 gegendieSteuerbe=
amten Anlaß geben werden, nachdem das Verfahren bei der Versteuerung i 1 betragen.

so sehr zu ihrer Erleichterung vereinfacht ist.

. 108. Die Beamten müssen bei der ihnen anvertrauten Zoll= und z. mth aean
Steuer-Erhebungsichgenau nach den vorgeschriebenen Sätzen richten, und fi#
sind dafür verankwortlich.

Die bei gehöriger Aumeldung zoll= oder verbrauchsskeuerpflicheiger.
Waare durch die Schuld der Hebungsbehörden gar nicht, oder unzureichend
erhobenen Gefälle sollen daher nicht von den Steuerschuldigen, sondern von

den Erhebungsbeamten eingezogen, und diesen soll nur das Recht zur Erstat-

tung gegen jene vorbehalten werden. Zu viel erhobene Gefälle sollen dage-
gen aus der Staatskasse zurückgezahlt werden, wenn binnen Jahresfrist, vom

Tage der Versteuerung an gerechnek, der Anspruch auf den Ersatz angemeldet
und becheinigk wird. Geschieht diesnicht,sogehtnachAblauf dieser Frist
der Anspruch verlohren.

. 169. Die Vergehungen der Zoll= und Steuerbeamten sollen nach Sluerzutehertreder
den Vorschriften des Allgemeinen Landrechts Theil II. Titel 20. Abschnitt g., Si
und nach den spater erfolgten Abanderungen und Deklarationen dieser Vor- a

schriften, bestraft werden.

g. 110. Auch in Absicht der Vergehen der Steuerpflichtigen, selten 1. zet; und Stenerverhre
die Vorschriften des Allgemeinen Landrechts Tbeil II. Titel 20. K. 277.bT 2 3ra.

ip der Be-
iut
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31.3. Anwendung finden, jedoch mit den Erlauterungen, Abanderungen und
hinzugefugten Bestimmungen, wie sie hier folgen:

Etrafen derselben, K. 1II. Wer es unternimmt, Waaren oder Sachen, deren Einfuhr

oder Ausfuhr der Staat verboten hat, dem Verbote zuwider, ins Land zu brin-

gen oder herauszuschaffen, oder bei der Einfuhr oder Ausfuhr an sich erlaubter

Waaren, die dem Staate davon zukommenden Zoll= oder Verbrauchssteuer-

Gefalle, demselben zu entziehen, der hat außer der Konfiskation der Waaren
oder Sachen, woran die Kontravention verübt worden, eine Geldstrafe ver-

wirkt, welche für die verbotenen Gegenstände dem doppelten Werthe dersel-
ben, oder wenn dieser weniger als zehn Thaler beträgt, dieser Summe gleich
kommen, für die erlaubten Gegenstände aber den vierfachen Betrag der be-

trüglicherweise vorenthaltenen Gefalle ousmachen soll. Diese Gefälle siud
büberdem von der Strafe unabhängig nach dem Tarife zu enrrichten.

&amp;. 112. Wenn zugleich Zoll und Verbrauchssteuer vorenthalten wor-

den, sollen beiderlei Gefälle, auch bei Bestimmungder Geldstrafe zusammen
gerechnek, und es soll die Entschuldigung, daß der Gegenstand nur zur Durch-
fuhr brstimmt gewesen, nicht angenommen werden.

Schi urh Tlelben, " g. 113. Im Wiederholungsfalle, nach vorhergegangener Bestrafung,
soll die fur das neue Vergehen eintretende Geldbuße verdoppelt, anstatt der-

selben aber jedesmal dem Schuldigen eine verhaltnißmaßige Gefangniß--, Zucht-
haus= oder Festungsstrafe, die jedoch eine zehnjährige Oauer nicht überschrei-
hen darf, auferlegt werden.

&amp;. II4Im drilten Falle soll der Uebertreter, nachdem er sich durch
zweimalige Bestrafung nicht hat abhalten lassen, mit zwei bis zehnjahriger
Zuchthaus= oder Festungsstrafe belegt, für einen, der aus dergleichen betrü-
gerischen Handlungen ein Gewerbe macht, angesehen, und seiner ekwanigen
Befugniß zur Treibung des Gewerbes, wobei das Verbrechen begangen wor-
den, verlustig erklärt werden.

Auch soll in diesem Falle auf die öffentliche Bekanntmachung seines
Namens, jedoch nur vom Richter, erkannt, und selbige bei Wollstreckung
des Straferkenntnisses bewirkt werden.

g. 115. Bei weitern Wiederholungen des Verbrechens, ist zwar die

Strafe zu schärfen, doch soll eine zehnjährige Zuchthaus= oder Festungsstrafe
das höchste Maaß bleiben.

l nden #. 110. Wer als Anführer einer Gesellschaft erkannt wird, welche, um
Waaren gegen ein Verbot ein-oder auszuführen, oder um dem Staate den Zoll

oder die Verbrauchssteuer zu entziehen sich verbunden hatc, soll schon bei dem
ersten Betretungsfalle mit der §. 1.4. verordneten Strafe belege werden.

Sttaft bei. Wellelr §. I17. Wegen des Verkehrs mit fremden Spielkarten bleibt es bei
ien, der Verordnung in dem Stempelgesetze, daß wer fie einbringte, vertheilt, oder

besitzt,



besitzt, außer derKonfiskation, zehn Thaler Strafe fur jedes Spiel erlegen soll.
Auch macht es hierbei keinen Unterschied, ob das Verbrechen zum ersten,
zweiten oder dritten Male verubt worden.

#. II8. Wer Andere, zur Ein- oder Ausfuhr verbotener Gegenstande,

oder zur Berweigerung oder Unrerschlagung ihrer schuldigen Abgaben mit Rath

und That beistehe, oder die dahin abzielenden Unterschleife begünstigt,, soll
mit dem Hauptverbrecher gleiche Strafe leiden.

Es versteht sich jedoch von selbst, daß Jemand, der zum erstenmale an

einem von einem Andern wiederholten Steuervergehen Theil nimmt, doch nur als

einer, der zum erstenmale das Verbrechen begangen hat, bestraft werden kann.

&amp;. 110. Wer von einem Verbrechen, wodurch die Staatseinkünfte, sey

es durch Einfuhr oder Ausfuhr verbotener Waare, oder durch Entziehung der
Gefälle, einer erheblichen Gefahr ausgesetzt werden, vor der Ausführung Wis-

senschaft erhält, ist schuldig, das Verbrechen durch Anzeige bei der Obrigkeit,
oder Benachrichtigung des nächsten Zoll= oder Steuer-Amts, zu verhindern.

Fehlt es ihm an Zeit und Gelegenheit, das Verbrechen durch obrig-

keitliche Hülfe oder durch Benachrichtigung der Steuerbehörden zu hintertrei-
ben; so muß er selbst, so weit es ohne eigene oder eines Dritten erhebliche

Gesahr geschehen kann, dasselbe zu hintertreiben bemüht seyn.
Wer das Verbrechen auf vorgeschriebene Art zu hindern unterläßt, ist,

wenn er überführt werden kann, davon zuverlässige Kunde gehabt zu haben,

nicht nur zum Schadenersatze verbunden, sondern er muß auch nach Verhältniß

seiner Bosheit oder Fahrlässigkest bestraft werden.

&amp;. I20. Wer in seinem Gewerbe reiset, er sey Einheimischer oder

Fremder, kann sich mit der Unwissenheit der auf dieses Gewerbe sich erstrecken-

den allgemeinen und besondern Gesetze des Staats nicht entschuldigen.

 . 121. Gewerbtreibende und deren Frachtführer, welche die des Ge-

werbes wegen ein= oder auszuführenden Waaren bei den Grenzzoll= oder

Steuerämtern entweder gar nicht, oder in Ansehung der Beschaffenheit oder

des im Tarif bestimmten Maaßstabes unrichtig angeben, verfallen schon da-
durch in die Strafen der Uebertretung der Waarenverbote, oder der Verkür-

zung der Gefälle. (F. 111. und folgende).

. 122. Andere Personen, Einheimische oder Fremde, welche Waaren

bei sich führen, sind des Verbrechens schuldig, wenn sie die verbotenen oder zur

Versteuerung bestimmten Gegenstände bei der Revision verheimlichen oder der

Revision auszuweichen suchen. Jedoch steht es ihnen frei, auf die Frage der
Steuerbeamten: ob sie verbotene oder abgabepflichtige Waaren bei sich führen?

sich stait einer bestimmten Antwort sogleich der Visitation zu unterwerfen. In

diesem Falle sind sie nur für diejenigen Waaren verantwortlich, welche sie durch

getroffene Anstalten zu verheimlichen bemüht gewesen sind.
K. 123.

Besondere Vorschristen:
. Pflicht die Steuerge-
sehe zu kennen;

b. die Waaren beider Ein.

oder Ausfuhr gehtrig
anzuzeigen;
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ortueee Benn &amp;. 123. Bei dem Waarentransporte soll die Waarenkontravention alcs
bezure als einwobfähl. vollbracht angenommen werden, und die #m §. 111. und den solgenden be-

110 Verbrechen anzuneb stimmte Strafe eintreten, sobald dem ersten Deklarirungsamte vorübergefahren,
oder der Transport auf einem von demselben abführenden Seitenwege betroffen
worden, oder auch, wenn der Waarenführer in dem Grenzbezirke außer der

Tageszeit (F. 8.) oder auf Nebenwegen zur Tageszeitsichbefindet, ohne auf
die vorgeschriebene Art sich legitimiren zu können.

. E rlde lchun §. 124. Kann jiedoch in vorgenannten Fällen (. 123.) der Waaren-
#rinspert im Grenzbe- führer einen vollständigen Beweis darüber führen, daß er nicht Gegenstande,

sari geltenden usin die mir einem Verbote betroffen sind, ein= oder auszuführen, oder dem Staate

s JOHN-Mk- mahn- Gefälle entziehen gewollt oder gekonnt habe; so soll nur eine nach den Umstän-
den zu ermessende Ordnungsstrafe von einem bis zu zehn Thalern, oder verhält-
nißmäßige Gefängnißstrafe, statt finden.

*waierbnachnfun #. 125. Wird die zur Einfuhr oder Ausfuhr verbotene Waare gleich
« bei dem Grenzzollamte angezeigt; so muß sie auf Kosten des Eigenthumers zu-

ruckgeschafft werden. (Allg. Landrecht Theil II. Titel 20. F. 286.)
&amp;#. 126. Hat Jemand, der kein Gewerbtreibender ist, verbotene Waa-

ren oder Sachen bei dem Grenz-Zollamte zwar nicht ausdrücklich angegeben,
aber sich doch zur Visitation gehörig gemeldet; so findet ebenfalls nur die Zu-
rückschaffung auf seine Kosten statt. (Ebendaselbst &amp;. 287.)

K. 127. Eben dieses ist zu beobachten, wenn Waaren, deren Einfuhr

verboten ist, mit der Post ankommen, und der an welchen sie gesendet sind, einer
beabsichteten Kontraventionnicht überführt werden kann. (Ebendas. F. 288.)

K. 123. Finden sich bei der Visitation erlaubter und auswärts ver-

schriebener Waaren verbotene mit eingepackt; so sind diese verfallen. (Eben-
daselbst §. 289.)

 Eé 120. Der inländische Empfänger bleibt aber von aller Strafe frei,
wenn er durch Vorlegung seiner Korrespondenz, oder auf andere Art, nachweisen

kann, daß die Beipackung ohne sein Vorwissen geschehen sey. (Ebendas. S. 200.)
4. eesieoe de &amp;. 130. Der aus einer Uebertretung der Steuergesetze als eine unmik-

Waaren; kelbare Folge derselben entstehende Verlust der Waaren oder Sachen, trifft

jedesmal den Eigenthümer.
&amp;. 131. Es macht dabei keinen Unterschied, ob derselbe die Uebertre-

tung unmittelbar begangen hat, oder ob sie durch seine Angehbrigen, Hand-
lungsbediemten, Gewerbsgehülfen, oder andere in seinem Dienst stehende Per-
sonen verübt worden ist. (Allg. Landrecht Theil II. Titel 20. JF. 202.)

§. 132. Gewerbtreibende müssen für ihr Gesinde, ihre Diener, Ge-

werbsgehülfen und ihre im Hause befindlichen Ehegatten und Verwandte ohne
Uncerschied haften. (Ebendaselbst §. 203.)

. 133. Andere Personen haften nur für die Kontraventionen ihrer

Ehegatten und Kinder, in sofern diese bei Gelegenheit solcher Geschäfte, wozu sie
dieselben zu brauchen pflegen, von ihnen verübt worden sind. (Ebendas. F. 294.)

. 131J
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&amp; 134. Haben blos Waarenführer, denen der Transport der Waa-
ren allein anvertraut worden, die Kontravention ohne Theilnehmung und Mit-

wissen des Eigenthümers begangen, so geht das Eigenrhum der Waaren nicht
verloren. (Sbendaselbst §. 205.)

. 135. Vielmehr muß alsdann der Waarenführer außer der sonft
verwirkten Strafe den Wereh der Waare statt der Konfiskation entrichten.

(Ebendaselbst §S. 206.)
 136. Das Eigenthum der verfallenen Waare geht auf den Staat

oder den von diesem Berechtigten, sogleich und ohne Rücksicht auf die Zeit der

Publikation des Straferkenn#enisses, über. (Ebendaselbst K. 207.)

g. 137. Dergleichen Waare oder Sachekann vdaher, auch wenn sie
schon von dem Zoll- oder Steueramte weggebracht worden, gegen den bisherigen

Eigenthumer, so lange er solche besitzt, vindicirt werden. (Ebendas. §F. 208.)
§. 138. Gegen einen dritten redlichen Besitzer hingegen ist die Vindi-

kation nur in so weit, als sie überhaupt nach allgemeinen gesetzlichen Vorschrif-
ten gegen einen solchen Besitzer Statt finden kann, zulässig, und der Uebertre-
ter haftet hauptsächlich für den Werth. (Ebendaselbst F. 200.)

§&amp;#. 130. Was jedoch F. 132 und 133. von der Verpflichlung Gewerb-

treibender und anderer Personen für ihre Gewerbsgehülfen, Gesinde, im Hause
befindliche Ehegarten, Kinder und Verwandte in Ansehung der Konfiskation
verordnet ist, gilt auch von der verwirkten Geldstrafe (Deklaration vom

10ten Oktober 1812.), doch nur dann, wenn die wegen Unvermogens des
eigentlichen Verbrechers oder im Wiederholungsfalle an die Stelle der Geld-

strafe zu erkennende Gefängniß-, Festungs-, oder Zuchthausstrafe, gegen die

eigentlichen Verbrecher nicht zur Vollziehung gebracht werden kann.
S. 140. Gewerbtreibende, denen zur Begünstigung ihres Gewerbes

steuerbare Gegenstände, entweder ganz frei, oder gegen eine geringere Abgabe,

unter derBedingung des Verbrauchs zu dem begünstigten Zwecke verabfolgt wor-
den, sind nicht nur der Strafe derjenigen, welche dem Staate die Verbkauchssteuer

beirüglich vorenthalten, unterworfen, sondern auch der Befugniß zur Treibung
des Gewerbes verlustig, wenn sie die zum erwähnten Zwecke ihnen überlassenen

Gegenstände ohne vorhergegangene Berichtigung der Gefälle, anderweitig ver-

wenden, Pwrt verdußern.. 1 Personen, welchen Waarenunversteuertanvertraut worden, und
die mie dirlen.Waaren Unterschleif treiben, oder zu treiben verstatten, sollen nicht

allein deshalb, nach Maaßgabe des Unterschleifs und der dabei begangenen Untreue,
nach den allgemeinen Kriminalgesetzen bestraft werden, sondern auch für immer
von der Befugniß ausgeschlossen bleiben, Waaren ohne Entrichtung der Ver-
brauchssteuer zu erhallen oder zu versenden.

K 142. Konkurriren bei einer Kontravention gegen die Steuer-Gesetze7.

andere Verbrechen; so kommen die Vorschriften des Mugemeinen Landrechts
Theil 20. . ö 4. bis 57. in Anwendung. K. 143.

5. Vertuaseverbolich.dle verwiriten
a .

6. Besondere HSrrefen derGewerbetreibenden we-
en Unterschleijs mit

aaren, welche ihnen,
zur Erleichterung ihres

erbehetrieb, verab-gt,/

Konkar#en) mehrererrbre

a. allgemeiner rundsat,



b. Serafe konkurrirender

Flschungen,
wenn verfälschte oder
unrichtige Papiere ge-

aucht,

oder der Waarenver=

schlus verleyt worden.

#S#. Strafe der Bestechung
der Steuerbeamten;

s. Strafe der Widerseh-
lichteit gegen Steuerbe-
amte;
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&amp;. 143. Wer, um Waaren,einem Verbotgesetze zuwider, ein- oder aus-

zufuhren, oder um dem Staate die schuldigen Gefalle zu entziehen, sich falscher
Fracht-briefe, verfälschter Begleitscheine, und überhaupt unrichtiger Papiere be-
dient, soll außer der ihn treffenden Strafe der geschehenen Uebertretung der

Steuergesetze, mit der durch die allgemeinen Strafgesetze für solche Fälschungen
geordneten Ahndung, durch das Gericht, welchem die Kognition über derglei-
chen Vergehen zusteht, belegt werden.

6é. 144. Die vorstehend G. 143.) bestimmte Strafe trifft auch denjenigen,
welcher in gleicher Absicht durch Abnahme, Verletzung, oder durch sonstige Un-
brauchbarmachung des amtlichen Waarenverschlusses mit, oder auch ohne An-

legung anderer Siegel, eine Fälschung begehet.
. H,145.AußerdiesemFalleziehetdieVerletzung.des.Waarenverschcusses,

bei welcher der Verdacht einer Steuerkontravention nicht obwaltet, eine Geld-

strafe nach sich, welche dem fechsten Theile der Verbrauchssteuer, womit die
Waare belegt ist, oder bei verbotenen Gegenständen dem sechsten Theile des

Werthsder Waare gleich kommt, in sofern nicht glaubwürdig bescheinigt wird,
daß die Verletzung durch einen von dem Steuerschuldigen nicht verschuldeten
Zufall entstanden ist.

. 146. Wer einen zur Wahrnehmung des Steuerinteresse verpflichteten
Beamten, mit welchem er im Amte zu thun hat, Geld oder Geldeswerthzum Ge-
schenke anbietet, oder wirklich zum Geschenke macht, soll den vier und zwan-

zigfachen Betrag des angebotenen oder gegebenen Geschenks zur Strafe erle,
gen; ist über den Betrag gar nichts auszumitteln, so tritt eine Geldbuße von
zehn Thalern ein. .

5.I47.EinejedeWideksctzlichkeitgegendieSteuet-undanderezur
Wahrnehmung des Steuerinteresse verpflichteten Beamten, soll in Folge der recht-
mäßigen Ausübung ihres Amts an den Schuldigen mit einer Geldbuße von zehn
bis funfzig Thalern, oder mit verhältnißmaáßiger Gefängnißstrafe geahndet
werden. Die Wahl der Strafgattung bleibt, nach den Umständen eines jeden
einzelnen Falles, der Behörde überlassen, welche in der Sache selbst zu ent-
scheiden hat.

Sind aber: it einer solchen Widersetzlichkeit zugleich wirkliche oder thar-
liche Beleidigungen verübt; so treten die dafür geltenden allgemeinen Straf-
bestimmungen in Kraft.

Jeder etwanige Mißbrauch der Amtsgewalt von Seiten der Beamten

wirkt eine Milderung der Strafbarkeit desjenigen, der sich widersetzt hat.
 48. Ein JederohneUnterschied, er sey Einheimischer oder Fremder,

welcher bei Verübung von Steuer-Kontraventionen Gewehr, oder andere gleich
schädliche Werkzeuge zum Widerstande gegen die Beamten des Scaats bei sich

führt, soll außer der verwirkten ordentlichen Strafe, mit dreisährigem Festungs=
arreste belegt werden. (Allgem. Landr. Theil II. Tit. 20. F. 30.0.)

S. 40.



4. 149. Wenn Personen, welche keine beftimmte Nahrung oder Hand-
thieruug nachweisen konnen, und schon zweimal bei Verubung einer Kontraven-
tion betroffen worden., verboteme #oderKouerpflichteige Waaren bei sich führen,
sich aber der Visitationen der dazu bestelltenBeamten entziehen oder widersetzen;
so sollen sie nach Vorschrift des §. 148. bestraft werden, wenn auch der Um-

sstand, daß sie sich des Gewehrs zum Widerstande gegen die Beameen haben
Wedienen wollen, nicht erwiesen ist.

g. 150. Wer sich des Gewehrs gegen die Offfzianten oder Soldaten,

welche chn anhalten wollen, wirklich bedient, hat eine zehnjährige Festangsstrafe
wverwirkt. (Allgem. Landr. Theil II. Tit. 20. K. 312.)

. 1F. Ist bei einem solchen bewaffneten Widerstande ein Beamter

verwundet, oder sonß erheblich beschädigt worden, so soll der Thäter mit lebens-
wieriger Festungsstrafe belegt, bei wirklich erfolgter Tödtung aber, als ein Mor-

2e#r nach §. 877. Theil II. Tit. 20. des Allgem. Landrechts bestraft werden.

((Ebendaselbst §. 313.)
§. 152. Sobald ein Uebertreter der Steuergesetze betroffen, oder auf

audere Weise eine Kontravention zuverlassig bekannt wird, müssen die Joll= oder
Stenerbeamten ohne deitverlust der Waaren und Sachen, woran das Ver-

ibrechen verübt worden, durch Beschlagnahme sich ve#sichern, auch wenn es

zur Slcherstellung der zu erlegenden Gefülle der wahrscheinlich verwirkten

Strafeund der Kosten der Untersuchung erforderlich ist, den Beschtag auf die
Transportmittel ausdehnen. Fremde und unbekannte Personen können in er-

heblichen Fällen, bis sie sich legitimiren, oder vollständige Sicherheit bestellt
haben, an das nächste Gericht zur einstweiligen Verwahrung übergeben
werden.

K. 153. Eine Freilassung vor ausgemachter Sache ist bei den in Be-

schlag-genomnenen WaarenoderTransportmitteln überhaupt#aur zuldssig, wenn
eine Verdunkelung des Sachverhüältnisses davon nicht zu besorgen ist.

Alsdann ist in Ansehung der Transportmittel, solche durch die Grenz-
zoll-- und Steuer-Aemter ohne Verzug zu werfügen, wenn entweder nach dem
ebwaltenden Verhälunisse wahrscheinlich ist, daß der Kontravenient dem Straate

auch ohne Sicherheitsleistung werde für das Vergehen gerecht werden können,
oder aber, wenn genägende Sicherheit auf Höhe des Betrags der Gefälle,
Strafe und Kosten, oder auf Höhe des Werths der Transportmittel, wenn

dieser geringer, geleister ist.
In Ansehung der in Beschlag genommenen Waaren, woran eine Kon-

travention verübt wird, sindet eine vorlaäufige Verabfolgung durch die Joll-
oder Steueramter in der Regel nur Statt, bei geringen Vergehen, welche keine

Waarenkonfiskation nach sich ziehen, wenn die wahrscheinliche Summe der
Strafe und Kosten, und in allen andern Fallen, wenn der anerkannte, oder

gehorig ermittelte volle Werth der Waaren, einschließlich der Gefalle, entwe-
der baar deponirt, oder vollige Sicherheit auf andere Art dafur geleistet wird.

Jahrgang 3518. « U « H.154.

10. Anlegung des Be-
schlags und Verfabren
wegen Koutraventionen;



9. 154. Sofern nicht nach F. 153. die in Beschlag genommenen Trans-

portmiltel, als Zugthiere2c. 2c. innerhalb acht Tagen freigegeben werden können,
undderen Pflege und Unterhaltung Kostenaufwand der Steuerbehörden erfordert,
oder in sofern in Beschlag genommene Waaren dem Verderben bei der Aufbe=

wahrung unterworfen sind, muß deren Veräußerung alsbald veranlaßt werden,
und der Kontravenient sich dieses gefallen lassen.

K. ISSBei der Untersuchung und Bestrafung der Steuervergehen fin-
den die darüber in der Verordnung wegen Einrichtung der Provinzialbehörden

vom Psten Dezember 1808. K. 34. und 45., welche als Beilage zur Regie-

rungs-Instruktion neuerdings publizirt worden, und die in dem Anhange zur
allgemeinen Gerichtsordnung §§. 243. 244, 250, 251 und 253. enthaltenen
Vorschriften, welche dieser Ordnung angehängt sind, Anwendung, jedoch mit
folgenden Modifikationen: U

a) Die Hauptzollämter führen die Instruktion der Sache und können Straf-
resolute abfassen, in sofern die gesetzliche Strafe zehn Thaler oder weni-

ger beträgt.
Uebersteigt diese aber den Betrag von zehm Thalern, so gebührt die

Entscheidung der Regkerung des Bezirks.

Dem Angeschuldigten steht es frei, während der summarischen Untersu-

chung zu jeder Zeit bis zu deren Schluß auf gerichkliche Untersuchung und
Abfassung eines förmlichen Erkenntnisses anzutragen.

Dem Angeschuldigten ist auch unbenommen, binnen zehn Tagen gegen
ein Resolut des Zollamts, den Rekurs an die vorgesetzte Regierung, und

gegen ein Resolut der Regierung den Rekurs an das Ministerium der

Finanzen zu ergreifen. Hat jedoch der Angeschuldigte einmal diesen Weg
gewählt, so muß er bei dem, was auf den eingelegten Rekurs festgesetzt

wird, sich beruhigen, und kann nicht weiter auf den Antrag einer gericht-

lichen Untersuchung zurückgehen.
In den Rheinprovinzen, sofern dort noch eine abweichende Gerichtsver-
fassung bestehet, desgleichen im Großherzogthum Posen, ist indessen die
F. 250. des Anhangs der allgemeinen Gerichtsordnung angeordnete Kom-
petenz der Untergerichte nicht anwendbar. Es wird daher den dortigen

Justizbehörden zur Pflicht gemachr, dergleichen Steuer-Kontraventions-=
Sachen, wenn die Akten von den Regierungen an sie abgegeben werden,

an diejenigen Gerichte zu verweisen, welche nach dortiger Verfassung da-
für kompetent sind.
g. 156. Bei der Publikation eines Jeden Straferkenntnisses oder Re-

soluts ist der Denunziat auf die Erhöhung der Strafe aufmerksam zu machen,
welche er nach gegenwärtiger Verordnung, im Falle einer Wiederholung sei-

nes Vergehens zu erwarten hat, und, daß dieses geschehen, in der Publikations=
Verhandlung zu erwähnen.

b

*“%

d

Wird
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Wird solches unterlassen, so hat die Behörde eine Ordnungsstrafe von
fünfbis zehn Thalern verwirkt, den Verbrecher trifft aber bei einer Wieder-
holung des Verbrechens alsdann nur die erhöhete Geldstrafe.

#. 57. Die Vollstreckung rechtskräftiger Erkenntnisse geschieht von
den Gerichten, die der Resolute aber von der Steuerbehörde. Die letzte kann
nach Umständen die Erekution sistiren, und die Gerichte haben einer deshalb

von ihr ergehenden Requisition Folge zu leisten.
. 1508. Wenn ein Unbekannter, welcher auf einer Uebertretung der

Steuergesetze betroffen ist, sich mit Zurücklassung der Waaren oder Sachen, wor-
an die Kontravention verübt worden, entfernt hat; so findet das Verfahren

Anwendung, welches in der allgemeinen Gerichtsordnung Theil I. Tit. 51.
K. 180. und 181., und in dem Anhange zurallgemeinen Gerichtsordnung
. 30 Css. Beilage) vorgeschrieben ist.
 S. 150. Alles, was vorstehend in dieser Ordnung festgesetzt worden,

bezieht sich nur auf die SteuerverfassungbeimaäußernVerkehr,undkomme also
nur in dem Maaße zur Vollziehung, als jene Steuerverfassung selbst zur

Ausführung gelangt.
Dagegen aber sollen diese Vorschriften auch in allen Provinzen ohne

Ausnahme befolgt, und es muß auch in den Provinzen, worin das allgemeine

Landrecht, die allgemeine Gerichtsordnung, und die allgemeine Kriminalord-
nung noch nicht eingeführt sind, nach den in dieser Ordnung aufgenommenen

Vorschriften erkannt werden.
Wir befehlen Unsern Unterthanen und Behörden, sich nach den hierin ertheil-

ten Bestimmungen genau zu achten, und tragen Unsern Ministern der Finanzen,

des Handels und der Justiz auf, für die Vollziehung derselben zu sorgen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beige-
drucktem Königlichen Insiegel. Gegeben Berlin, den 26ften Mai 1818.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt: Friese.

Au s z#u 8
aus

der allgemeinen Gerichts-Ordnung fur die Preußischen Staaten und aus dem
Anhange zu derselben.

Als Beilage zu der Zoll= und Verbrauchssteuer-Ordnung vom 26sicn Mai 1818.

Anhan9.
. 243.

B. Koneraventionen gegen Finanz= und Polizei= und andere zum Ressorc der Regie-

rungen gehdrigen Gesetze, imgleichen bei Defraudationen landesherrlicher, den Regie-
rungen zur Verwaltung übergebenen, Gefälle und nutbaren Regalien, sind die Regie-

1 rungen

11. Amwendung dleser Ord-
nung.



rungen berechtigt, nach einer summarischen Untersuchung die Sache durch eine Resolu-
tion zu entscheiden, auch die festgefetzte Strafe vollstrecken zu lassen, wenn der Beschul-
digte nicht binnen zehn Tagen nach Empfang der Resolution auf formliches rechtliches
Gehor und Erkenntniß bei dem kompetenten Qbergerichte antragt. Zu dem Ende muß
es in der Resolurion ihm auch jedesmal bekanmt gemacht werden, daß er diese Befugniß
habe, ihrer aber verlustig gehe, wenn er blnnem Fhn Tagen vom. Empfange keinen Ge-
brauch davon mache.

Geschiehe aber dieses, oder will die Finanz-Behdrde ihre Befugniß, die Sache
durch eine Resolution zu entscheiden, nicht au#üben, so werden die Akten sogleich an
das Landesjustiz-Kollegium zur weiteren rechtlichen Einleirung abgegeben. Die Regie-
rungen können jedoch im ersfern Falle die nbehigen Verfögungen wegen Sichenst,llung

der vortäufg festgesetzten Geldstrafe, creffen, wenn sie solches für nbthig eracheen. Zu
diesen Versügungen sind selbige auch dann noch berechrigt, wenn, die Akten schon an
das Gericht abgegeben worden, und die Juskizbehdrden sind schuldig, ihnen bei der
Beitreibung der Geldstrafen den erforderlichen. Beistand zu leisten.

#. 244. Auch bei den von Milicaingersonen begangenen Kontraventionen und

Defraudotionen stehe den Civilbehbrden nachK.39.dan Anhangs die Kognition zu,
unter folgenden Cinschränkungen: "

1) Wenn von der Bestrafung eines Offiziers die Rede ist und diefe niche blos in Geld-
buße und Konfiskation der defraudirten Sachen bestehet; die begangene strafbare Hand-
lung vielmehr Gefangniß- oder Feftungsstrafe, oder gar die Kasfation nach sich zie-
het, so müssen sich die Civilbehdrden alles Verfahrens enthalten, und die Sache den
Militairgerichten überlassen.

2)) In allen Föllen, in welchen sich die Angeschuldigren-bei den von den Regierungen sest-
gesesten Strasen, beruhigt haden, oder in welchen von den Justizkellegien auf Strafe
erkannt worden, geschieht die Vollstreckung nicht von Seiten der Civilbehèrden. Cs
muß vietmehr deshalb in Absichte der Osßziere das kompetente Militairgericht, und in
Absiche der Unceroffiziere und gemeinen Soldaten, der Kemmandeur einer selchen
Militairperson requirirt werden. Letererer har aldann ein Stand-oder Kriegesgericht
nach Befinden anzuordnen, von welchem die gegen einen Unteroffzier oder gemeinen
Soldaten festgesetzte Strase in eine verhälmißmäßige Militainstrase verwandelt wer-
den muß, wovon der Regierung oder dem Justtzkollegio Rachricht zu geben ist. Bei.
dieser Verwandlung darf sich jedoch das Stand= oder Krieges-Gerickt auf keine wei-
tere Beurkheilung der schon entschiedenen Strassälligkeit der Handlung einlassen.

5) Hat sich ein Unkerofßzier oder gemeiner Soldat außer der Kontravention oder De-
fraudatien noch eines andern Vergeheuo schuldig gemacht, so gebühre die Untersus

chung und Bestrafung desselben der Milirairbehörde.
4) Bel der Untersuchung wider cinen Unteroff zier oder gemeinen Soldaten soll, zur Er-

haltung der Ordnung, ein von dem Kemmandem einer solchen Milkrairperson ka#n-
mandirter Vorgesetzter des Denunziaten zugezogen seyn.

5) In Ansehung der Unterstaabsbedienten tritt das bei den Osfizieren vorgeschriebene
Verfahren ein.

&amp;. 250. Ueber Defraudationen landes= und grundherrlicher Nutzungen, über-

haupt wegen Vergehungen gegen Finanzgesetze sind die Untergerich#e die Unsersuchungt
zu führen, und zu erkennen berecheigt, wenn

1) die daraufgesetzteStrafe incl. des Werths des Consiskati nicht funfzig Thaler
Geld= oder eine dieser gleich gestellte Gesängnißstrafe überschreitet,

2) der
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2) der Koncraveneneniche für seine Person unter dem Obergerichte stehet, und
5) die Finanzbehbrde von der ihr nachgelassenen Befugnißt

die Sache durch eine Resolution zu entscheiden,
keinen Gebrauch gemache har.

K. 251. Die Uncergerichte knnen, wenn dlese Sachen (F. 25% des Anhangs)
einmal an. sie erwiesen. sind, im Falle einer Saumseeligkelt oder sonst, nur von dem

Obergerichte mit Anweisung versehen werden.

&amp;. 253. Bei geringeren Vergehungen, deren Strafe nach den Umständen in
einem Verweisc einer mäßigen körperlichen Jüch,egung, einer Geldstrase von nicht mehr

als funfzig Thalern, oder einem vierwochenrlichen Gefängniß bestehen würde, soll bei
den Obergerichten folgendes abgekürzee Verfahren Statt finden:
1) Sobald dem Kollegio ein dergleichen. Vergehen angezelgt wird, und aus der De-

nunciaclon und dem derselben beigelegten Bescheinigungen der Zusammenhangder
Sache nicht schon hinlänglich zu ersehen ist, wird deshalb der nähereBericht der da-
non etwa Wissenschaft habenden Königlichen in Eid und Pflicht stehenden Osfizian=
ten erfordert, oder es ist. die Vernehmung des Denunzianten und der von ihm mit-

zubringenden. Zengen, weshalb ihm bei der Vorladung das nothige erdffnet werden
muß, zu verfügem Die solchergestale ndher fubstantiirte Denunziation wird dem
Angeschuldigten zur Veranewortung, binnen einer auf 14. Tage bis 4 Wochen zu be-
s#mmenden Frist, miegetheile

2) Der diesfülligen Verfügung ist die Warnung binzuzusetzen, daß, wenn die Verank-
wortung binnen der geordnetzen Frift nicht eingehen würde, dafür angenommen wer-
den solle, der Angeschuldigte wolle es auf die gerichtliche fôrmliche Untersuchungan-
kemmen lassen. Zugleich ist demselben zu eröffnen, daß er die Erlaubniß habe, die
Veruntwor'ung bei der ihm zunächst wohnenden Justizperson- oder dem Kollegio
selrst. zu Protokoll zu geben, und sich dazu durch Praoduktion, der an ihm erlassenen
Verfügung zu legitimiren, va#mie das Protokoll sodann von dieser Justizperson an

d#s vorgesetzte Kollegiumbefördert werde, wenn der Angeschuldigee Bedenken mage,
die Verantwor#ung selbst schristlich abzufassenundanvieBehbrdezusenden.

3) Dem Kollegio bleibe unbenommen, den Angeschuldigten unter der erwähmeen Vers
marnung sofort zu. einem Termine zur Abgabe seiner Veranswortung vorladen zu.

lassen, wenn voranc#zusehen ist, daß dertelbe sich schriftlich zu. verkheidigen. nicht im
Stande seyn mochte.

4) Nach Eingang. einer solchen schrifrlichen oder protokollarischen Veranewortung har
nas Kollegium, ohne einweicerro Verfahren einzulricen; sogleich nach Maaßgabe der
Verhandlung zu besfimmen, ob und welche Strafe durch das angeschuldigte Verge-
ben verwirkt sey, wohei auf die gesetzlichen Vorschriften, in Verbindung mit den
konkurrirenden Umständen, vorzüglich auf die mehrere oder mindere Geisteskultur
des Angeschuldigten, und ob er aus Vorsatz oder Unachtsamkeit gefehlt, billig Rück-
sicht zu nehmen ist: .

5) Die solchergestalt auf den. Vomrag ves.DL#berwenern bei dem Kollegio beschlossene
Verfügung wird dem Angeschuldigten mit Erbffnung der Enescheidungsgrönde, mit-
telst Resolution bekannt gemacht, nebst der Bedeutung, daß er die erwa arbitrirts
Geldstrafe sammt Kosten binnen vier Wochen an die ihm nahmhaft zu machende
Behöbrde, wenn er sich nicht am Orte des Kollegik beßndet, berichtigen, oder wenn

auf Züchtigung oder auf. Gefängniß. konkludirt worden, sich binnen gleicher Frist,

zur Erleidung der S:rafe ebenmäßig bei der ihm zu bezeichnenden Beh##rde melden
müsse.



— 142 —

müsse. Dabei ist ihm zu erbffnen, daß es ihm frei stehe, gegen dergleichen Re-
solution auf förmliche Unrersuchung und Entscheidung zu provoziren, wenn ihm sei-
ner Meinung nach zu nahe geschehen sey, wcehalb jedoch die Anzeige gleichfalls bin-
nen der bestimmten vierwochentlichen Frist bei der in der Resolurion bemerktren Be-

hörde gescheben müsss, widrigenfalls die felkgesete Strase zur Exekution zu bringen.
6) Zua diesem Behuf iss von der erlassenen Verfügung demjenigen Justizbedienren oder

Unrergerichte, welches dem Angeschuldigeen in der Resolution benannt wird, mit

der Anweisung Nachricht zu geben, die Vollstreckung der Strafe nach achttögiger
Ankündigung zu bewiülen, wenn binnen der geordneten vierwochenrlichen Frist keine
Anzeige des Angeschuldigten eingehe, oder derselbe noch vor Vollskreckung der Stra-
fe auf förmliche Untersuchung provozirt, auch von dem Erfolge des Auftrags zu sei-
ner Zeit an das kommittirende Kollegium zu bertchten.

7) Beßndet sich der Angeschuldigte am Orte des Gerichts, welches die Strafe festsetzt,
so muß dieses unter Beobachtung der oben beschriebenen Modalitäten für die Reali-

s#rung der Verfügung selbst sorgen, und den Angeschuldigten zugleich bedeuten, bei
wem er sich zu melden habe. «

8) Eines besondern Documenti insinuationis über dergleichen an den Angeschul-
digten zu richtende Strasverfügungen bedarf co nicht, sondern es isthinlabch

wenn solche zur Post gegeben und die Insinnation zu den Akten bescheinigt worden.

9)Was die Gebühren für Verhandlungen dieser Art betrifft; so können nur die Satze
der ersten Kolonne der Sporteltare vom ###ten Augufst 1787. (23ten August 1815.
Beilage zum 15ten Stück der Gesehsammlung 1815.) zur Anwendung kommen.
Der Betrag derselben ist unter Beilegung einer Spezisikation dem Angeschuldigten

zugleich in der Hauptverfügung mitzutheilen, die Zahlung auch mit Bestimmung
einer vierwochentlichen Frist zu fordern. Gehet dagegen bei dem Kollegio die An-

zeige ein, daß der Angeschuldigte der Strafverfügung sich nicht unterwersen wolle,
oder ist das Vergehen, seiner aus der ersten Denunziarion zu entnehmenden Erheb-
lichkeit wegen, zu dem eben beschriebenen Verfahren nicht geeignet, so muß dem Be-

kbinden nach die Kriminal= oder fiskalische Unrersuchung gewöhnlichermaßen erbffnet,
und der Salarienkasse sofort Nachricht gegeben werden, daß die etwa schon liquidir-
ten GebührenbiozurBeendigungderUntersuchung zu fuspendiren, wogegen die
Kasse die Jahlung zu urgiren hat, wenn dergleichen Benachrichtigung nicht erfolgt.

10) Die Verhandlungen über diese summarischen Untersuchungen sind gleich den Be-
schwerdeakten nach Jahrgangen in einem Bande zu sammeln, welchem ein Register
vorzuheften ist, worin der Inhalt nach alphaberischer Ordnung, der Namen der

Angeschukdigten, mit Bemerkung der Seite, angegeben werden muß.

Allgemeine Gerichtsordnung Theil I. Tit. 5r.

# 180. Ist in cinem solchen Falle die Betreffung und der Beschlag von ei-
nem vercideten Akzise= und Polizeibedientenn##seinenAmtseid angezeigt worden, und
kommt es blos darauf an, die Strafe der Konfiskarion an der Waare, auf welche se

haftet, zu vollstrecken; so ist es hinreichend, wenn der Vorfall, der Ort und die Zeit,
wo derfelbe sich ercignet, und die Qualität der beschlagenen Waarc, in den Zeitungen

und Intelligenzblättern der Provinz durch die Regierung, zu deren Ressort die Sache

gehdrt, zu zweienmalen öffentlich bekannt gemacht wird.
Meldet sich auf diese Bekanntmachung niemand innerhalb vier Wochen von

dem Tage an, wo sie zum erstenmale in die Intelligengblätter eingerückt worden ift, so
wird
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wird mie der Konfiskation, dem Verkaufe und der Berechnung an de Staatskasse,
ohne weitern Anstand verfahren. 6 6

§. 181. Soll aber außer der Konfiekation noch eine andere Strafe verhänge
werden, oder sind mit der Waare, auf welcher die-Konfiskation haftet, ändere weder
ganz verbotene, noch hoch imposkirre Waaren, die der Eigenthümer, nach Abzug der
Gefälle und Kosken, zurückfordern könnte, oder Gelder in Beschlag genommen wor-.
den, so muß dieser unbekannte Inhaber durch eine förmliche Ediktalzitation Vorgela-
den, und dabei die Vorschrift des siebenten Ticels beobacheet werden.

Anhang.
# 594. Wenn der Werth der in Beschlag genommenen Sachen nach der

Schägung nicht über funfzig Thaler beträgt; so bedarf es keiner Bekanntmachung und
Edikealzication. Melder sich aber der Inhaber oder Eigenthümer innerhalb Jahres-
frist, vom Tage des Beschlags an gerechnet, und führe seine Unschuld aus, so soll ihm
alles, was er erftreiter, aus der Kasse ersetzt werden.

(No. 434.) Verordnung über transitorische Bestimmungen in Absicht des innern Verkehrs

und der Nachsteuer von ausländischen Waaren. Vom 26sten Mal 1818.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes. Gnaden, König von
Preußen r. #

Die Anwendung des Gesetzes vom heutigen Tage über den Zoll und die Ver-
brauchssteuer von ausländischen Waaren, und über den Verkehr zwischen den Provin-
zen des Staats, kann wegen des Zusammenhangesmit der innern Steuer-Verfassung
nicht im ganzen Staate gleichzeitig und vollständig erfolgen. Ecs sind deohalb, imglei-
chen über die Versteuerung der ausländischen Waaren, welche sich bei der Bekanne-

machung des Gesetzes schon im Lande vorräthig befinden, besondere Bestimmungen er-
sorderlich, welche Wir, nachdem wir darüber das Gutachten Unsers Staatsraths ver-
nommen haben, hiermit ertheilen.

I.„InAnsehung des innern Verkehre: Z
1) Bei dem Verkehr innerhalb der westlichen Provinzen dauern die Beschränkungen,

weche zur Sicherung der Konsumrions-Steuern in Minden und Paderborn, und

der Octroi-Gefälle in verschiedenen Seddten in Ansehung der inländischen skeuer-
pflichtigen Gegenskände jetzt bestehen, noch fort, bis deren Aufhebung ausdrücklich

verfügtwird.

2) Bei dem Verkehr der westlichen Provinzen mie den dstlichen, werden:
a) inländische, in den westlichen Provinzen erzeugte oder verfertigte Geträuke

und Eßwaaren, auch Taback beim Eingange in die östlichen Provinzen in der

bisherigen Ark noch so lange behandelr, als dieselben in beiden Landestheilen
noch nicht nach gleichen Grundsäßen beskeucrt sind; alle anderen natürlichen
und künstlichen Erzeugnisse der westlichen Provinzen geben dagegen auf Ur-
sprungs-Bescheinigung schon von jetzt an frei in die öftlichen Provinzen ein;

b) ausländische Gegenstände, welche aus den westlichen Provinzen in die ostli-
chen zum Verbrauch versandt werden, und deren Einführung nicht in diesen,
einem noch bestehenden Verbors-Gesetze zuwider ist, mie den Gefillen ferner-
weit belege, welche darauf ruhen, jedoch nach Abzug des Beträgs der Ab-

haben, welche in den wesklichen Provingen davon erweislich schon belehipm,iese



Diese Festsetng gilt jeboch nur, bis auch das heutlge Gesetz uber den
Zoll ic. ic. in den ostichen Provinzen in Kraft getreten ist.

II. In Ansehung der Nachversteuerungt
Die Bestände an ausländischen Waaren, wesche Gewerbtreibende in den west-

lichen Provinzen besitzen, sind einer Nachverstenerung umterworfen, wobei folgende
Modalitäten statt finden. ·

i)DieVewflichtuagzutEntkichmngderkRachstrunikstrccktsichnichnufdenEhi
fuhkzolhsondernblocgufpieVerbrauchqstener,.unv.nur.quso-köche»wqchk
zum Handel bestimmt sind, wenn solche

a) bei Waaren, welche mie weniger abs 1 Rehlr. 12 Gr. Verbrauchssteuer

vom Zentner belegt sind, Zehn Zenener und darüber betragen;
b) bei Waaren, die mit 1 Rehlr. 12 gr. bis 4 Rehlr. einschließlich un Ver-

brauchssteuer vom Zenmer belegt sind, Drei Zenener und darüber bemagen;
) bei Waaren, die mie mehr als Vier Thaler Verbrauchssteuer vom Zentner

belegt sind, mehr als Einen halben Zentner betragen;
d) bei Waaren, welche nach Dutzenden iim Tarif angesetzt sind, über Ein

Dutzendbetragen;
e.) bei Waaren, welche nach Stücken im Tarif angesetzt sind, je nachdem die

Sreuer für das Stück über 3. Rthlr. 3. gr. oder bis 3 Rehlr. 8.gr. und we.

nigerbelege R, wenn im ersten Falle drei Stücke und darüber, im zweiten
Falle Zehn Stücke und darüber verhanden sind;

 bei Flüssigkeiten, welche nicht nach dem Gewichr verstenert werden, fnden
die unter 3. b. c. gegebenen Bestimmungen in der Are Anwendung, daß

dabei ein Quart für Zwei Pfundegerechnetwird.
2) Die Versteuerung soll auf den Grund einer Deklararion geschehen, welche di#r

Waareninhaber binnen drei Tagen nach einer, durch die Ortsbehbrde ergehenden
dffentlichen Aufforderung, schriftlich bei derselben einreichen, oder innerhalb der
Zeiteine Verlängerung dieser Frist nachsuchen, und als norhwendig begründen
muß.

3) Revisionen der Waarenlager können bei erheblichem Verdachte durch die Behbeden
angeordnet, und unrichtig befundene Angaben sollen nach den Bestimmungen##e##r
Seeuerordnung äber die VerpflichtungenrichtigeDeklarationen abzugeben, geahn-
det werden.

ur Erlegung der Steuer sollen die Regierungen billige Fristen, sedoch niche
57 den Wblau dieses Jahres hinaus bewilligen. # Frist 

5) Der Betrag der Konsumtionssteuer, welcher erweislich von vorhandenen Wos-
ren schon an die Staatskassen entrichtetist, soll bei der Rachskeuer ubgerechner werden.

6) Es stehet jedem Waareninhaber frei, zu erklären, daß er die vorrächige Waoren
hach dem Auslande versenden wolle. In diesem Falle muß err solches Innerha#ß
Sechs Monaten bewerkstelligen, oder die Waare in Packhofsstädeen auf das fe
seurliche Lager bringen. Wird in gehdriger Zeie und Form die Wlederausführung
der Waare beschelnige, so fälle die Erlegung der Nachsteuer davon weg.

Gegeben Berlin, den 26fsken Mai 1818.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubist: Friese.
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